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NatSchAG M-V – Anlage 2
(zu § 20 Abs. 1)

Definitionen der gesetzlich geschützten Biotope

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen

1 	 Feuchtbiotope
1.1 	 Naturnahe Moore
1.2 	 Naturnahe Sümpfe
1.3 	 Sölle
1.4 	 Röhrichtbestände und Riede
1.5 	 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen
2 	 Gewässerbiotope
2.1 	 Naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte einschließlich  
	 der Ufervegetation
2.2 	 Quellbereiche einschließlich der Ufervegetation
2.3 	 Altwässer einschließlich der Ufervegetation
2.4 	 Torfstiche einschließlich der Ufervegetation
2.5 	 Stehende Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation
2.6 	 Verlandungsbereiche stehender Gewässer
3 	 Trockenbiotope
3.1 	 Zwergstrauch- und Wacholderheiden
3.2 	 Trocken- und Magerrasen
3.3 	 Aufgelassene Kreidebrüche
4 	 Gehölzbiotope
4.1 	 NaturnaheBruch-, Sumpf- und Auwälder
4.2 	 Naturnahe Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte
4.3 	 Naturnahe Feldgehölze
4.4 	 Naturnahe Feldhecken

Vorbemerkungen
1.	 Die nach § 20 Absatz 1 besonders geschützten Biotope 1) werden ge- 
	 kennzeichnet durch
	 -	 die prägenden Standortverhältnisse einschließlich der traditionellen  
		  und aktuellen Nutzungseinflüsse,
	 -	 die charakteristische aktuelle Vegetation,
	 -	 sonstige typische geomorphologische Eigenschaften.
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2.	 Für die Biotoptypen 2) werden charakteristische Pflanzenarten genannt,  
	 wobei die „Vergesellschaftung“, also das regelmäßige gemeinsame Auf- 
	 treten mehrerer Arten, kennzeichnend für den Biotoptyp ist. Neben  
	 „optimal“ ausgebildeten Biotopen finden sich, durch verschiedene Ein- 
	 flüsse verursacht, häufiger „Degenerations- und Regenerationsstadien“.  
	 Diese sind nur insoweit besonders geschützt, als noch Kennarten den  
	 Biotoptyp eindeutig charakterisieren.

3.	 Mindestgrößen werden, sofern aus funktionalen Gründen erforderlich,  
	 jeweils bei den einzelnen Biotoptypen genannt. Ist keine Mindestgröße  
	 angegeben, so ist der Biotoptyp auch ohne Angabe einer Mindestgrö- 
	 ße hinreichend definiert (z. B. aufgelassene Kreidebrüche), bereits in  
	 kleinster Ausprägung geschützt (z. B. Quellen) oder er tritt so großflächig  
	 auf, dass eine Mindestflächenangabe unnötig ist (z. B. Boddengewässer).  
	 Die in den Einzelbeschreibungen der Biotoptypen genannten Mindest- 
	 größen sind unter folgenden Voraussetzungen nicht anzuwenden:
	 -	 In dem Biotop kommt/kommen eine oder mehrere Tier- oder  
		  Pflanzenart(en) der Kategorien 0 oder 1 3) der Roten Listen Mecklen- 
		  burg-Vorpommerns vor.
	 -	 In dem Biotop kommen zahlreiche Individuen einer oder mehrerer  
		  Tier- und Pflanzenart(en) der Kategorien 2 oder 3 der Roten Listen  
		  Mecklenburg-Vorpommerns vor.
	 Liegen mehrere geschützte Biotope in einem Komplex vor, genügt es,  
	 wenn ein Biotop die Mindestgröße erreicht.

4.	 Geschützte Biotope, die in der Vergangenheit infolge oder trotz einer  
	 z. B. extensiven land- oder forstwirtschaftlichen Bodennutzung entstan- 
	 den sind und damit ihre besonderen Eigenschaften entwickelt haben,  
	 dürfen generell in diesem zulässigen Rahmen weiter genutzt werden.

1	 Feuchtbiotope

1.1	 Naturnahe Moore

Als naturnahe Moore werden die von einem Überschuss an Regen- oder 
Mineralbodenwasser abhängigen, weitgehend unbewaldeten Biotope be-
zeichnet, die in ungestörtem Zustand eine torfbildende Vegetation besit-
zen. Je nach Naturnähe bzw. Entwässerungseinfluss können die Standorte 
überwässert (ungestörtes Moor) bis feucht (mäßig entwässert) sein. Die 
Torfmächtigkeit beträgt mindestens 30 cm. In den gesetzlichen Schutz sind 
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auch die Degenerations- und Regenerationsstadien einbezogen, sofern 
diese noch von typischen Moorpflanzen geprägt werden.

Zu unterscheiden sind die hier beschriebenen „offenen“ Moore von den 
„bewaldeten“ Mooren (vgl. 4.1).

Nach der Hydrologie und Entwicklungsgeschichte können hydrologische 
Moortypen unterschieden werden: In den jungeiszeitlich überformten 
Grundmoränenlandschaften Mecklenburg-Vorpommerns treten insbeson-
dere Überflutungs-, Durchströmungs- und Quellmoore, im Küstenbereich 
auch Regenmoore auf. Die Endmoränenbereiche sind besonders durch 
Verlandungs- und Kesselmoore charakterisiert, die Altmoränenlandschaft 
Südwest-Mecklenburgs durch Versumpfungsmoore.

Nach dem Nährstoffgehalt und den hydrochemischen Verhältnissen sind 
folgende ökologische Moortypen zu unterscheiden: Armmoore (oligo-
troph-sauer), Sauer-Zwischenmoore (mesotroph-sauer), Basen-Zwischen-
moore (mesotroph-subneutral), Kalk-Zwischenmoore (mesotroph-kalkhal-
tig) und Reichmoore (eutroph).

Mindestgrößen:
Basen- und Kalk-Zwischenmoore: 25 m²
 Kessel- und Quellmoore: 100 m²
 Übrige Moortypen: 1 000 m²
 Regenerierte Flach-Abtorfungsbereiche: 1 000 m² (vgl. 2.4)

Typische Merkmale der Vegetation:
Armmoore (Regenmoore): Der Boden ist weitgehend von Torfmoosen be-
deckt. Dazwischen können Wollgräser, Glocken-Heide, Sumpf-Porst, Son-
nentau, Moosbeere u. a. Arten eingestreut sein. Im zentralen Moorbereich 
ist ein baumfreies Bülten (20 - 50 cm erhöhte Moospolster) - Schlenkenmo-
saik (Wasserlachen) typisch.

Bei Störungen des Wasserhaushalts (frühere Entwässerung, Torfabbau) 
bilden sich auf den grundwasserbeherrschten Moorböden Zwergstrauch-
heiden mit Heidekraut, Rausch-, Blau- und Preiselbeere oder Pfeifengrasbe-
stände heraus.
Bei bereits längere Zeit bestehender Austrocknung des Moores und tiefe-
ren Grundwasserständen ist der Baumwuchs stark ausgebildet und besteht 
überwiegend aus Moorbirken und Kiefern (vgl. 4.1).
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Großflächige Flachabtorfungen von Armmooren unterliegen dem gesetzli-
chen Schutz, wenn sie sich regeneriert haben und typische Moorvegetati-
on dominiert (vgl. 2.4).

Sauer-Zwischenmoore (Kesselmoore, Verlandungsmoore): In den Sauer-
Zwischenmooren herrschen ebenfalls Torfmoosrasen sowie Kleinseggen-
riede vor. Die Wollgräser werden weitgehend durch Riedgräser (Faden-
Binse, Zwiebel-Binse, Grau-Segge, Faden-Segge, Schnabel-Segge) ersetzt. 
Typische Pflanzen sind u. a. Blutauge, Fieberklee, Sumpffarn, Schnabelried, 
Sumpf-Calla.

Häufig auftretende Waldgesellschaften auf schwach entwässerten Moor-
böden mit moortypischer Krautvegetation sind Schnabelseggen-Kiefern-
Birken-Bruchwälder, Torfmoos-Birken-Erlen-Bruchwälder und Weidengebü-
sche (vgl. 4.1).

Basen-Zwischenmoore (Durchströmungsmoore, Verlandungsmoore): Die-
ser Moortyp ist in weiten Teilen der vermoorten Flusstäler dominierend. Bei 
ungestörtem Wasserhaushalt herrschen laubmoosreiche Seggenriede mit 
einer großen Vielfalt an Blütenpflanzen vor. Bei mäßiger Entwässerung und 
extensiver landwirtschaftlicher Nutzung ohne Düngung sind artenreiche 
Feuchtwiesen (Pfeifengraswiesen) entstanden.

Bei Zufuhr von Stickstoffdünger entstehen Honiggraswiesen bzw. Kohldis-
telwiesen (siehe auch 1.5).

Typische Pflanzenarten sind z. B.: Kuckucks-Lichtnelke, Wiesen-Knöterich, 
Trauben-Trespe, Kohldistel, Echtes Mädesüß, Pfeifengras, Sumpf-Schafgar-
be, Nordisches Labkraut, Färber-Scharte, Teufelsabbiss.

Durch ausbleibende landwirtschaftliche Nutzung verläuft die Entwicklung 
über Weiden- und Faulbaumgebüsche hin zu Erlenbruchwäldern (vgl. 4.1).
Kalk-Zwischenmoore (Verlandungsmoore, Quellmoore, Durchströmungs-
moore): Sie sind meist durch Verlandung an Seeufern bzw. in den Flusstal-
mooren entstanden. Schwach entwässerte Standorte wurden auch exten-
siv landwirtschaftlich ohne Düngung genutzt.

Kalk-Zwischenmoore werden z. B. durch Braunmoos-Schneidenriede mit 
der Dominanz der Binsen-Schneide, durch das Mehlprimel-Kopfbinsenried 
(Mehl-Primel, Echtes Fettkraut, Rostrotes Kopfried, Sumpf-Sitter u. a.) und 

NatSchAG M-V - Anlage 2



319

das Braunmoos-Kalkbinsenried (Blauer Tarant, Stumpfblütige Binse) cha-
rakterisiert (vgl. 1.4).

Nach Auflassung genutzter, schwach entwässerter Standorte entstehen 
Bruchwälder (vgl. 4.1).

Reichmoore (Quellmoore, Überflutungsmoore, Versumpfungsmoore, Ver-
landungsmoore): Diese Moorformen sind aufgrund ihrer Abstufungen im 
Säure-Basenverhalten sehr vielgestaltig. Die ursprüngliche Vegetation setzt 
sich aus Großseggenrieden, Weidengebüschen und Erlenbruchwäldern zu-
sammen.

Heute weisen die meisten dieser Moore als Ergebnis ihrer Nutzungsge-
schichte Bruchwälder und -gebüsche, Feuchtwiesen, Röhrichte und Hoch-
staudenfluren auf. Typische Pflanzenarten der Feuchtwiesen sind z. B. 
Sumpf-Dotterblume, Sumpf-Kratzdistel, Schlank- und Sumpf-Segge, Wie-
sen-Schaumkraut, Sumpf-Schachtelhalm, Wald-Engelwurz, Sumpf-Horn-
klee, Echtes Mädesüß, Gemeines Helmkraut, Wasser-Schwaden und Echter 
Baldrian (vgl. 1.2, 1.4, 1.5, 4.1).

1.2	 Naturnahe Sümpfe

Naturnahe Sümpfe sind überwiegend gehölzarme Lebensräume auf mine-
ralischen oder flachgründig torfigen (bis 40 cm Mächtigkeit) oder anmoori-
gen Böden, die aufgrund von Oberflächen-, Quell- oder hoch anstehendem 
Grundwasser überwässert bis feucht (mäßig entwässert) sind.

Man kann sie teilweise als frühe Entwicklungsstadien von Mooren (Ver-
sumpfungsmooren) ansehen, die erst wenig Torf akkumuliert haben. In 
anderen Sümpfen hat sich durch wechselnde Wasserführung über längere 
Zeit ein Gleichgewicht von Torfbildung und Torfzersetzung eingestellt.

Solche Biotope liegen z. B. auf extensiv landwirtschaftlich genutzten an-
moorigen Standorten oder an flachen Seeufern mit schwankenden Wasser-
ständen, die eine normale Verlandung unterbrechen. Ein sumpfartiges Ent-
wicklungsstadium kann auch bei der Renaturierung von Mooren auftreten.

NatSchAG M-V - Anlage 2
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Mindestgröße: 100 m² 

Typische Merkmale der Vegetation:
Abhängig vom Nährstoffgehalt, der Nutzung und vom Bodenwasserhaus-
halt können sich unterschiedliche Vegetationstypen herausbilden, die in 
den meisten Fällen Übergänge zu anderen geschützten Biotopen darstel-
len.

Sümpfe können Seggenriede, Sumpfreitgras-, Mädesüß-, Hundsstrauß-
gras-, Binsen-, Sumpfsimsen-, Sumpfschachtelhalmfluren, Weidengebüsche 
(insbesondere Grau-Weiden), Röhrichte und Vegetationstypen der Ver-
landungszonen aufweisen. Es kommen auch z. B. Überschneidungen mit 
Quellbereichen und Übergänge zu Bruch- und Sumpfwäldern vor (vgl. 1.4, 
1.5, 2.2, 2.6, 4.1).

1.3	 Sölle

Sölle sind Hohlformen verschiedener Größe und Formen, die mindestens 
zeitweilig Wasser führen und dementsprechend meist eine Wasser- oder 
Sumpfvegetation sowie oft einen Gehölzsaum aufweisen.

In der Regel weisen sie einen umlaufenden Steilrand oder eine schwache 
Umwallung auf. In der geowissenschaftlichen Fachterminologie sind Sölle 
Hohlformen, die durch Ausschmelzen von Toteis oder andere späteiszeit-
liche Prozesse entstanden sind. Neben diesen Söllen im engeren Sinn sind 
auch andere Geländehohlformen, die o. a. Merkmale aufweisen und die 
durch menschliche Einflüsse entstanden sind, besonders geschützte Bioto-
pe.

Mindestgröße: 25 m²

Typische Merkmale der Vegetation:
Oft ist eine Unterwasser-, Schwimmblatt- oder Röhrichtvegetation ausge-
bildet (vgl. 1.4, 2.5). Für Sölle mit starken Wasserspiegelschwankungen sind 
Pflanzengesellschaften zeitweilig trockenfallender Teichböden (Zweizahn-
fluren) sowie das Weiße Straußgras charakteristisch (vgl. 2.6).

Bedingt durch Nährstoffeinträge aus den umgebenden landwirtschaftli-
chen Nutzflächen haben sich häufig ruderale, nitrophile Staudenfluren aus-
gebildet. Der Gehölzsaum besteht meist aus Weiden und Erlen (vgl. 4.1).

NatSchAG M-V - Anlage 2
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1.4	 Röhrichtbestände und Riede

In diesen Pflanzengesellschaften dominieren röhricht- bzw. riedbildende 
Arten.

Unterschieden werden Wasser- und Landröhrichte. Süßwasserröhrichte tre-
ten an Fließ- und Stillgewässerufern des Binnenlandes auf; Brackwasserröh-
richte, die durch andere Begleitarten charakterisiert werden, kommen an 
den Ufern der Boddengewässer und im Mündungsbereich von Fließgewäs-
sern vor (vgl. 5.6). Landröhrichte entstehen oberhalb der Mittelwasserlinie 
im Überflutungsbereich der Binnen- und Küstengewässer sowie in vernäss-
ten Bereichen (Röhrichtbestände auf Acker- und Wiesenbrachen).

Riede werden weitgehend von Sauergräsern gebildet. Unterschieden wer-
den Groß- und Kleinseggenriede. Sie kommen insbesondere im Verlan-
dungsbereich von Stand- und Fließgewässern sowie auf Zwischenmoors-
tandorten vor (vgl. 1.1, 1.2, 2.1).

Röhrichtbestände und Riede sind häufig Bestandteil anderer geschützter 
Biotope.

Mindestgröße: 100 m² (bei linearer Ausprägung Mindestbreite: 5 m)

Typische Merkmale der Vegetation:
Neben dem Gemeinen Schilf bilden insbesondere Rohr-Glanzgras, Rohr-
kolben- und Schwadenarten sowie großwüchsige Simsen hohe Röhrich-
te. Kleinröhrichte bestehen vor allem aus krautigen Pflanzen unter 70 cm 
Wuchshöhe (z. B. Froschlöffel, Schwanenblume, Brunnenkresse, Kalmus, 
Schachtelhalm- und Igelkolbenarten).

Großseggenriede werden durch hochwüchsige Seggenarten, wie z. B. 
Schlank-Segge, Schwarzschopf-Segge, Steif-Segge, Ufer-Segge, Rispen-
Segge und Sumpf-Segge sowie weitere Sauergräser (u. a. Gemeine Strand-
simse, Binsen-Schneide) dominiert, während Kleinseggenriede durch klein-
wüchsige Seggenarten charakterisiert werden.

1.5	 Seggen- und binsenreiche Nasswiesen

Der Biotoptyp umfasst durch extensive landwirtschaftliche Nutzungen 
(vorwiegend Mahd) auf Moor- oder anmoorigen, grundwasserbeherrsch-

NatSchAG M-V - Anlage 2
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ten Böden sowie auf wechselfeuchten, oft überfluteten Böden entwickelte 
meist artenreiche Wiesen, in deren Pflanzengesellschaften Seggen und Bin-
sen stets vertreten sind.

Verfalls- und Brachestadien von Saatgrasland, die insbesondere durch Bin-
senhorste gekennzeichnet sind, unterliegen nicht dem besonderen Schutz. 
Dies gilt auch für intensiv beweidete Grünländer, auf denen nur die Flatter-
Binse als Verdichtungs- und Weidezeiger vorkommt.

Mindestgröße: 200 m² 

Typische Merkmale der Vegetation:
Seggen- und binsenreiche Nasswiesen können je nach der Nutzung und 
den Standortverhältnissen als Sumpfdotterblumen-, Kohldistel-, Honig-
gras-, Kalkbinsen-, Sumpfherzblatt-, Wassergreiskraut-, Wiesenknopf-Sil-
gen-, Rasenschmielen-, Wiesenknöterich-, Trollblumen-, Waldsimsen- oder 
Pfeifengraswiesen ausgebildet sein.

Bei ausbleibender oder unregelmäßiger landwirtschaftlicher Nutzung 
können sich hochstaudenreiche Ausbildungsformen entwickeln (z. B. mit 
Sumpf-Kratzdistel, Kohldistel, Mädesüß, Gilbweiderich, Wald-Simse, En-
gelwurz- und Pestwurzarten, Echter Baldrian, Blutweiderich, Wasserdost, 
Wolfstrapp usw.).

2	 Gewässerbiotope

2.1	 Naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte einschließlich  
	 der Ufervegetation

Bäche sind Fließgewässer geringer Breite, Flüsse sind mehr als 5 m breit. 
Sie gelten als naturnah, wenn sie durch einen unregelmäßig wechselnden 
Lauf (z. B. Ausbildung von Mäandern, Gleit- und Prallhängen, Altwässern 
und Verzweigungen), durch Variabilität des Gewässerbettes (z. B. Bänke, 
Fließrinnen, Kolke), durch naturraum-typisches Bodensubstrat (z. B. Schlick, 
Sand, Kies, Geröll, Torf ) sowie durch naturraumtypischen Bewuchs der Ufer 
gekennzeichnet sind.

Im Mündungsbereich der Flüsse sind natürliche Rückstauerscheinungen 
typisch. Eine Besonderheit der Bäche und Flüsse im Endmoränengebiet ist 
das häufige Durchfließen von Seen und die Ausbildung von Durchbruchs-

NatSchAG M-V - Anlage 2
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tälern.
Naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte sind nicht durch 
Sohl- bzw. Uferbefestigungen sowie durch technische Querbauwerke 
(Wanderbarrieren z. B. für Fische) in ihrer Entwicklung und Besiedlung be-
einträchtigt.

Als geschützter Uferbereich gilt in den durch das Gewässer geprägten Auen 
jeweils ein Uferstreifen in einer Breite von 7 m ab Böschungsoberkante, so-
fern nicht weitere geschützte Biotope angrenzen (vgl. 1.4, 1.5, 4.1).

Mindestlänge: 50 m

Typische Merkmale der Vegetation:
Schnellfließende sowie beschattete naturnahe Bäche weisen nur eine spär-
liche Wasservegetation auf.

In unbeschatteten, langsam fließenden Bachläufen entwickelt sich eine 
üppige Vegetation, u. a. mit Flutendem Wasserhahnenfuß, Pfeilkraut, Laich-
kraut-, Wasserstern-, Igelkolben- und Röhrichtarten (vgl. 1.4). In Stillwasser-
zonen von Flussläufen können auch Schwimmblattgesellschaften vorkom-
men.

Als bachbegleitende Uferpflanzen treten u. a. Pestwurzarten, Berle, Echter 
Baldrian und Echte Engelwurz auf. Die Gehölze bestehen aus Erlen-Eschen-
Säumen, Erlen-Eschen-(Bruch-)Wäldern und Weidengebüschen.

2.2	 Quellbereiche einschließlich der Ufervegetation

Quellen sind natürliche, örtlich begrenzte, dauerhafte oder zeitweilige 
Grundwasseraustritte an der Erdoberfläche. Sie können als Wasseraustritte 
mit Quelltopf oder in einem Tümpel, aus denen ein Bach abfließt, als Sturz-
quelle oder als Sicker- oder Sumpfquelle, die Quellsümpfe oder Moore aus-
bilden, in Erscheinung treten.

Quellbereiche sind oft über die Umgebung aufgewölbt (Quellkuppen). Eine 
in Mecklenburg-Vorpommern seltene Quellenform sind die Kalktuffquel-
len, an deren Austritt sich biogene Quellkalke gebildet haben bzw. bilden, 
sie sind gleichzeitig gesetzlich geschützte Geotope (vgl. Anlage 3 zu § 20 
Absatz 2).
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Gefasste Quellen, die durch Baumaßnahmen befestigt wurden und keine 
typische Vegetation aufweisen, unterliegen nicht dem gesetzlichen Schutz.
Typische Merkmale der Vegetation:

Die Vegetation von Quellen ist stark von der Beschattung sowie von den 
Wasserabflussverhältnissen und den Wasserinhaltsstoffen abhängig. Quel-
len können völlig vegetationsfrei sein oder unter anderem folgende Bioto-
pe aufweisen: quellige Erlen-Eschenwälder, Moorbirkenwälder, Grauwei-
dengebüsche, Quellfluren, Röhrichte, die bei entsprechender extensiver 
landwirtschaftlicher Nutzung in Quellwiesen (Trollblumen-, Waldsimsen- 
oder Kalkbinsenwiese) überführt werden können (vgl. 1.4, 1.5, 4.1).

Für Quellfluren sind z. B. Bitteres und Wald-Schaumkraut, Milzkrautarten, 
Rispen-Segge und Riesen-Schachtelhalm typisch. Kalktuffquellen werden 
durch Tuffmoose geprägt.

2.3	 Altwässer einschließlich der Ufervegetation

Altwässer sind natürlich oder künstlich abgetrennte ehemalige Flussstre-
cken, die als dauernd oder regelmäßig über längere Zeit wasserführende 
Gewässer unmittelbar oder mittelbar mit dem Abflussregime eines Flusses 
(z. B. bei Hochwasser) verbunden sind.

Altarme stehen als ehemalige Flussstrecken dauernd einseitig (oder beid-
seitig, dann jedoch nicht dauernd durchströmt) mit dem Fließgewässer in 
Verbindung.

Typische Merkmale der Vegetation:
Durch Auflandungen (Geschiebe- und Schwebstoffablagerungen bei Über-
schwemmungen) und Verlandungen (Ablagerungen abgestorbener orga-
nischer Substanzen, die im Altwasser erzeugt wurden) entsteht eine deut-
liche Zonierung der Vegetation, die von Unterwasserrasen, Laichkraut- und 
Schwimmblattpflanzen, Röhrichten und Seggenrieden bis zu Bruchwäldern 
reicht (vgl. 1.4, 2.6, 4.1).

2.4	 Torfstiche einschließlich der Ufervegetation

Torfstiche sind ständig oder zeitweilig wasserführende, unbewalde-
te Torfentnahmestellen mit gewöhnlich regelmäßigen Formen, die auf 
menschliche Tätigkeiten in verschiedenen Zeiträumen zurückzuführen 
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sind. Zu unterscheiden sind:

	 -	 Handtorfstiche, die über mehrere Jahrhunderte angelegt wurden  
		  und kleine flache Abgrabungen hinterließen, die sich heute in ei- 
		  nem fortgeschrittenen Verlandungsstadium befinden,
	 -	 weitaus größere und tiefere Maschinentorfstiche, die insbesondere  
		  in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nach den beiden Welt- 
		  kriegen sowie örtlich in den siebziger Jahren erschlossen wurden  
		  und
	 -	  maschinelle Flachabtorfungen insbesondere in den Regenmooren,  
		  die u. a. für gärtnerische Zwecke bis in die Gegenwart betrieben  
		  werden.

Torfstiche unterliegen dem gesetzlichen Schutz, wenn eine moor- oder 
kleingewässertypische Vegetation dominiert (vgl. 1.1, 2.5).

Mindestgrößen:

Regenerierte Torfstiche: 25 m² (vgl. 2.5)
Regenerierte Flachabtorfungsbereiche: 1 000 m² (vgl. 1.1)

Typische Merkmale der Vegetation:
Handtorfstiche weisen in ihren verschiedenen Verlandungsstadien alle 
Übergänge von Schwingrasengesellschaften über Großseggenriede, Wei-
dengebüsche bis zu Erlenbruchwäldern auf (vgl. 1.1, 1.4, 4.1).

Aufgelassene Maschinentorfstiche, die häufig auch mit einem Fließgewäs-
ser in Verbindung stehen, sind meist von einem schmalen Erlen-Birkensaum 
umgeben. Je nach Tiefe ist die Unterwasservegetation unterschiedlich aus-
geprägt. Bei etwas flacheren Torfstichen sind z. B. Krebsscheren- und Seero-
senbestände typisch (vgl. 2.6).

Aufgelassene, flach abgetorfte Flächen der Regenmoore sind, eine entspre-
chende Wasserführung vorausgesetzt, nur bei einer flächenhaften Wieder-
besiedlung mit typischen Moorpflanzen, wie z. B. Torfmoosen und Wollgras, 
besonders geschützt (vgl. 1.1).

2.5	 Stehende Kleingewässer einschließlich der Ufervegetation

Hierunter fallen Stillgewässer bis zu 1 ha Wasserfläche, die natürlich (Wei-
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her) oder aufgrund der Tätigkeit des Menschen (Teiche, Abgrabungsgewäs-
ser) entstanden sind. Auch zeitweilig trockenfallende Kleingewässer (Tüm-
pel) sind besonders geschützt. Künstlich entstandene Stillgewässer sind 
geschützte Biotope, wenn sie sich aufgrund von Nutzungsaufgabe oder nur 
extensiver Nutzung naturnah entwickelt haben. Der gewerblichen Fischerei 
dienende Teiche sind keine geschützten Biotope, es sei denn, sie wurden 
über 30 Jahre nicht mehr zu diesem Zweck genutzt und haben sich natur-
nah entwickelt.

Kennzeichen für den naturnahen Zustand sind naturnahe Uferstrukturen, in 
der Regel mit typischer Verlandungsvegetation. Darüber hinaus kann auch 
eine artenreiche Fauna, z. B. von Amphibien und Libellen, als Kriterium für 
die Naturnähe herangezogen werden.

Es ergeben sich Überschneidungen mit Söllen, Torfstichen und Altwässern 
(vgl. 1.3, 2.3, 2.4).

Mindestgröße: 25 m² 

Typische Merkmale der Vegetation:
Naturnahe stehende Kleingewässer sind meist durch artenreiche Röhricht-, 
Schwimmblatt- oder Unterwasservegetation gekennzeichnet, können aber 
auch durch Nährstoffarmut oder Beschattung bedingt vegetationsarm sein.
Besonders verbreitet sind Schwimmblattgesellschaften mit Wasserlinsen-, 
Wasserstern- und Laichkrautarten.

2.6	 Verlandungsbereiche stehender Gewässer

Der Begriff umfasst den Lebensraum der Randzonen von Stillgewässern, 
in denen natürliche Verlandungsprozesse ablaufen, einschließlich ihrer 
Anfangs- und Endstadien. Ihre Begrenzung ist landwärts die Grenze der 
grundwassernahen organischen Bodenbildung oder, soweit diese nicht 
oder noch nicht ausgebildet ist, das Ende der ufertypischen Pflanzengesell-
schaften.

Wasserwärts kann der Verlandungsbereich abhängig von der submersen 
Vegetation bis in mehrere Meter Wassertiefe reichen; bei flacheren Gewäs-
sern umfasst er den gesamten Wasserkörper.
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Typische Merkmale der Vegetation:
Im Verlandungsbereich sind insbesondere Unterwasserrasen, Laichkraut-
gesellschaften, Wasserlinsen- und Seerosengesellschaften, Schwingrasen, 
Röhrichte, Seggenriede, Hochstaudenfluren, Gebüsche und Bruchwälder 
typisch (vgl. 1.2, 1.4, 4.1).

Bei entsprechender extensiver landwirtschaftlicher Nutzung der Uferzonen 
treten z. B. Kohldistel-, Pfeifengras- und Sumpfdotterblumenwiesen auf 
(vgl. 1.5).

3	 Trockenbiotope

3.1	 Zwergstrauch- und Wacholderheiden

Von Zwergsträuchern, namentlich Heidekrautgewächsen, dominierte 
mehrjährige Pflanzenformationen, zum Teil mit eingestreuten Wacholder-
büschen, meist auf bodensauren, kalk- und nährstoffarmen Sandstandor-
ten. Gehölze können bis zu einem Deckungsgrad von 30 Prozent vorhan-
den sein.

In Mecklenburg-Vorpommern kommen nur im Küstenbereich natürliche 
Heiden vor. In anderen Gebieten entstehen sie sekundär durch menschli-
che Nutzung (Abholzung, Beweidung, Brände, militärische Nutzung). Auch 
vergraste Alterungs- und Degenerationsstadien der Zwergstrauchheide 
sind eingeschlossen.

Nicht dem gesetzlichen Schutz unterliegen kurzlebige Heiden auf Schlag-
flächen im Wald.

Mindestgröße: 100 m² (bei linearer Ausprägung Mindestbreite: 5 m)

Typische Merkmale der Vegetation:
Trockenheiden: Vom Heidekraut (Besenheide) geprägter Heidetyp auf tro-
ckenen, sandigen Standorten, teilweise mit flächenhaftem Bewuchs von 
Besenginster oder Wacholder („Wacholderheide“). Weitere charakteristische 
Arten sind z. B. Pillen-Segge, Dreizahn, Habichtskrautarten und Erdflechten 
sowie Englischer Ginster und Haar-Ginster.

Bei Alterungsstadien kann es auch zur Dominanz von Gräsern (vor allem 
Drahtschmiele, Schaf-Schwingel) kommen.
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Feuchtheiden: Auf anmoorigen, grundwasserbeherrschten Böden, aber 
auch auf austrocknenden Armmooren, kommen Glocken-Heide, Pfeifen-
gras, Sparrige Binse sowie oft auch Torfmoose herrschend vor.

Krähenbeeren-Heiden: Von Krähenbeere, Besenheide sowie der Kriech-
Weide geprägte Pflanzengesellschaft der festgelegten Küstendünen (Grau- 
bzw. Braundünen) sowie einiger Binnendünenstandorte. Weitere typische 
Arten sind z. B. Berg-Jasione, Sand-Segge und Habichtskräuter.

3.2	 Trocken- und Magerrasen

Trocken- und Magerrasen sind geprägt durch niederwüchsige, ausläufer- 
und horstbildende Gräser und eine oft artenreiche, buntblühende Krautflo-
ra; Gehölze können bis zu einem Deckungsgrad von 30 Prozent eingestreut 
sein. Magerrasen sind durch Nährstoffarmut oder geringe Nährstoffverfüg-
barkeit gekennzeichnet. Trockenrasen bilden sich auf wasserdurchlässigen 
oder flachgründigen und somit trockenen Standorten. Das Substrat kann 
sehr unterschiedlich sein (Sand, Kies, Lehm, Kreidefelsen). Mager- und Tro-
ckenrasen bilden sich ohne Nutzung z. B. an der Küste oder auf in Bewe-
gung befindlichen Binnendünen. Überwiegend entstanden oder entstehen 
sie aufgrund extensiver Nutzungen (Beweidung oder Mahd ohne Nähr-
stoffzufuhr, militärische Nutzung auf Truppenübungsplätzen) und bedür-
fen zu ihrer Erhaltung einer Fortführung dieser Nutzungen.

Mindestgröße: 200 m²  (bei linearer Ausprägung Mindestbreite: 5 m)
Auch Mager- und Trockenrasen, die sich nicht eindeutig einem der unten 
genannten Typen zuordnen lassen, z. B. ruderalisierte Magerrasen oder 
Fragmentgesellschaften wie die Straußgrasflur sind besonders geschützte 
Biotope, wenn sie noch das typische Arteninventar aufweisen und nicht nur 
kurzlebige Entwicklungsstadien z. B. in Kahlschlagfluren darstellen.

Typische Merkmale der Vegetation:
Silbergrasfluren: Diese Pioniergesellschaft wird geprägt durch Silbergras, 
Sand-Segge sowie die Charakterarten Bauernsenf und Frühlings-Spergel. 
Fortgeschrittenere Sukzessionsstadien werden zuweilen durch Erdflechten 
und Moose geprägt.

Kleinschmielenrasen entwickeln sich häufig in Kontakt zu Silbergrasflu-
ren. Sie können als Nelkenhafer-Gesellschaften, Thymian-Schafschwingel-
Gesellschaften oder als Gesellschaft des Schmalblättrigen Rispengrases 
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ausgebildet sein. Typische Pflanzenarten sind z. B.: Nelken-Haferschmiele, 
Schaf-Schwingel, Sand-Thymian, Schmalrispiges Straußgras und Berg-Jasi-
one.

Grasnelkenfluren: Weitgehend geschlossene, niedrige, blütenreiche Rasen 
auf verfestigten, etwas humosen Sandböden, vor allem auf Terrassensan-
den und Binnendünen. Charakteristische Pflanzenarten sind z. B. Grasnelke, 
Heide-Nelke, Silber-Fingerkraut, Hasen-Klee, Strohblume, Knolliger Hah-
nenfuß, Ferkelkraut, Echtes Labkraut und Feld-Beifuß.

Für die subkontinental geprägten Fluren sind Rauhblatt-Schwingel, Step-
pen-Lieschgras und Kartäuser-Nelke typisch.

Borstgrasrasen wachsen auf nährstoffarmen, bodensauren, sandigen bis 
lehmigen, z. T. auch torfigen Böden mäßig trockener bis wechselfeuchter 
Standorte. Sie werden geprägt durch das Borstgras.

Für trockene Borstgrasrasen sind z. B. Gemeine Kreuzblume, Hunds-Veil-
chen, Tüpfel-Hartheu, Habichtskräuter und Blutwurz typisch (Kreuzblumen-
Borstgrasrasen).

Die auf sauren Anmoorböden wachsenden, feuchten Borstgrasrasen wer-
den durch Nässezeiger wie Sparrige Binse, Teufelsabbiss, Wiesen-Segge 
und Sumpf-Veilchen geprägt und kommen häufig im Kontakt zu Feuchthei-
den vor (Seggen-Binsen-Borstgrasrasen).

Blauschillergrasfluren sind lockere, niedrige Sandtrockenrasen des subkon-
tinentalen Klimabereiches auf warmen, trockenen, humusarmen, relativ 
kalkreichen Sandstandorten. Sie werden geprägt durch Blaugrünes Schil-
lergras sowie Sand-Schwingel, Dünen-Schwingel, Leimkraut und Habichts-
krautarten. In verarmten Ausbildungen kommt auch der Feld-Beifuß vor.

Kalk-Halbtrockenrasen kommen vor allem auf Rügen und im Randowtal, in 
floristisch verarmter Form, aber auch an anderen Stellen des jungpleisto-
zänen Tieflandes auf mittelgründigen Lehm- und Kalkverwitterungsböden 
vor. Kennzeichnende Pflanzenarten sind u. a. Fieder-Zwenke, Gemeiner 
Wundklee, Saat-Esparsette, Golddistel, Wiesen-Primel, Knolliger Hahnen-
fuß, Zittergras und Tauben-Skabiose.
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3.3	 Aufgelassene Kreidebrüche

Kreidebrüche entstehen durch den Abbau von Kreidevorkommen. Durch 
die bergbauliche Nutzung der Kreide entstehen mehr oder weniger gro-
ße Hohlformen, von denen ein Teil Wasser führen kann, sowie Rohboden-
Schutthalden.

Sobald die Nutzung noch bestehender Kreidebrüche eingestellt wird, sind 
diese geschützte Biotope, weil auch die vegetationsarmen Anfangsstadien 
als Lebensraum von z. B. Amphibien und Hautflüglern von Bedeutung sind.

Typische Merkmale der Vegetation:
Je nach Sukzessionsstadium findet man ein vielfältiges Mosaik von Rohbö-
den mit nur spärlicher Vegetation, geprägt durch diverse Mager- und Tro-
ckenrasenarten, orchideenreichen Kalk-Halbtrockenrasen und kalkreichen 
Kleingewässern (z. B. mit Schachtelhalm-Verlandungsfluren und Armleuch-
teralgen-Rasen sowie Seeverlandungsvegetation). In bereits längere Zeit 
außer Nutzung befindlichen Kreidebrüchen siedeln sich Gebüsche aus Sal-, 
Lorbeer- und Grau-Weiden, Birken und Berg-Ahorn an (vgl. 1.4, 2.5, 3.2, 4.2, 
4.3).

4	 Gehölzbiotope

4.1	 Naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder

Bruch- und Sumpfwälder sind naturnah zusammengesetzte Wälder auf 
natürlicherweise nassen Moor- oder Mineralböden einschließlich ihrer 
Vorwaldstadien. Mäßig entwässerte Bruch- und Sumpfwälder auf grund-
wasserbeherrschten Böden gelten als gesetzlich geschützt, soweit in der 
Krautschicht noch typische feuchteanzeigende Pflanzenarten dominieren 
(vgl. 1.1, 1.2).

Auwälder umfassen zum einen Bestände, die auf mineralischen Auenböden 
im Überflutungsbereich großer Fließgewässer stocken und der Dynamik 
des zügigen, stark wechselnden Grundwassers (in Mecklenburg-Vorpom-
mern nur im Elbetal und an der Sude vorkommend) unterliegen, sowie zum 
anderen die entlang von Fließgewässern mit bewegtem Grundwasser in 
den Flusstalmooren und Bachniederungen vorherrschenden Wälder.

Diese gesetzlich geschützten Biotope wurden in der Vergangenheit über-
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wiegend in verschiedensten Formen forstwirtschaftlich genutzt (z. B. Nie-
derwaldnutzung von Bruchwäldern). Die traditionellen, ordnungsgemäßen 
forstlichen Bodennutzungen werden durch den gesetzlichen Biotopschutz 
nicht ausgeschlossen, sofern nicht die Standorteigenschaften, z. B. durch 
Entwässerungsmaßnahmen, nachhaltig verändert werden.

Bruch-, Sumpf- und Auwälder sind vielfach nur noch in Form von schma-
len, fließgewässerbegleitenden Säumen vorhanden, die als dauerbestockte 
Ufergehölze auch eine besondere Bedeutung für den Gewässerschutz ha-
ben (vgl. 2.1).

Mindestgrößen:
Wälder: 5 000 m² (bei fließgewässerbegleitenden Säumen Mindestlänge:  
50 m)
Gebüsche: 100 m²
 
Typische Merkmale der Vegetation:
Bestandsbildende Baumarten der Bruch- und Sumpfwälder sind Moor-
Birke, Schwarz-Erle, Esche, Gewöhnliche Traubenkirsche, Kiefer oder Bruch-
Weide. Häufige Sträucher sind Grau-Weide, Lorbeer-Weide, Faulbaum, Ga-
gel und Ohr-Weide.

Diese Arten bilden je nach Wasserstufe und Nährstoffversorgung der Böden 
verschiedene Gesellschaften von Erlen-Bruchwäldern, Birken-Bruchwäl-
dern, Birken-Kiefern-Moorwäldern, Erlenwäldern und Erlen-Eschenwäldern.

Als Vorwaldstadien kommen auch Gebüsche aus den o.g. Gehölzarten vor.

Für die Krautschicht sind z. B. Bitteres Schaumkraut, Breitblättriger Dorn-
farn, Gemeiner Gilbweiderich, Grau-Segge, Schnabel-Segge, Sumpf-Segge, 
Ufer-Segge, Winkel-Segge, Großes Hexenkraut, Kohldistel, Quell-Sternmie-
re, Sumpf-Reitgras, Sumpf-Vergissmeinnicht, Ufer-Wolfstrapp, Wald-Engel-
wurz, Wald-Simse, Wasser-Schwertlilie und Zungen-Hahnenfuß typisch.

Nicht unter den gesetzlichen Schutz fallen die auf den tiefer entwässerten 
Moorböden stockenden Eichen-, Buchen- und Kiefern-Moorwälder und die 
Bestände, in denen die Entwässerungs- und Stickstoffzeiger in der Kraut-
schicht dominieren.

Bei den Auwäldern auf mineralischen Böden werden in Abhängigkeit von 
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der jährlichen Überflutungsdauer Weichholzauen und Hartholzauen unter-
schieden. Die natürliche Baumartenkombination der Weichholzauen be-
steht aus verschiedenen Weidenarten (Silberweiden-Auenwälder); Harthol-
zauen werden durch Stiel-Eiche, Feld-, Berg- und Flatter-Ulme, Esche sowie 
Ahornarten geprägt (Stieleichen-Ulmen-Auenwälder).

Hartholzauenwälder, die infolge Ausdeichung keiner Überflutung mehr un-
terliegen und sich in artenreiche Buchenwälder entwickelt haben, unterlie-
gen nicht dem gesetzlichen Schutz.

Die Auwälder in den Flusstalmooren und den Bachniederungen leiten zu 
den Erlen-Bruchwäldern über, typisch sind verschiedene Ausbildungen der 
Erlen-Eschenwälder.

4.2	 Naturnahe Gebüsche und Wälder trockenwarmer Standorte

Es handelt sich zum Teil um natürliche oder um naturnahe, durch wirt-
schaftliche Nutzungen wie Waldweide und Niederwaldbewirtschaftung 
bedingte, meist schwachwüchsige Wälder und Gebüsche aus trockenheits-
ertragenden und teils wärmebedürftigen Pflanzenarten. Sie stocken meist 
auf südlich oder westlich exponierten Hängen.

Mindestgröße:
Wälder: 5 000 m²
 Gebüsche: 100 m² 

Typische Merkmale der Vegetation:
Wälder trockenwarmer Standorte: Auf kalkarmen Böden stocken durch sub-
kontinentales Klima geprägte Haarstrang- und Kuhschellen-Kiefernwälder 
mit den typischen Arten Berg-Haarstrang, Wiesen-Küchenschelle, Blaugrü-
nes Schillergras, Sand-Thymian und Sand-Nelke. Auf kalkreichen, wärmebe-
günstigten Steilhängen kommen Orchideen- und Elsbeeren-Buchenwälder 
vor.

Die gut ausgebildete Strauchschicht wird z. B. von Hartriegel, Alpen-Jo-
hannisbeere, Roter Heckenkirsche und teilweise von Wacholder geprägt. In 
der Krautschicht sind Weiße Schwalbenwurz, Wiesen-Primel, Finger-Segge, 
Blaugrüne Segge sowie Waldvögleinarten und Braunrote Stendelwurz ty-
pisch.
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Gebüsche trockenwarmer Standorte: Die Strauchbestände auf trockenen, 
wärmebegünstigten, meist hängigen Standorten werden durch Schlehe, 
Hartriegel, Rosenarten und Weißdorn bestimmt.

Oft bestehen Komplexe mit wärmeliebenden Krautsaumgesellschaften 
und Magerrasen, die ebenfalls besonders geschützt sind (vgl. 3.2).

Zu den Gebüschen trockenwarmer Standorte zählen auch Kriechweiden- 
und Sanddorngebüsche des Küstenbereiches und Wacholdergebüsche  
(z. B. Kriechweiden-Wacholdergebüsche der Seeabsenkungsterrassen). Es 
bestehen Übergänge zu den Zwergstrauch- und Wacholderheiden (vgl. 
3.1).

4.3	 Naturnahe Feldgehölze

Feldgehölze sind kleinflächige, nicht lineare (vgl. Feldhecken) Baum- und 
Strauchbestände (bis zu einer Fläche von 2 ha) in der freien Landschaft. Sie 
sind in der Regel an mindestens drei Seiten von Landwirtschaftsflächen 
umgeben. Feldgehölze können Überreste eines früheren, längst gerodeten 
Waldkomplexes sein oder auf einer nicht mehr genutzten Fläche durch na-
türlichen Aufwuchs oder Pflanzung entstanden sein.

Typische Feldgehölze sind im Inneren waldähnlich, sie besitzen einen aus-
geprägten, stabilen Außenmantel aus kurzen, tiefbeasteten Randgehölzen. 
Geschützte Feldgehölze sind aber auch kleine Baum- und/oder Strauch-
gruppen in der freien Landschaft ohne diese idealtypische Ausprägung, so-
weit sie überwiegend aus standortheimischen Gehölzarten bestehen.

Gehölzpflanzungen sind nicht geschützte Biotope, wenn sie einen höheren 
Anteil (> 50 Prozent) nichtheimischer Baum- und Straucharten (z. B. Hybrid-
pappeln, Fichten) enthalten.

Mindestgröße: 100 m²
 
Typische Merkmale der Vegetation:
Kennzeichnende Baumarten sind u. a. Stiel-Eiche, Hainbuche, Sand-Birke, 
Zitter-Pappel, Eberesche, Ulmen-, Linden-, Ahorn- und Wildobstarten, in 
feuchteren Lagen auch Schwarz-Erle, Moor-Birke, Esche und Weiden (vgl. 
4.1). Prägende Sträucher sind u. a. Weißdorn-, Rosen- und Brombeerarten, 
Hasel, Wald-Geißblatt, Schwarzer Holunder, Hopfen, Pfaffenhütchen und 
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Kreuzdorn.

4.4	 Naturnahe Feldhecken

Feldhecken sind lineare, vorwiegend aus Sträuchern aufgebaute Gehölze in 
der freien Landschaft. Sie können von Bäumen durchsetzt (sog. Überhälter) 
oder auch dominiert werden (Baumhecken). Teil der Feldhecke sind auch 
die krautigen Säume und am Rande der Hecke abgelagerte Lesesteinhau-
fen.

Die westmecklenburgischen Knicks (Wallhecken) sind eine Sonderform der 
Feldhecken. Kennzeichnend ist ein ca. 1 m hoher und ca. 2,5 m breiter Wall 
aus Erde und Steinen, auf dem Gehölze stocken, die ca. alle zehn Jahre „auf 
den Stock gesetzt“ bzw. umgeknickt werden. Bei Reddern (Doppelknicks) 
verläuft links und rechts eines schmalen Feldweges jeweils ein Knick.

Die traditionelle Pflege bleibt im bisher zulässigen Umfang vom gesetzli-
chen Biotopschutz unberührt.

Keine geschützten Biotope sind monotone, strukturarme Windschutzpflan-
zungen. In der Regel sind sie durch einen dominierenden Anteil an nicht-
heimischen Baum- und Straucharten gekennzeichnet. Typisch ist weiterhin 
auch die Verwendung schnellwachsender Gehölzarten (z. B. Pappelhybri-
den), so dass die typischen standortheimischen Straucharten weitgehend 
fehlen.

Mindestlänge: 50 m
Liegen Feldheckenabschnitte maximal 5 m voneinander entfernt, so wer-
den die Längen der einzelnen Abschnitte für die Beurteilung der Mindest-
länge zusammengefasst.

Typische Merkmale der Vegetation:
Typische Feldheckenpflanzen sind z. B. Schlehe, Weißdorn, Hasel, Pfaffen-
hütchen, Schwarzer Holunder, Gewöhnlicher Schneeball, Hecken-Rose und 
Brombeerarten. Als Überhälter kommen z. B. Ahornarten, Hainbuche, Stiel-
Eiche, Wildobstarten und Kiefer vor. Die vorgelagerten Säume bestehen aus 
meist nitrophilen Staudenfluren.
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Fußnoten

1)	 „Biotope“: Abgrenzbare Lebensräume von Pflanzen- und Tiergemein- 
	 schaften
2)	 „Biotoptypen“ sind abstrakte Einheiten gleichartiger Biotope mit weit- 
	 gehend einheitlichen Bedingungen.
3)	 Kategorien: 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben  
	 bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet

NatSchAG M-V - Anlage 2
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NatSchAG M-V – Anlage 3
(zu § 20 Abs. 2)

Definitionen der gesetzlich geschützten Geotope

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen
1	 Glaziale Bildungen
1.1	 Findlinge
1.2	 Blockpackungen
1.3	 Gesteinsschollen
1.4	 Oser
2	 Fluviatile Bildungen
2.1	 Trockentäler
2.2	 Kalktuff-Vorkommen
3	 Windablagerungen
3.1	 Offene Binnendünen
3.2	 Kliffranddünen
4	 Marine Bildungen
4.1	 Kliffs
4.2	 Haken

Vorbemerkungen

1.	 Geotope stellen erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur  
	 dar, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde oder des frühe- 
	 ren Lebens auf der Erde vermitteln. Geotope umfassen Gesteine, Fos- 
	 silien, Landschaftsformen und Quellbildungen. Geotope gleicher  
	 Genese werden zu Geotoptypen zusammengefasst.

2.	 Gesetzlich geschützt sind diejenigen Geotope, die sich durch ihre  
	 besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit oder Eigenart  
	 auszeichnen. Für Wissenschaft, Forschung und Lehre sind sie Doku- 
	 mente von besonderem Wert. Sie lassen sich aufgrund ihrer besonde- 
	 ren Eigenschaften von der Umgebung klar abgrenzen.

3.	 Zwischen Geotopen und Biotopen bestehen enge Beziehungen, Geo- 
	 topschutz und Biotopschutz überlagern sich vielfach. Deshalb unter- 
	 stehen die folgenden Geotope vorrangig dem gesetzlichen Biotop- 
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	 schutz und werden bereits in Anlage 2 zu § 20 Absatz 1 geführt: Sölle,  
	 naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, aufgelassene  
	 Kreidebrüche, Fels- und Steilküsten, Strandwälle, Dünen, marine  
	 Block- und Steingründe, Windwattflächen sowie Boddengewässer mit  
	 Verlandungsbereichen. Die unter den folgenden Nummern beschrie- 
	 benen Geotope unterliegen dagegen ausschließlich (vgl. aber Num- 
	 mer 3.1) dem gesetzlichen Geotopschutz.

1	 Glaziale Bildungen

1.1	 Findlinge

Ein Findling stellt einen vom Inlandeis transportierten Gesteinsblock dar. 
Findlinge aus kristallinem und metamorphem Gestein sind gesetzlich ge-
schützt, wenn sie folgende Mindestgrößen entsprechend der naturbeding-
ten Verteilung erreichen:

-	 nördlich der Endmoräne des Pommerschen Stadiums der Weichseleis- 
	 zeit (Linie Krakow-Waren-Neustrelitz-Feldberg) und östlich der Linie  
	 Rostock-Güstrow: Mindestvolumen von 10 m3. Dies erfordert zumin- 
	 dest eine Länge von 3,5 m.
-	 zwischen der Endmoräne des Frankfurter Stadiums (Linie Zarrentin- 
	 Schwerin-Parchim-Wredenhagen) und der Endmoräne des Pommer- 
	 schen Stadiums einerseits sowie nördlich der Pommerschen Endmorä- 
	 ne und westlich der Linie Rostock-Güstrow andererseits: Mindestvolu- 
	 men von 5 m3 . Dies erfordert zumindest eine Länge von 2,5 m.
-	 im Altmoränengebiet Südwestmecklenburgs (südlich der Linie Zarren- 
	 tin-Schwerin-Parchim): Mindestvolumen von 1 m3 . Dies erfordert  
	 zumindest eine Länge von 1,5 m.

Findlinge aus Sedimentgesteinen (Kalke, Sandsteine, Quarzite) über 1 m 
Länge sind generell geschützt.

Der Schutz von Findlingen schließt deren Umlagerung im Einzelfall nicht 
aus.

1.2	 Blockpackungen

Blockpackungen stellen natürliche Anreicherungen größerer Geschiebe am 
Rand des Inlandeises dar. In Mecklenburg-Vorpommern sind noch 13 Vor-
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kommen erhalten und gesetzlich geschützt: drei nahe von Feldberg, je eine 
bei den Ortschaften Dutzow, Zarrentin, Mankmoos, Marienhof bei Krakow 
am See, Langhagen, Blücherhof, Lalendorf, Kargow, Freidorf und Sassnitz.

Die Entfernung von Blöcken und Steinen ist untersagt.

1.3	 Gesteinsschollen

Gesteinsschollen im glazialgeologischen Sinne stellen Gesteinskörper aus 
erdgeschichtlich bedeutsamen Schichtenfolgen dar, die durch das Inland-
eis vom Untergrund abgelöst und verfrachtet wurden. Lagerstättenabbau 
ist untersagt. Geringfügiges Abschürfen für wissenschaftliche Zwecke ist 
gestattet.

1.4	 Oser

Oser sind wichtige Zeugen für Spalten des Inlandeises. Das Land Mecklen-
burg-Vorpommern verfügt aufgrund seiner Lage im jüngsten Gletscherver-
breitungsgebiet über einen in Deutschland einmalig vielfältigen Bestand 
an Osern, die deshalb gesetzlich geschützt sind. Sie treten als bahndam-
mähnliche Hügel und Hügelketten von geringer Breite (30 bis ca. 150 m) 
und beträchtlicher Länge (in Ausnahmefällen bis 30 km) in Grundmoränen-
gebieten auf. In der Regel heben sie sich von den benachbarten Flächen 
durch ihre Höhe ab. Flankierende Rinnen (Osgräben) sind Bestandteil des 
Geotops.

Der Abbau von Kiessand sowie Veränderungen am Relief sind untersagt. 
Traditionelle landwirtschaftliche Nutzung gilt nicht als nachhaltige Beein-
trächtigung.

2	 Fluviatile Bildungen

2.1	 Trockentäler

Trockentäler sind Oberflächenformen, die am Ende einer Vereisung im Vor-
feld des Inlandeises entstanden. Infolge der durch Dauerfrost im Boden 
gehemmten Versickerung schnitt das oberflächlich abfließende Schmelz-
wasser Erosionskerben ein, die nach dem Auftauen trocken fielen. Als fossi-
le Oberflächenformen sind die Trockentäler von erdgeschichtlicher Bedeu-
tung und deshalb gesetzlich geschützt.
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2.2	 Kalktuff-Vorkommen

Kalktuff-Vorkommen entstehen dort, wo Quellen aus kalkreichen Schichten 
austreten. Der Kalk umkrustet die Vegetation und bildet Bänke von hartem, 
porösem Kalktuff. Als kleinräumige Geotope von zumeist geringer Stand-
festigkeit sind sie gesetzlich geschützt.

3	 Windablagerungen

3.1	 Offene Binnendünen

Offene Binnendünen treten in Heidegebieten als vegetationsarme bis ve-
getationsfreie, aus Fein- bis Mittelsanden bestehende Höhenzüge auf und 
sind auch als Biotop gesetzlich geschützt. Die nahezu vegetationsfreien 
Binnendünen sind im Binnenland der einzige Geotoptyp, an dem gegen-
wärtig Umlagerungen durch Wind ohne anthropogene Beeinflussung statt-
finden.

3.2	 Kliffranddünen

Kliffranddünen sind gesetzlich geschützt, wenn sie mindestens eine Höhe 
von 1 m aufweisen. Sie bilden sich auf höheren Steilufern der Ostseeküs-
te, sofern diese von fein- bis mittelkörnigen Sanden aufgebaut werden. Bei 
auflandigen Winden werden die Sande aus den Steilufern auf den Kliffrand 
geweht und mit ständig wechselnder Oberflächenform abgelagert.

4	 Marine Bildungen

4.1	  Kliffs

Kliffs sind Steilküsten, die zumindest zeitweise dem direkten Einfluss des 
Meerwassers unterliegen (aktive Kliffs) oder durch natürliche Vorgänge 
dauerhaft vom Meerwasser getrennt wurden (fossile Kliffs).

Aktive Kliffs sind als Geotope nur dann gesetzlich geschützt, wenn an ihnen
-	 eine aus mehreren Schichten bestehende stratigraphische Abfolge,
-	 Vorkommen voreiszeitlicher oder zwischeneiszeitlicher Sedimente  
	 oder
-	 besondere Formen der Lagerungsstörungen
aufgeschlossen sind.
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Fossile Kliffs sind durch eine den gesamten Ostseeraum betreffende Mee-
resausbreitung im Zeitraum 5 000 bis 1 000 Jahre v. Chr. (Litorina-Transgres-
sion) entstanden. Sie blieben dadurch erhalten, dass sich durch Prozesse 
des Küstenausgleichs Strandwälle vorlagerten (auf dem Darß, auf Mönch-
gut und auf Usedom).

Als Zeugen für den früheren Verlauf der Ostseeküste sind sie gesetzlich ge-
schützt.

4.2	 Haken

Marine Haken bilden sich im Strömungslee von Abtragungsküsten durch 
Sandverlagerung. Durch die ständig in Umbildung begriffenen, vegetati-
onsfreien Haken werden die Auswirkungen der am Meeresgrund ablaufen-
den Umlagerungsprozesse auch oberhalb des Meeresspiegels sichtbar.

Eingriffe in die Haken, die die Küstenausgleichsprozesse stören, sind unter-
sagt.

Erläuterungen:
Aus der Summe aller erdgeschichtlichen, vor allem mit der Eiszeit ver-
bundenen Erscheinungsformen an der Landesoberfläche sind neben den 
Schutzgründen „Landschaftliche Schönheit“ oder „Naturschutz“ einzelne 
Zeugen der Eiszeit und Nacheiszeit als Geotope insbesondere deshalb ge-
schützt, weil sie als beispielhafte oder außergewöhnliche unbelebte Na-
turerscheinungen im Falle der Beeinträchtigung oder Beseitigung nicht 
reversibel sind. Das Land Mecklenburg-Vorpommern nimmt den größten 
deutschen Anteil am jüngsten Gletscherverbreitungsgebiet ein und ver-
fügt aufgrund dessen über besonders typisch ausgebildete Hinterlassen-
schaften der Gletscher. Ihr Schutz ist deshalb eine Verpflichtung über die 
Landesgrenzen hinaus.

Geotope sind häufig auch als Biotope erfasst oder sie treten gemeinsam in 
einem Schutzgebiet auf. Die über die bereits vorhandenen Schutzgebiete 
hinausgehende Flächeninanspruchnahme durch Geotope im Land Meck-
lenburg-Vorpommern liegt deutlich unter 1 Prozent der Landesfläche und 
betrifft vor allem die für das Land besonders charakteristischen Geotopty-
pen Findlinge (Naturdenkmale von punktförmiger Ausdehnung) und Oser 
(schmale, langgestreckte Schmelzwasserbildungen).
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Durch Sand- und Kiesabbau wurden in der Vergangenheit die Oser in ih-
rer äußeren Form zum Teil beeinträchtigt oder abgebaut und einige große 
Findlinge wurden zu Bausteinen verarbeitet. Ebenso sind die früher zahlrei-
chen Blockpackungen sowie Gesteinsschollen als Lagerstätten von lokaler 
Bedeutung (vor allem Tone des Juras und Tertiärs, Kalk der Kreide, warm-
zeitliche Bildungen) dezimiert worden. Ihr gesetzlicher Schutz soll weitere 
Verluste verhindern.

Um den Schutz einzelner Findlinge zu gewährleisten, ist im Einzelfall eine 
Umsetzung vor Ort oder in eine öffentliche Anlage, einen Museumsgarten 
oder einen Findlingsgarten zugelassen oder ratsam.

Trockentäler sind bisher außerhalb von bestehenden Schutzgebieten nicht 
bekannt. Ihr Schutz bezieht sich auf die Erhaltung der Form und schließt 
land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht aus. Dagegen sind die Kalktuf-
fe aufgrund ihrer besonderen Form und wegen ihrer geringen Stabilität vor 
jeglicher Beeinträchtigung geschützt. Dies gilt auch für Kalktuffe am Kliff 
von Jasmund, die durch die Brandung umgelagert wurden. Die Kalktuff-
Vorkommen haben etwa die Größe eines Naturdenkmals.

Von den offenen Binnendünen als Biotope heben sich die Wanderdünen als 
Geotope ab, da ihre Entwicklung nicht abgeschlossen ist. Sie beschränken 
sich auf kleine Areale der Terrassensande im Urstromtal der Elbe sowie in 
der Ückermünder Heide.

Kliffranddünen sind der ständigen Veränderung unterworfen, da sie vom 
Wind abhängig sind und durch Küstenrückgang auf natürliche Weise be-
einträchtigt werden. Deshalb ist ihr gesetzlicher Schutz auf Standorte be-
schränkt, wo sie günstige Erhaltungsbedingungen vorfinden. Dies ist nur 
an Teilen der Kliffs von Fischland, Hiddensee, Wittow, Mönchgut und Use-
dom gegeben. Kliffranddünen überlagern häufig einen charakteristischen 
Bodenhorizont (Podsol-Profil).

Da die Fels- und Steilküsten als Biotope weitgehend geschützt sind, bedarf 
der Geotop Aktives Kliff des gesetzlichen Schutzes nach § 20 Absatz 2 nur 
dann, wenn die geologischen Verhältnisse von besonderer Bedeutung sind. 
Sichtbarkeit und gelegentliche Zugänglichkeit für wissenschaftliche Zwe-
cke sind Ziele des Geotopschutzes für erdgeschichtlich wichtige Kliffab-
schnitte ebenso wie bei vergleichbaren Verhältnissen im Binnenland.
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Die fossilen Kliffs sind bewachsen und unterliegen keiner natürlichen Ver-
änderung. In der Regel sind sie Teile von Schutzgebieten. Das gilt auch für 
die marinen Haken.
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Ökokontoverordnung

Verordnung zur Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen, 
zur Einrichtung von Verzeichnissen und zur Anerkennung von 

Flächenagenturen im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Ökokontoverordnung - ÖkoKtoVO M-V) 

vom 22. Mai 2014 (GVOBl. M-V 2014, S. 290)

Aufgrund des § 12 Absatz 7 Satz 1 Nummer 1, 3 und 4 und Satz 2 und 3 des 
Naturschutzausführungsgesetzes vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), 
das durch den Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 
395) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz im Benehmen mit dem Ministerium für In-
neres und Sport, dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus und 
dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung:

§ 1
Anwendungsbereich

Diese Verordnung regelt das Verfahren, die Zuständigkeiten und die An-
rechnung von Ökokontomaßnahmen sowie den Handel mit diesen Maß-
nahmen, die Einrichtung von Flächenpools, das Führen von Verzeichnissen 
für Kompensations- und Ökokontomaßnahmen, die Anerkennung von Flä-
chenagenturen und die Übertragung von Verpflichtungen des Eingriffsver-
ursachers mit befreiender Wirkung auf anerkannte 
Flächenagenturen.

§ 2
Ökokontomaßnahmen, Ökokontoverzeichnis

(1)	 Ökokontomaßnahmen sind in das Ökokontoverzeichnis eingetrage- 
	 ne Maßnahmen, die im Hinblick auf zu erwartende Eingriffe in Natur  
	 und Landschaft durchgeführt werden. Ökokontomaßnahmen haben  
	 die Anforderungen nach § 16 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes  
	 zu erfüllen. Die oberste Naturschutzbehörde bestimmt durch Verwal- 
	 tungsvorschrift die Maßnahmen, die zur Anerkennung als Ökokonto- 
	 maßnahme geeignet sind.

(2)	 Ökokontomaßnahmen können von jeder natürlichen oder juristischen  
	 Person als Maßnahmenträger durchgeführt werden.

(3)	 Anerkennungsfähig sind nur Ökokontomaßnahmen, die in der Regel  
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	 eine Mindestflächengröße von 1 000 m² umfassen.

(4)	 Das Ökokontoverzeichnis des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird  
	 bei der oberen Naturschutzbehörde in elektronischer Form geführt.

§ 3
Beantragung von Ökokontomaßnahmen

(1)	 Ökokontomaßnahmen sind durch den Maßnahmenträger bei der ört- 
	 lich zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. Die Antragsun- 
	 terlagen müssen die folgenden Angaben enthalten:

	 1.	 die Namen und die Adressen des Maßnahmenträgers und des  
		  Grundstückseigentümers sowie des dinglich Berechtigten oder des  
		  sonstigen Nutzungsberechtigten,
	 2.	 den Naturraum, den Landkreis oder die kreisfreie Stadt, die Gemein- 
		  de, die Gemarkung, die Flur und das Flurstück, die Größe der Maß- 
		  nahmenfläche sowie eine flurstückscharfe kartografische Darstel- 
		  lung in einem geeigneten Maßstab,
	 3.	 die Beschreibung und Bestimmung des naturschutzfachlichen  
		  Wertes der Maßnahme,
	 4.	 die Beschreibung der Pflege, Kontrolle und Verwaltung der Maß- 
		  nahme unter Einreichung eines prüffähigen Pflegeplanes,
	 5.	 den Nachweis des Einverständnisses des Grundstückseigentümers,  
		  des dinglich Berechtigten oder des sonstigen Nutzungsberechtig- 
		  ten zur geplanten Durchführung und dauerhaften rechtlichen  
		  Sicherung der Maßnahme sowie den Nachweis, dass Rechte Dritter  
		  der Durchführung der Maßnahme nicht entgegenstehen,
	 6.	 die Angaben über die Erfüllung der Anforderungen nach § 16 Ab- 
		  satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes,
	 7.	 die Angaben über die erforderlichen Genehmigungen nach ande- 
		  ren Rechtsvorschriften,
	 8.	 den Nachweis der schriftlichen Anzeige der Maßnahme gegenüber  
		  der betroffenen Gemeinde,
	 9.	 den Nachweis der schriftlichen Anzeige der Maßnahme gegenüber  
		  der örtlich zuständigen Landwirtschafts- oder Forstbehörde, soweit  
		  land- oder forstwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen  
		  werden sollen,
	 10.	die Angaben über die dauerhafte rechtliche Sicherung der Maßnah- 
		  me, 
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	 11.	die Angaben, soweit für die Unterhaltung der Maßnahme erforder- 
		  lich, über die Sicherung der dauerhaften Pflege, Kontrolle und Ver- 
		  waltung mit Darstellung der hierfür notwendigen Aufwendungen  
		  als kapitalisierter, unter Berücksichtigung von Kostensteigerungen  
		  abgezinster Betrag sowie über die Übertragung dieser Verpflichtun 
		  gen auf Dritte,
	 12.	die Angaben des Maßnahmenträgers über die Zustimmung der  
		  Handelbarkeit (freie Verfügbarkeit) oder Ablehnung der Handelbar- 
		  keit (Eigenverwendung) der Maßnahme im Ökokontoverzeichnis,
	 13.	die Angaben des Maßnahmenträgers über die öffentliche Einseh 
		  barkeit der ihn betreffenden personenbezogenen Daten im Öko- 
		  kontoverzeichnis.

(2)	 Für die Antragstellung ist das von der obersten Naturschutzbehörde  
	 bereitgestellte und im Internet über das Regierungsportal der Landes- 
	 regierung von Mecklenburg-Vorpommern verfügbare elektronische  
	 Antragsformular zu verwenden.

(3)	 Die örtlich zuständige Naturschutzbehörde hat nach Eingang des An- 
	 trages und der Antragsunterlagen unverzüglich, in der Regel innerhalb  
	 eines Monats, dem Maßnahmenträger die Vollständigkeit der Antrags- 
	 unterlagen zu bestätigen oder ihm mitzuteilen, welche fehlenden  
	 Unterlagen für die Vollständigkeit der Antragsunterlagen erforderlich  
	 sind.

§ 4
Anerkennung von Ökokontomaßnahmen

(1)	 Die Anerkennung von Maßnahmen als Ökokontomaßnahmen erfolgt  
	 durch die örtlich zuständige Naturschutzbehörde in zwei Schritten:

	 1.	 schriftliche Zustimmung mit verbindlicher Feststellung von  
		  Umfang, Art und naturschutzfachlichem Wert der nach § 3 bean- 
		  tragten Maßnahme,
	 2.	 Anerkennung der Maßnahme nach ihrer Durchführung und, sofern  
		  und soweit die Maßnahme nicht plangemäß durchgeführt worden  
		  ist, abschließende Feststellung des naturschutzfachlichen Wertes.

(2)	 Die schriftliche Zustimmung nach Absatz 1 Nummer 1 ist grundsätzlich  
	 innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der vollständigen Unterla- 
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	 gen zu erteilen, wenn die Maßnahme naturschutzfachlich geeignet ist,  
	 die Anforderungen nach den §§ 2 und 3 erfüllt sind, die standörtlichen  
	 und naturräumlichen Voraussetzungen vorliegen und Einwendungen  
	 der örtlich zuständigen Landwirtschafts- oder Forstbehörde nicht erho- 
	 ben worden sind. Nach anderen Rechtsvorschriften erforderliche Ge- 
	 nehmigungen bleiben von der schriftlichen Zustimmung nach Absatz 1  
	 Nummer 1 unberührt.

(3)	 Der Maßnahmenträger hat den Beginn und die Fertigstellung der Maß- 
	 nahme unverzüglich der örtlich zuständigen Naturschutzbehörde  
	 schriftlich anzuzeigen. Die schriftliche Zustimmung nach Absatz 1  
	 Nummer 1 erlischt, wenn nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer  
	 Erteilung mit der Durchführung der beantragten Maßnahme begon- 
	 nen wird.

(4)	 Die Anerkennung nach Absatz 1 Nummer 2 soll grundsätzlich inner- 
	 halb von zwei Monaten nach Eingang der schriftlichen Anzeige über  
	 die Fertigstellung der Maßnahme erfolgen, wenn der Maßnahmenträ- 
	 ger die gemäß § 15 Absatz 4 Satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes  
	 erforderliche dauerhafte rechtliche Sicherung der Maßnahme und,  
	 sofern die Maßnahme dauerhaft unterhalten werden muss, die Siche- 
	 rung ihrer dauerhaften Pflege einschließlich Kontrolle und Verwaltung  
	 gegenüber der örtlich zuständigen Naturschutzbehörde nachgewiesen  
	 hat.

(5)	 Der Nachweis nach Absatz 4 über die Sicherung einer erforderlichen  
	 dauerhaften Unterhaltung der Maßnahme hat in der Weise zu erfolgen,  
	 dass der Maßnahmenträger die Aufwendungen für die dauerhaf- 
	 te Pflege einschließlich Kontrolle und Verwaltung der Maßnahme auf  
	 ein Treuhandkonto als kapitalisierten, unter Berücksichtigung von Kos- 
	 tensteigerungen abgezinsten Betrag zweckgebunden für die Erfüllung  
	 dieser Verpflichtung in einer Summe einzahlt. Das Treuhandkonto ist  
	 von einer nach § 14 Absatz 1 anerkannten Flächenagentur einzurichten  
	 und zu verwalten. Das Treuhandkonto kann auch eingerichtet und  
	 verwaltet werden von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des  
	 öffentlichen Rechts in Mecklenburg-Vorpommern, die sich im Rah- 
	 men ihrer Aufgabenerfüllung mit der Einrichtung und Verwaltung des  
	 Treuhandkontos nach diesem Absatz und der Nachweisverpflichtung in  
	 entsprechender Anwendung des § 14 Absatz 5 gegenüber der obe- 
	 ren Naturschutzbehörde schriftlich einverstanden erklärt hat. Ertrags- 
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	 überschüsse des Treuhandkontos aus Zinsen und Kostenersparnissen  
	 unterliegen der Zweckbindung des Kapitals und dienen unmittelbar  
	 zur Erhaltung des Kapitals. Ist eine anerkannte Flächenagentur oder  
	 eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts selbst  
	 Maßnahmenträger für eine Ökokontomaßnahme, ist es ausreichend,  
	 dass sie den nach Satz 1 erforderlichen kapitalisierten Betrag auf einem  
	 eigenen Treuhandkonto zur Verfügung stellt. Einer Flächenagentur  
	 kann im Rahmen ihrer Anerkennung nach § 14 Absatz 1 erlaubt wer- 
	 den, als Maßnahmenträger für eine Ökokontomaßnahme die finanziel- 
	 le Sicherung in vergleichbar sicherer Weise durch Bildung von Rückstel- 
	 lungen oder Rücklagen vorzunehmen.

§ 5
Eintragung in das Ökokontoverzeichnis

(1)	 In das Ökokontoverzeichnis sind die schriftliche Zustimmung nach § 4  
	 Absatz 1 Nummer 1 und die Anerkennung nach § 4 Absatz 1 Nummer 2  
	 durch die örtlich zuständige untere Naturschutzbehörde einzutragen.

(2)	 Im Ökokontoverzeichnis sind auch vorgezogene Maßnahmen einer  
	 Gemeinde nach § 135a Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuches zu führen.  
	 Die Landkreise und kreisfreien Städte tragen die bei ihnen vorhande- 
	 nen Angaben in das Ökokontoverzeichnis ein.

(3)	 Sofern nach der Eintragung in das Ökokontoverzeichnis Veränderun- 
	 gen gegenüber den eingetragenen Daten eintreten, ist der Maßnah- 
	 menträger zur Mitteilung an die örtlich zuständige Naturschutzbehör- 
	 de verpflichtet, die den Korrekturbedarf prüft und erforderlichenfalls  
	 eine Korrektur im Ökokontoverzeichnis vornimmt.

§ 6
Wertsteigerung von Ökokontomaßnahmen

Der naturschutzfachliche Wert einer anerkannten Maßnahme nach § 4 
Absatz 1 Nummer 2 erhöht sich bis zur ersten Anrechnung der Ökokonto-
maßnahme im Anrechnungsverfahren nach § 9 für einen konkreten Eingriff 
um jährlich 3 Prozent bezogen auf das Basisjahr, jedoch höchstens um 30 
Prozent. Maßgeblich für die Berechnung der Wertsteigerung sind der natur-
schutzfachliche Wert der Maßnahme im Zeitpunkt der Anerkennung nach § 
4 Absatz 1 Nummer 2 und der Anrechnung nach § 9.
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§ 7
Löschung von Maßnahmen

Der Maßnahmenträger kann ohne Angabe von Gründen die Löschung 
seiner Maßnahme aus dem Ökokontoverzeichnis beantragen. Die für die 
Anerkennung nach § 4 zuständige Naturschutzbehörde hat die Löschung 
vorzunehmen, soweit für diese Maßnahme noch keine Anrechnung für die 
Kompensation von Eingriffen erfolgt ist. Mit der Löschung der Maßnahme 
aus dem Ökokontoverzeichnis entfällt die Anerkennung nach § 4.

§ 8
Handelbarkeit

(1)	 Eine Weitergabe von Ökokontomaßnahmen nach § 4 an Eingriffsver- 
	 ursacher für Kompensationszwecke ist zulässig. Die Weitergabe, ihr Ge- 
	 genstand und ihre Vergütung sind durch den Maßnahmenträger und  
	 den Eingriffsverursacher privatrechtlich schriftlich zu vereinbaren und  
	 durch die Vertragsparteien der gemäß § 4 örtlich zuständigen Natur- 
	 schutzbehörde schriftlich anzuzeigen.

(2) 	 m Falle der angezeigten Weitergabe von Ökokontomaßnahmen gehen  
	 die mit der Anerkennung der Ökokontomaßnahme gemäß § 4 verbun- 
	 denen Rechte und Pflichten vollständig auf den Erwerber über. Im Öko- 
	 kontoverzeichnis ist der bisherige Maßnahmenträger zu löschen und es  
	 ist der Erwerber als Maßnahmenträger einzutragen.

§ 9
Anrechnung von Ökokontomaßnahmen

(1)	 Nach der Anerkennung der Ökokontomaßnahme gemäß § 4 Absatz 1  
	 Nummer 2 kann eine Anrechnung der Ökokontomaßnahme als Kom- 
	 pensationsmaßnahme für einen Eingriff erfolgen, soweit die Voraus- 
	 setzungen zur Kompensation des betreffenden Eingriffs nach § 15  
	 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes erfüllt sind. Die Vorausset- 
	 zungen sind erfüllt, wenn durch die Ökokontomaßnahme 

	 a)	 die durch den Eingriff beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus- 
		  halts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Land 
		  schaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet  
		  ist oder 
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	 b)	 die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betrof- 
		  fenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das  
		  Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist.

(2)	 Die Anrechnung einer Ökokontomaßnahme als Kompensationsmaß- 
	 nahme für einen Eingriff erfolgt durch die Behörde, die nach Maßgabe  
	 des § 17 Absatz 1 oder 3 des Bundesnaturschutzgesetzes in Verbin- 
	 dung mit § 12 Absatz 6 des Naturschutzausführungsgesetzes für die  
	 Entscheidung über den Eingriff zuständig ist (nachfolgend Zulassungs-  
	 oder Genehmigungsbehörde genannt). Für den Fall, dass die für den  
	 Eingriff örtlich zuständige Naturschutzbehörde nicht mit der nach § 4  
	 zuständigen Naturschutzbehörde identisch ist, ist diese zu beteiligen.

(3)	 Der Eingriffsverursacher hat gegenüber der Zulassungs- oder Geneh- 
	 migungsbehörde mit den Planunterlagen die schriftliche Bestätigung  
	 des Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokonto- 
	 maßnahme vorzulegen.

(4)	 Nach Rechtskraft der Zulassungs- oder Genehmigungsentscheidung  
	 teilt die Zulassungs- oder Genehmigungsbehörde der Naturschutzbe- 
	 hörde die erfolgte Anrechnung der Ökokontomaßnahme als Kompen- 
	 sationsmaßnahme mit, die im Falle des Absatzes 2 Satz 2 die nach § 4  
	 örtlich zuständige Naturschutzbehörde unterrichtet.

(5)	 Die für den Eingriff örtlich zuständige Naturschutzbehörde hat unter  
	 Beachtung des § 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes darauf  
	 hinzuwirken, dass geeignete Ökokontomaßnahmen als Kompensa- 
	 tionsmaßnahmen berücksichtigt werden.

(6)	 Die Anrechnung vorgezogener Maßnahmen einer Gemeinde nach  
	 § 135a Absatz 2 Satz 2 des Baugesetzbuches als Kompensationsmaß- 
	 nahmen nach § 15 Absatz 2 des Bundesnaturschutzgesetzes ist zuläs- 
	 sig, soweit noch keine Anrechnung auf einen Ausgleich nach § 1a  
	 Absatz 3 des Baugesetzbuches erfolgt ist. Voraussetzung für eine  
	 Anrechnung sind ein Antragsverfahren nach § 3 und die Anerkennung  
	 der Maßnahme nach § 4 Absatz 1 Nummer 2.
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§ 10
Abbuchung aus dem Ökokontoverzeichnis

Nach Rechtskraft der Zulassungs- oder Genehmigungsentscheidung er-
folgt die Abbuchung der Ökokontomaßnahme aus dem Ökokontoverzeich-
nis entweder vollständig oder teilweise entsprechend der Höhe der Anrech-
nung nach § 9 durch die nach § 4 örtlich zuständige Naturschutzbehörde.

§ 11
Einsicht in das Ökokontoverzeichnis

Das Ökokontoverzeichnis ist öffentlich einsehbar. Ausgenommen sind per-
sonenbezogene Daten, es sei denn, der Maßnahmenträger hat der öffentli-
chen Einsehbarkeit der ihn betreffenden personenbezogenen Daten zuge-
stimmt.

§ 12
Einrichtung von Flächenpools

(1)	 Ein Flächenpool ist eine für die Bündelung und zeitlich gestaffelte  
	 Durchführung von Maßnahmen für Kompensationszwecke besonders  
	 geeignete Fläche, die auch aus mehreren räumlich zusammenhängen- 
	 den Teilen bestehen kann. Bei der Einrichtung von Flächenpools sind  
	 die europarechtlichen Umsetzungspflichten des Landes (Netz „Natura  
	 2000“, Wasserrahmenrichtlinie) und die Vorgaben der Landschaftspla- 
	 nung und der Raumordnung, insbesondere die in den Regionalen  
	 Raumentwicklungsprogrammen festgelegten Vorbehaltsgebiete für  
	 Kompensation und Entwicklung, zu berücksichtigen.#

(2)	 Flächenpools bedürfen der Anerkennung durch die obere Naturschutz- 
	 behörde im Benehmen mit der örtlich zuständigen Naturschutzbehör- 
	 de. Die Anerkennung erfolgt auf Antrag und ist nur zulässig, wenn der  
	 Flächenpool die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, mindestens  
	 20 Hektar groß ist und der Antragsteller die Verfügbarkeit der Grund- 
	 stücke für Kompensationszwecke ganz oder teilweise nachweisen oder  
	 durch prüffähige Unterlagen in Aussicht stellen kann.

(3)	 Über die Anerkennung ist innerhalb einer Frist von drei Monaten nach  
	 Eingang der vollständigen Antragsunterlagen zu entscheiden. § 3 Ab- 
	 satz 3 ist entsprechend anzuwenden. 
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(4)	 Für die Anerkennung von Ökokontomaßnahmen in Flächenpools  
	 gelten die §§ 3 und 4 mit der Maßgabe, dass in Flächenpools durch- 
	 geführte Ökokontomaßnahmen ungeachtet der späteren Wertsteige- 
	 rungen nach § 6 einen Zuschlag von 10 Prozent auf den naturschutz- 
	 fachlichen Wert nach § 4 Absatz 1 erhalten.

§ 13
Kompensationsverzeichnis

(1)	 Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsmaßnahmen)  
	 nach § 17 Absatz 6 des Bundesnaturschutzgesetzes und die dafür in  
	 Anspruch genommenen Flächen in Mecklenburg-Vorpommern wer- 
	 den in dem Kompensationsverzeichnis bei der oberen Naturschutzbe- 
	 hörde geführt. 

(2)	 Die Zulassungs- oder Genehmigungsbehörden übermitteln die Daten  
	 nach Absatz 1 an die obere Naturschutzbehörde innerhalb von sechs  
	 Monaten nach Erteilung oder Änderung der Eingriffszulassung in elek- 
	 tronischer Form. Die Daten müssen auch Angaben über die Bestands- 
	 kraft der Eingriffszulassung sowie über die planmäßige Realisierung  
	 der Kompensationsmaßnahme enthalten. Die Zulassungs- oder Geneh- 
	 migungsbehörde kann dem Verursacher des Eingriffes auferlegen, ihr  
	 die Angaben elektronisch in der durch die obere Naturschutzbehörde  
	 für das Kompensationsverzeichnis vorgegebenen Form zu übermitteln.

(3)	 In das Kompensationsverzeichnis sind darüber hinaus auch Angaben  
	 zu folgenden Flächen und den darauf durchgeführten oder geplanten  
	 Maßnahmen aufzunehmen:

	 1.	 anerkannte Flächenpools,
	 2.	 geeignete Flächen, die zur Durchführung von Kompensationsmaß- 
		  nahmen zur Verfügung stehen, auf Antrag des Eigentümers.

(4)	 Im Kompensationsverzeichnis werden auch Maßnahmen einer Ge- 
	 meinde nach § 1a Absatz 3 des Baugesetzbuches geführt. Die Landkrei- 
	 se und kreisfreien Städte tragen die bei ihnen vorhandenen Angaben  
	 in das Kompensationsverzeichnis ein.

(5)	 Die Eintragung von Daten nach Absatz 3 Nummer 1 erfolgt durch die  
	 obere Naturschutzbehörde, die Eintragung von Daten nach Absatz 3  



352

Ökokontoverordnung

	 Nummer 2 durch die örtlich zuständige Naturschutzbehörde.

(6)	 Das Kompensationsverzeichnis ist unter Beachtung datenschutzrecht- 
	 licher Vorschriften öffentlich einsehbar.

§ 14
Anerkennung von Flächenagenturen

(1)	 Die obere Naturschutzbehörde kann auf Antrag eine juristische Person  
	 des privaten oder des öffentlichen Rechts mit Ausnahme von Gebiets- 
	 körperschaften als Flächenagentur anerkennen, die Verpflichtungen  
	 von Eingriffsverursachern nach § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes  
	 übernimmt. Die Anerkennung ist im Amtsblatt für Mecklenburg-Vor- 
	 pommern bekannt zu geben. Die Anerkennung bezieht sich insbeson- 
	 dere auf die folgenden Aufgaben:

	 1.	 die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen und die Bereit- 
		  stellung von Kompensationsflächen,
	 2.	 die rechtliche Sicherung und Unterhaltung von Kompensations- 
		  maßnahmen sowie die finanzielle Sicherung der dauerhaften Pflege  
		  einschließlich der Kontrolle und Verwaltung, soweit dies für die Un- 
		  terhaltung der Maßnahme erforderlich ist,
	 3.	 die Durchführung von Ökokontomaßnahmen gemäß § 4 sowie  
		  deren Vermittlung an Eingriffsverursacher,
	 4.	 die Übernahme von Kompensationsverpflichtungen des Eingriffs- 
		  verursachers nach § 15 des Bundesnaturschutzgesetzes mit befrei- 
		  ender Wirkung,
	 5.	 den Aufbau und Betrieb von Flächenpools.

(2)	 Die Anerkennung einer juristische Person des privaten Rechts kann er 
	 teilt werden, wenn sie

	 1.	 fachlich geeignet ist und insbesondere durch den Einsatz von qua- 
		  lifiziertem Personal mit landschaftspflegerischer oder land- oder  
		  forstwirtschaftlicher Ausbildung die Gewähr dafür bietet, dass die  
		  fachlichen und rechtlichen Anforderungen für Kompensationsmaß- 
		  nahmen eingehalten werden,
	 2.	 Erfahrung in der Planung und Ausführung von Naturschutzmaß- 
		  nahmen sowie deren Nachkontrollen nachweist,
	 3.	 wirtschaftlich, insbesondere auch durch eigene Flächenbevorra- 
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		  tung und dingliche Sicherung im Grundbuch, die Gewähr dafür  
		  bietet, dass die Durchführung und, soweit erforderlich, die Pflege  
		  der Kompensationsmaßnahmen dauerhaft gesichert sind,
	 4.	 insolvenzfest ist oder rechtlich in gleichwertiger Weise, insbeson- 
		  dere durch ihre Gesellschafter, sicherstellt, dass sie im Land Meck- 
		  lenburg-Vorpommern dauerhaft zur Erfüllung der nach Absatz 1 zu  
		  erbringenden Leistungen in der Lage ist, und
	 5.	 von Personen vertreten wird, die persönlich zuverlässig sind.

(3)	 Für die Anerkennung juristischer Personen des öffentlichen Rechts gilt  
	 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 entsprechend.

(4)	 Die Flächenagentur kann die Verpflichtungen des Verursachers eines  
	 Eingriffs oder eines Trägers der Bauleitplanung zur Erfüllung von Kom- 
	 pensationsverpflichtungen mit befreiender Wirkung gegen Entgelt in  
	 der Weise übernehmen, dass allein sie nach erfolgter Zulassungs- oder  
	 Genehmigungsentscheidung die Erfüllung der Kompensationsver- 
	 pflichtung zu übernehmen und die entsprechenden Kontrollen durch  
	 die Zulassungs- und die Naturschutzbehörde zu gewährleisten hat. Die  
	 Übertragung der Kompensationsverpflichtungen auf die Flächenagen- 
	 tur hat schriftlich und ohne Bedingungen oder Einschränkungen zu  
	 erfolgen, kann nicht widerrufen werden und ist in die Zulassungs- oder  
	 Genehmigungsentscheidung aufzunehmen. Kompensationsmaß- 
	 nahmen nach Satz 1 sollen innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach  
	 der Zulassungs- oder Genehmigungsentscheidung durchgeführt wer- 
	 den. Für Maßnahmen nach § 4 Absatz 5 Satz 1, die einer dauerhaften  
	 Pflege bedürfen, richtet die Flächenagentur auf Veranlassung des Maß- 
	 nahmenträgers ein Treuhandkonto ein, auf dem sie den vom Maßnah- 
	 menträger eingezahlten Betrag gemäß § 4 Absatz 5 zweckgebunden  
	 für die Erfüllung dieser Kompensationsverpflichtung verwaltet.

(5)	 Die Flächenagentur legt der oberen Naturschutzbehörde jährlich bis  
	 zum 30. Juni des folgenden Jahres für das vorausgegangene Kalender- 
	 jahr einen Bericht über die Durchführung ihrer Tätigkeit nach Maßgabe  
	 der erteilten Anerkennung vor, in dem sie den Nachweis zu führen hat  
	 über 

	 1.	 die Vorhaben, für die Kompensationsverpflichtungen übernommen  
		  wurden, 
	 2.	 die Vorhaben, für die trotz bestehender Kompensationsverpflich- 
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		  tung noch keine Kompensationsmaßnahme umgesetzt worden ist,  
		  mit der Begründung für die Verzögerung, 
	 3.	 die durchgeführten Kompensationsmaßnahmen, deren rechtliche  
		  Sicherung, die finanzielle Sicherung der erforderlichen dauerhaften  
		  Pflege, Kontrolle und Verwaltung einschließlich der entstandenen  
		  Kosten sowie die erfolgten Mitteilungen an die zuständige Zulas- 
		  sungs- oder Genehmigungsbehörde und die örtlich zuständige  
		  Naturschutzbehörde über die Umsetzung der Maßnahme, 
	 4.	 die beantragten und durchgeführten Ökokontomaßnahmen und  
		  deren rechtliche und finanzielle Sicherung gemäß § 4, 
	 5.	 die durchgeführten Maßnahmen zu dem Aufbau und dem Betrieb  
		  von Flächenpools.

	 Handelt es sich bei der Flächenagentur um eine juristische Person des  
	 privaten Rechts, so muss der Bericht von einer Wirtschaftsprüferin oder  
	 einem Wirtschaftsprüfer geprüft und testiert werden.

(6)	 Die Anerkennung der Flächenagentur ist durch die obere Naturschutz- 
	 behörde ganz oder teilweise zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen  
	 für die Anerkennung gemäß den Absätzen 1 bis 3 oder die ordnungs- 
	 mäßige Beachtung der Berichtspflicht und Nachweisführung gemäß  
	 Absatz 5 nicht mehr gegeben sind. Der Widerruf lässt die Fortdauer der  
	 bestehenden Verpflichtungen der Flächenagentur und ihre Erfüllung  
	 unberührt.

§ 15
Übergangsvorschriften

Vor Inkrafttreten des Naturschutzausführungsgesetzes durchgeführte Öko-
kontomaßnahmen gelten vom Zeitpunkt ihrer Eintragung in das bei der 
oberen Naturschutzbehörde geführte Ökokontoverzeichnis des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern als anerkannt gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 2. 
Für Ökokontomaßnahmen, die nach Inkrafttreten des Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes in das bei der oberen Naturschutzbehörde geführte Öko-
kontoverzeichnis des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingetragen sind, 
gilt die schriftliche Zustimmung gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 als erteilt, 
wenn die schriftliche Zustimmung gemäß § 12 Absatz 5 Satz 1 des Natur-
schutzausführungsgesetzes vorliegt, und die Anerkennung gemäß § 4 Ab-
satz 1 Nummer 2 als erteilt, wenn die Anerkennung gemäß § 12 Absatz 5 
Satz 4 des Naturschutzausführungsgesetzes erfolgt ist. Auf Ökokontomaß-
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nahmen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung in das Ökokontoverzeich-
nis eingetragen sind, ist § 6 nicht anwendbar.

§ 16
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Ökokontoverordnung
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Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in 
Mecklenburg-Vorpommern

(Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) 
vom 12. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 462), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 9. August 2016 
(GVOBl. M-V S. 646, ber. GVOBl. M-V 2017 S. 10)

Aufgrund des § 21 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 3 des Natur-
schutzausführungsgesetzes vom 23. Februar 2010 (GVOBl. M-V S. 66), das 
durch Artikel 14 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383) geän-
dert worden ist, verordnet die Landesregierung:

Kapitel 1
Europäische Vogelschutzgebiete

§ 1
Schutzerklärung, Schutzzweck

(1)	 Die in Anlage 1 aufgeführten Gebiete sind als Europäische Vogel- 
	 schutzgebiete Bestandteile des zusammenhängenden europäischen  
	 ökologischen Netzes „Natura 2000“. Sie werden als Natura 2000-Gebiete  
	 zu Besonderen Schutzgebieten nach Artikel 4 Absatz 1 und 2 der Richt- 
	 linie 2009/147/EG erklärt.

(2)	 Schutzzweck der Europäischen Vogelschutzgebiete ist der Schutz der  
	 wildlebenden Vogelarten sowie ihrer Lebensräume gemäß Anlage 1.

§ 2
Lage und Abgrenzung 

(1)	 Die Europäischen Vogelschutzgebiete sind in der Übersichtskarte im  
	 Maßstab 1 : 250 000 (Anlage 2) mit brauner Farbe unterlegt. Ihre Au- 
	 ßengrenzen sind durch eine braune Linie dargestellt.

(2)	 In den Detailkarten im Maßstab 1 : 25 000 (nicht veröffentlicht) sind die  
	 Europäischen Vogelschutzgebiete durch eine schwarze Schraffierung  
	 gekennzeichnet. Ihre maßgeblichen Grenzen sind durch eine schwarze  
	 Linie dargestellt. Bei Gebieten im Küstenmeer erfolgt die Darstellung in  
	 dieser Form ergänzend in Seekarten im Maßstab 1 : 200 000.
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(3)	 Bei Zweifeln über die Zugehörigkeit von Grundstücken oder Grund- 
	 stücksteilen zu einem Besonderen Schutzgebiet ist davon auszugehen,  
	 dass die Flächen außerhalb des Schutzgebiets liegen. Verläuft die  
	 Grenzlinie in der Landschaft entlang linearer technischer Infrastruk- 
	 tureinrichtungen, wie zum Beispiel Verkehrswegen, Deichen oder  
	 Stromtrassen, gehören diese einschließlich ihrer Körper und Anlagen  
	 nicht zum Schutzgebiet.

(4)	 Bestandteil des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes sind  
	 ferner alle Weißstorch- und Fischadlerhorste, die sich in einem Abstand  
	 von bis zu zwei Kilometern außerhalb der Grenzen des jeweiligen  
	 Gebietes befinden. 

§ 3
Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG

Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, 
durch die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestand-
teile dazu beizutragen, dass ein günstiger Erhaltungszustand der in Artikel 
4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Vogelar-
ten erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 werden als maßgeb-
liche Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen Lebensrau-
melemente gebietsbezogen festgesetzt.

Kapitel 2
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung

§ 4
Schutzerklärung, Schutzzweck

(1)	 Die in Anlage 3 aufgeführten Gebiete sind als Gebiete von gemein- 
	 schaftlicher Bedeutung Bestandteile des zusammenhängenden eu- 
	 ropäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Sie werden als Natura  
	 2000-Gebiete zu Besonderen Schutzgebieten nach Artikel 4 Absatz 4  
	 der Richtlinie 92/43/EWG erklärt.

(2)	 Schutzzweck der Gebiete ist der Schutz der natürlichen Lebensräume  
	 und Arten von gemeinschaftlichem Interesse gemäß Anlage 4. 

Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung (ohne Anlagen)
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§ 5
Lage und Abgrenzung 

(1)	 Die Gebiete sind in der Übersichtskarte im Maßstab 1 : 250 000 (Anla- 
	 ge 5) mit blauer Farbe unterlegt. Ihre Außengrenzen sind durch eine  
	 blaue Linie dargestellt. Flächenmäßig besonders kleine Gebiete wer- 
	 den durch einen blauen Punkt dargestellt.

(2)	 In den Detailkarten im Maßstab 1 : 25 000 (nicht veröffentlicht) sind die  
	 Gebiete durch eine schwarze Schraffierung gekennzeichnet. Ihre maß- 
	 geblichen Grenzen sind durch eine schwarze Linie dargestellt. Bei  
	 Gebieten im Küstenmeer erfolgt die Darstellung in dieser Form ergän- 
	 zend in Seekarten in den Maßstäben 1 : 150 000 und 1 : 100 000. Bei  
	 flächenmäßig besonders kleinen Gebieten erfolgt die Darstellung in  
	 einem größeren Maßstab als 1 : 25 000.

(3)	 Bei Zweifeln über die Zugehörigkeit von Grundstücken oder Grund- 
	 stücksteilen zu einem Besonderen Schutzgebiet ist davon auszugehen,  
	 dass die Flächen außerhalb des Schutzgebiets liegen. Verläuft die  
	 Grenzlinie in der Landschaft entlang linearer technischer Infrastruk- 
	 tureinrichtungen, wie zum Beispiel Verkehrswegen, Deichen oder  
	 Stromtrassen, gehören diese einschließlich ihrer Körper und Anlagen  
	 nicht zum Schutzgebiet.

§ 6
Erhaltungsziele gemäß § 7 Absatz 1 Nummer 9 BNatSchG

Erhaltungsziel des jeweiligen Gebietes ist es, durch die Erhaltung oder Wie-
derherstellung seiner maßgeblichen Bestandteile dazu beizutragen, dass 
ein günstiger Erhaltungszustand der natürlichen Lebensraumtypen von ge-
meinschaftlichem Interesse und der in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Tier- und Pflanzenarten erhalten oder wiederhergestellt wird. 
In Anlage 4 werden als maßgebliche Bestandteile die natürlichen Lebens-
räume und die Arten von gemeinschaftlichem Interesse sowie die hierfür 
erforderlichen Lebensraumelemente gebietsbezogen festgesetzt.
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Kapitel 3
Gemeinsame Vorschriften

§ 7
Europäisches ökologisches Netz „Natura 2000“

(1)	 Die durch diese Verordnung festgesetzten Europäischen Vogelschutz 
	 gebiete und Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung bilden ge- 
	 meinsam das zusammenhängende europäische ökologische Netz  
	 „Natura 2000“ im Land Mecklenburg-Vorpommern.

(2)	 Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 2009/147/EG zielt die Festsetzung der  
	 Europäischen Vogelschutzgebiete darauf ab, die Bestände der un- 
	 ter Artikel 1 der Richtlinie fallenden Vogelarten auf einem Stand zu hal- 
	 ten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den ökologi- 
	 schen, wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht,  
	 wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen  
	 Rechnung getragen wird.

(3)	 Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 92/43/EWG zielt die Festsetzung der  
	 Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung darauf ab, einen günstigen  
	 Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden  
	 Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu bewah- 
	 ren oder wiederherzustellen. Die zu treffenden Maßnahmen tragen  
	 den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den  
	 regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung.

§ 8
Niederlegung, öffentliche Einsichtnahme

(1)	 Die Detailkarten werden bei der obersten Naturschutzbehörde nieder- 
	 gelegt und archivmäßig verwahrt.

(2)	 Ausfertigungen der Detailkarten werden bei den in Anlage 6 genann- 
	 ten Behörden in unveränderlicher digitaler Form archivmäßig geordnet  
	 zur öffentlichen Einsichtnahme während der Dienststunden und darü- 
	 ber hinaus auf der Webseite der oberen Naturschutzbehörde bereitge- 
	 halten.

Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung (ohne Anlagen)
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§ 9
Managementplanung

Die zuständige Naturschutzbehörde stellt unter Beteiligung der Betroffe-
nen und der Öffentlichkeit nach den dafür geltenden Regelungen für jedes 
Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung nach Maßgabe von § 7 Absatz 
3 einen Managementplan auf, der unter anderem die in § 6 genannten Er-
haltungsziele weiter konkretisiert und in dem die Erhaltungs- und Wieder-
herstellungsmaßnahmen festgelegt werden, mit denen die Erhaltungsziele 
erreicht werden. Der Beginn des Planungsprozesses soll in den kreisfreien 
Städten, amtsfreien Gemeinden und Ämtern, die in dem jeweiligen Gebiet 
liegen, ortsüblich bekannt gemacht werden.

§ 10
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Rechtsvorschriften 

Diese Verordnung geht anderen Rechtsvorschriften zum Schutz von ge-
schützten Teilen von Natur und Landschaft vor. Soweit Rechtsvorschriften 
strengere Schutzanforderungen enthalten, bleiben diese unberührt.

§ 11
Anlagen, Detailkarten

Die Anlagen 1 bis 6 und die Detailkarten gemäß § 2 Absatz 2 und § 5 Absatz 
2 sind Bestandteil dieser Verordnung.

§ 12
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Anlagen 1 – 6 

[Anm. d. Red.: 
Sowohl die großformatigen Übersichtskarten als auch die umfangreichen 
Tabellenanlagen sind hier nicht dargestellt. Diese Teile der Verordnung sind 
für jedermann unter www.landesrecht-mv.de einsehbar. 
Nicht im Gesetz- und Verordnungsblatt veröffentlicht sind weiterhin die 
Detailkarten. Diese sind auf der Seite www.lung.mv-regierung.de als Fach-
information zu Schutzgebieten nach europäischem Recht hinterlegt.]

Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung (ohne Anlagen)
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Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen

(ABl. L 206, 22.7.1992, S.7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU 
des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158, 10.06.2013, S. 193) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 130s,

auf Vorschlag der Kommission 1,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments 2,
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Wie in Artikel 130r des Vertrages festgestellt wird, sind Erhaltung, Schutz 
und Verbesserung der Qualität der Umwelt wesentliches Ziel der Gemein-
schaft und von allgemeinem Interesse; hierzu zählt auch der Schutz der na-
türlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen.

Das Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaften für den Umwelt-
schutz (1987—1992) 4 enthält Bestimmungen hinsichtlich der Erhaltung 
der Natur und der natürlichen Ressourcen.

Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu 
fördern, wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regio-
nalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen. Diese Richtlinie leistet 
somit einen Beitrag zu dem allgemeinen Ziel einer nachhaltigen Entwick-
lung. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen die 
Fortführung oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Men-
schen erfordern.

1 ABl. Nr. C 247 vom 21. 9. 1988, S. 3, und ABl. Nr. C 195 vom 3. 8. 1990, S. 1.
2 ABl. Nr. C 75 vom 20. 3. 1991, S. 12.
3 ABl. Nr. C 31 vom 6. 2. 1991, S. 25.
4 ABl. Nr. C 328 vom 7. 12. 1987, S. 1.
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Der Zustand der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der 
Mitgliedstaaten verschlechtert sich unaufhörlich. Die verschiedenen Ar-
ten wildlebender Tiere und Pflanzen sind in zunehmender Zahl ernstlich 
bedroht. Die bedrohten Lebensräume und Arten sind Teil des Naturerbes 
der Gemeinschaft, und die Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, ist oft grenz-
übergreifend; daher sind zu ihrer Erhaltung Maßnahmen auf Gemeinschaft-
sebene erforderlich.

Bestimmte natürliche Lebensraumtypen und bestimmte Arten sind ange-
sichts der Bedrohung, der sie ausgesetzt sind, als prioritär einzustufen, da-
mit Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zügig durchgeführt werden können.

Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaftlichem Inte-
resse sind besondere Schutzgebiete auszuweisen, um nach einem genau 
festgelegten Zeitplan ein zusammenhängendes europäisches ökologisches 
Netz zu schaffen.

Alle ausgewiesenen Gebiete sind in das zusammenhängende europäi-
sche ökologische Netz einzugliedern, und zwar einschließlich der nach der 
Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten 5 derzeit oder künftig als besondere Schutzgebie-
te ausgewiesenen Gebiete.

In jedem ausgewiesenen Gebiet sind entsprechend den einschlägigen Er-
haltungszielen die erforderlichen Maßnahmen durchzuführen.

Die Gebiete, die als besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden könn-
ten, werden von den Mitgliedstaaten vorgeschlagen; außerdem ist jedoch 
ein Verfahren vorzusehen, wonach in Ausnahmefällen auch ohne Vorschlag 
eines Mitgliedstaats die Ausweisung eines Gebiets möglich ist, wenn die 
Gemeinschaft dies für die Erhaltung eines prioritären natürlichen Lebens-
raumstyps oder für das Überleben einer prioritären Art für unbedingt erfor-
derlich hält.

Pläne und Projekte, die sich auf die mit der Ausweisung eines Gebiets ver-

5	 ABl. Nr. L 103 vom 25. 4. 1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 
	 91/244/EWG (ABl. Nr. L 115 vom 8. 5. 1991, S. 41).
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folgten Erhaltungsziele wesentlich auswirken könnten, sind einer angemes-
senen Prüfung zu unterziehen.

Es wird anerkannt, daß die Einleitung von Maßnahmen zugunsten der Er-
haltung prioritärer natürlicher Lebensräume und prioritärer Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse eine gemeinsame Verantwortung aller Mit-
gliedstaaten ist. Dies kann jedoch zu einer übermäßigen finanziellen Belas-
tung mancher Mitgliedstaaten führen, da zum einen derartige Lebensräu-
me und Arten in der Gemeinschaft ungleich verteilt sind und zum anderen 
im besonderen Fall der Erhaltung der Natur das Verursacherprinzip nur in 
begrenztem Umfang Anwendung finden kann.

Es besteht deshalb Einvernehmen darüber, daß in diesem Ausnahmefall ei-
ne finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft im Rahmen der Mittel vorgese-
hen werden muß, die aufgrund der Beschlüsse der Gemeinschaft bereitge-
stellt werden.

Im Rahmen der Landnutzungs- und Entwicklungspolitik ist die Pflege von 
Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wildle-
bende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, durch die sich eine Überwachung des Er-
haltungszustandes der in dieser Richtlinie genannten natürlichen Lebens-
räume und Arten sicherstellen läßt. 

Ergänzend zur Richtlinie 79/409/EWG ist ein allgemeines Schutzsystem für 
bestimmte Tier- und Pflanzenarten vorzusehen. Für bestimmte Arten sind 
Regulierungsmaßnahmen vorzusehen, wenn dies aufgrund ihres Erhal-
tungszustands gerechtfertigt ist; hierzu zählt auch das Verbot bestimmter 
Fang- und Tötungsmethoden, wobei unter gewissen Voraussetzungen Ab-
weichungen zulässig sein müssen.

Zur Überwachung der Umsetzung dieser Richtlinie erstellt die Kommissi-
on in regelmäßigen Zeitabständen einen zusammenfassenden Bericht, der 
insbesondere auf den Informationen beruht, die ihr die Mitgliedstaaten 
über die Durchführung der aufgrund dieser Richtlinie erlassenen einzel-
staatlichen Vorschriften übermitteln.

Für die Durchführung dieser Richtlinie ist ein Ausbau der wissenschaftli-
chen und technischen Erkenntnisse unerläßlich; daher gilt es, die hierzu er-
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forderliche Forschung und wissenschaftliche Arbeit zu fördern.

Aufgrund des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts muß eine 
Anpassung der Anhänge möglich sein. Es ist ein Verfahren für die Anpas-
sung der Anhänge durch den Rat vorzusehen.

Zur Unterstützung der Kommission bei der Durchführung dieser Richtlinie 
und insbesondere bei den Beschlüssen über die gemeinschaftliche Mitfi-
nanzierung ist ein Regelungsausschuß einzusetzen.

Es sind ergänzende Maßnahmen zur Regelung der Wiederansiedlung be-
stimmter heimischer Tier- und Pflanzenarten sowie der eventuellen Ansied-
lung nicht heimischer Arten vorzusehen.

Für eine wirksame Durchführung dieser Richtlinie sind Aufklärungsmaß-
nahmen und eine allgemeine Unterrichtung über die Ziele der Richtlinie 
unerläßlich —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Begriffsbestimmungen

Artikel 1

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:

a)	 „Erhaltung“: alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die natürlichen  
	 Lebensräume und die Populationen wildlebender Tier- und Pflanzen- 
	 arten in einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne des Buchstabens  
	 e) oder i) zu erhalten oder diesen wiederherzustellen.
b)	 „Natürlicher Lebensraum“: durch geographische, abiotische und bioti- 
	 sche Merkmale gekennzeichnete völlig natürliche oder naturnahe ter- 
	 restrische oder aquatische Gebiete.
c)	 „Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse“: diejeni- 
	 gen Lebensräume, die in dem in Artikel 2 erwähnten Gebiet
	 i)	 im Bereich ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden be- 
		  droht sind 
	 oder
	 ii)	 infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenz- 
		  ten Vorkommens ein geringes natürliches Verbreitungsgebiet ha- 



365

FFH-Richtlinie (ohne Anhänge)

		  ben
	 oder
	 iii)	 typische Merkmale einer oder mehrerer der folgenden neun bio- 
		  geografischen Regionen aufweisen: alpine, atlantische, boreale,  
		  kontinentale, makaronesische, mediterrane, pannonische Region  
		  sowie Schwarzmeer- und Steppenregion.
	 Diese Lebensraumtypen sind in Anhang I aufgeführt bzw. können dort  
	 aufgeführt werden.
d)	 „Prioritäre natürliche Lebensraumtypen“: die in dem in Artikel 2 ge- 
	 nannten Gebiet vom Verschwinden bedrohten natürlichen Lebens- 
	 raumtypen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natür- 
	 lichen Ausdehnung dieser Lebensraumtypen im Verhältnis zu dem in  
	 Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt; diese  
	 prioritären natürlichen Lebensraumtypen sind in Anhang I mit einem  
	 Sternchen (*) gekennzeichnet;
e)	 „Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums“: die Gesamtheit  
	 der Einwirkungen, die den betreffenden Lebensraum und die darin vor- 
	 kommenden charakteristischen Arten beeinflussen und die sich lang- 
	 fristig auf seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funk- 
	 tionen sowie das Überleben seiner charakteristischen Arten in dem in  
	 Artikel 2 genannten Gebiet auswirken können. 
	 Der „Erhaltungszustand“ eines natürlichen Lebensraums wird als „güns- 
	 tig“ erachtet, wenn
	 —	 sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in die- 
		  sem Gebiet einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen 
	 und
	 —	 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und  
		  spezifischen Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahr- 
		  scheinlich weiterbestehen werden
	 und
	 —	 der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne  
		  des Buchstabens i) günstig ist.
f )	 „Habitat einer Art“: durch spezifische abiotische und biotische Faktoren  
	 bestimmter Lebensraum, in dem diese Art in einem der Stadien ihres  
	 Lebenskreislaufs vorkommt. 
g)	 „Arten von gemeinschaftlichem Interesse“: Arten, die in dem in Artikel 2  
	 bezeichneten Gebiet
	 i)	 bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich  
		  nur auf Randzonen des vorgenannten Gebietes erstreckt und die  
		  weder bedroht noch im Gebiet der westlichen Paläarktis potentiell  
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		  bedroht sind, oder
	 ii)	 potentiell bedroht sind, d. h., deren baldiger Übergang in die Kate- 
		  gorie der bedrohten Arten als wahrscheinlich betrachtet wird, falls  
		  die ursächlichen Faktoren der Bedrohung fortdauern, oder
	 iii)	 selten sind, d. h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmit- 
		  telbar, so doch mittelbar bedroht oder potentiell bedroht sind. Die- 
		  se Arten kommen entweder in begrenzten geographischen Regio- 
		  nen oder in einem größeren Gebiet vereinzelt vor, oder
	 iv)	 endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habi- 
		  tats und/oder der potentiellen Auswirkungen ihrer Nutzung auf  
		  ihren Erhaltungszustand besondere Beachtung erfordern.
	 Diese Arten sind in Anhang II und/oder Anhang IV oder Anhang V auf- 
	 geführt bzw. können dort aufgeführt werden.
h)	 „Prioritäre Arten“: die unter Buchstabe g) Ziffer i) genannten Arten, für  
	 deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund ihrer natürlichen Ausdeh- 
	 nung im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere  
	 Verantwortung zukommt; diese prioritären Arten sind in Anhang II mit  
	 einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
i)	 „Erhaltungszustand einer Art“: die Gesamtheit der Einflüsse, die sich  
	 langfristig auf die Verbreitung und die Größe der Populationen der be- 
	 treffenden Arten in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet auswirken  
	 können.
	 Der Erhaltungszustand wird als „günstig“ betrachtet, wenn
	 —	 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzuneh- 
		  men ist, daß diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen  
		  Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin  
		  bilden wird, und
	 —	 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch  
		  in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen wird und
	 —	 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrschein- 
		  lich weiterhin vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben  
		  der Populationen dieser Art zu sichern.
j)	 „Gebiet“: ein geographisch definierter Bereich mit klar abgegrenzter  
	 Fläche.
k)	 „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“: Gebiet, das in der oder  
	 den biogeographischen Region(en), zu welchen es gehört, in signifikan- 
	 tem Maße dazu beiträgt, einen natürlichen Lebensraumtyp des An 
	 hangs I oder eine Art des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungs- 
	 zustand zu bewahren oder einen solchen wiederherzustellen und auch  
	 in signifikantem Maße zur Kohärenz des in Artikel 3 genannten Netzes  
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	 „Natura 2000“ und/oder in signifikantem Maße zur biologischen Vielfalt  
	 in der biogeographischen Region beitragen kann.
	 Bei Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, entsprechen die  
	 Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse den Orten im natürlichen  
	 Verbreitungsgebiet dieser Arten, welche die für ihr Leben und ihre Fort- 
	 pflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente  
	 aufweisen.
l)	 „Besonderes Schutzgebiet“: ein von den Mitgliedstaaten durch eine  
	 Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder eine vertragliche Verein- 
	 barung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes Ge- 
	 biet, in dem die Maßnahmen, die zur Wahrung oder Wiederherstellung  
	 eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume  
	 und/oder Populationen der Arten, für die das Gebiet bestimmt ist,  
	 erforderlich sind, durchgeführt werden.
m)	 „Exemplar“: jedes Tier oder jede Pflanze — lebend oder tot — der in  
	 Anhang IV und Anhang V aufgeführten Arten, jedes Teil oder jedes aus  
	 dem Tier oder der Pflanze gewonnene Produkt sowie jede andere Ware,  
	 die aufgrund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines Zeichens,  
	 eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts als Teil oder Derivat von  
	 Tieren oder Pflanzen der erwähnten Arten identifiziert werden kann.
n)	 „Ausschuß“: der aufgrund des Artikels 20 eingesetzte Ausschuß.

Artikel 2

(1)	 Diese Richtlinie hat zum Ziel, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die  
	 Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere  
	 und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, für das der  
	 Vertrag Geltung hat, beizutragen.

(2)	 Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf  
	 ab, einen günstigen Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume  
	 und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem  
	 Interesse zu bewahren oder wiederherzustellen.

(3)	 Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den  
	 Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regi- 
	 onalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung.
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Artikel 3

(1)	 Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer  
	 Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses  
	 Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des  
	 Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen, und  
	 muß den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung ei- 
	 nes günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumty- 
	 pen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet  
	 gewährleisten. 
	 Das Netz „Natura 2000“ umfaßt auch die von den Mitgliedstaaten auf- 
	 grund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutz- 
	 gebiete.

(2)	 Jeder Staat trägt im Verhältnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhande- 
	 nen in Absatz 1 genannten natürlichen Lebensraumtypen und Habita- 
	 te der Arten zur Errichtung von Natura 2000 bei. Zu diesen Zweck weist  
	 er nach den Bestimmungen des Artikels 4 Gebiete als besondere  
	 Schutzgebiete aus, wobei er den in Absatz 1 genannten Zielen Rech- 
	 nung trägt.

(3)	 Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies für erforderlich halten,  
	 bemühen, die ökologische Kohärenz von Natura 2000 durch die Erhal- 
	 tung und gegebenenfalls die Schaffung der in Artikel 10 genannten  
	 Landschaftselemente, die von ausschlaggebender Bedeutung für wild- 
	 lebende Tiere und Pflanzen sind, zu verbessern.

Artikel 4

(1)	 Anhand der in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien und einschlä- 
	 giger wissenschaftlicher Informationen legt jeder Mitgliedstaat eine  
	 Liste von Gebieten vor, in der die in diesen Gebieten vorkommenden  
	 natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I und einheimischen Arten  
	 des Anhangs II aufgeführt sind. Bei Tierarten, die große Lebensräu- 
	 me beanspruchen, entsprechen diese Gebiete den Orten im natür- 
	 lichen Verbreitungsgebiet dieser Arten, welche die für ihr Leben und  
	 ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen  
	 Elemente aufweisen. Für im Wasser lebende Tierarten, die große  

FFH-Richtlinie (ohne Anhänge)
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	 Lebensräume beanspruchen, werden solche Gebiete nur vorgeschla- 
	 gen, wenn sich ein Raum klar abgrenzen läßt, der die für das Leben und  
	 die Fortpflanzung dieser Arten ausschlaggebenden physischen und  
	 biologischen Elemente aufweist. Die Mitgliedstaaten schlagen gegebe- 
	 nenfalls die Anpassung dieser Liste im Lichte der Ergebnisse der in Arti- 
	 kel 11 genannten Überwachung vor.

	 Binnen drei Jahren nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie wird der  
	 Kommission diese Liste gleichzeitig mit den Informationen über die  
	 einzelnen Gebiete zugeleitet. Diese Informationen umfassen eine kar- 
	 tographische Darstellung des Gebietes, seine Bezeichnung, seine geo- 
	 graphische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwen- 
	 dung der in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien ergeben, und wer- 
	 den anhand eines von der Kommission nach dem Verfahren des Arti- 
	 kels 21 ausgearbeiteten Formulars übermittelt.

(2)	 Auf der Grundlage der in Anhang III (Phase 2) festgelegten Kriterien und  
	 im Rahmen der in Artikel 1 Buchstabe c) Ziffer iii) erwähnten biogeo- 
	 graphischen Regionen sowie des in Artikel 2 Absatz 1 genannten Ge- 
	 samtgebietes erstellt die Kommission jeweils im Einvernehmen mit den  
	 Mitgliedstaaten aus den Listen der Mitgliedstaaten den Entwurf einer  
	 Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, in der die Gebie 
	 te mit einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en)  
	 oder einer oder mehreren prioritären Art(en) ausgewiesen sind.

	 Die Mitgliedstaaten, bei denen Gebiete mit einem oder mehreren pri- 
	 oritären natürlichen Lebensraumtyp(en) und einer oder mehreren pri- 
	 oritären Art(en) flächenmäßig mehr als 5 v. H. des Hoheitsgebiets aus- 
	 machen, können im Einvernehmen mit der Kommission beantragen,  
	 daß die in Anhang III (Phase 2) angeführten Kriterien bei der Auswahl  
	 aller in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete von gemeinschaftlicher  
	 Bedeutung flexibler angewandt werden.

	 Die Liste der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu- 
	 tung ausgewählt wurden und in der die Gebiete mit einem oder meh- 
	 reren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder meh- 
	 reren prioritären Art(en) ausgewiesen sind, wird von der Kommission  
	 nach dem Verfahren des Artikels 21 festgelegt.

(3)	 Die in Absatz 2 erwähnte Liste wird binnen sechs Jahren nach Bekannt- 
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	 gabe dieser Richtlinie erstellt.

(4)	 Ist ein Gebiet aufgrund des in Absatz 2 genannten Verfahrens als Ge- 
	 biet von gemeinschaftlicher Bedeutung bezeichnet worden, so weist  
	 der betreffende Mitgliedstaat dieses Gebiet so schnell wie möglich —  
	 spätestens aber binnen sechs Jahren — als besonderes Schutzgebiet  
	 aus und legt dabei die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit dieser  
	 Gebiete für die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen  
	 Erhaltungszustandes eines natürlichen Lebensraumtyps des Anhangs I  
	 oder einer Art des Anhangs II und für die Kohärenz des Netzes Natura  
	 2000 sowie danach fest, inwieweit diese Gebiete von Schädigung oder  
	 Zerstörung bedroht sind.

(5)	 Sobald ein Gebiet in die Liste des Absatzes 2 Unterabsatz 3 aufgenom- 
	 men ist, unterliegt es den Bestimmungen des Artikels 6 Absätze 2, 3  
	 und 4.

Artikel 5

(1)	 In Ausnahmefällen, in denen die Kommission feststellt, daß ein Gebiet  
	 mit einem prioritären natürlichen Lebensraumtyp oder einer prioritä- 
	 ren Art in einer nationalen Liste nach Artikel 4 Absatz 1 nicht aufgeführt  
	 ist, das ihres Erachtens aufgrund von zuverlässigen einschlägigen wis- 
	 senschaftlichen Daten für den Fortbestand dieses prioritären natür- 
	 lichen Lebensraumtyps oder das Überleben dieser prioritären Art un- 
	 erläßlich ist, wird ein bilaterales Konzertierungsverfahren zwischen  
	 diesem Mitgliedstaat und der Kommission zum Vergleich der auf bei- 
	 den Seiten verwendeten wissenschaftlichen Daten eingeleitet.

(2)	 Herrschen nach einem Konzertierungszeitraum von höchstens sechs  
	 Monaten weiterhin Meinungsverschiedenheiten, so übermittelt die  
	 Kommission dem Rat einen Vorschlag über die Auswahl des Gebietes  
	 als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung.

(3)	 Der Rat beschließt einstimmig innerhalb von drei Monaten ab dem  
	 Zeitpunkt, zu dem er mit diesem Vorschlag befaßt worden ist.

(4)	 Während der Konzertierungsphase und bis zur Beschlußfassung des  
	 Rates unterliegt das betreffende Gebiet den Bestimmungen des Arti- 
	 kels 6 Absatz 2.
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Artikel 6

(1)	 Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nöti- 
	 gen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gegebenenfalls geeignete, eigens  
	 für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integ- 
	 rierte Bewirtschaftungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher,  
	 administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den ökologischen  
	 Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und  
	 der Arten nach Anhang II entsprechen, die in diesen Gebieten vorkom- 
	 men.

(2)	 Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den  
	 besonderen Schutzgebieten die Verschlechterung der natürlichen  
	 Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten,  
	 für die die Gebiete ausgewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern  
	 solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie erheb- 
	 lich auswirken könnten.

(3)	 Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des  
	 Gebietes in Verbindung  stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die  
	 ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit an- 
	 deren Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfor- 
	 dern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festge- 
	 legten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der  
	 Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 4 stimmen  
	 die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur  
	 zu, wenn sie festgestellt haben, daß das Gebiet als solches nicht beein- 
	 trächtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit  
	 angehört haben.

(4)	 Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingen- 
	 den Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich  
	 solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzu- 
	 führen und ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der  
	 Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicherzu- 
	 stellen, daß die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der  
	 Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffe- 
	 nen Ausgleichsmaßnahmen.

	 Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen  
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	 Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre Art einschließt, so können nur  
	 Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen  
	 und der öffentlichen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeb- 
	 lichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stellung- 
	 nahme der Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegen- 
	 den öffentlichen Interesses geltend gemacht werden.

Artikel 7

Was die nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu besonderen 
Schutzgebieten erklärten oder nach Artikel 4 Absatz 2 derselben Richtlinie 
als solche anerkannten Gebiete anbelangt, so treten die Verpflichtungen 
nach Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie ab dem Datum 
für die Anwendung der vorliegenden Richtlinie bzw. danach ab dem Da-
tum, zu dem das betreffende Gebiet von einem Mitgliedstaat entsprechend 
der Richtlinie 79/409/EWG zum besonderen Schutzgebiet erklärt oder als 
solches anerkannt wird, an die Stelle der Pflichten, die sich aus Artikel 4 Ab-
satz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/EWG ergeben.

Artikel 8

(1)	 Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zusammen mit ihren  
	 Vorschlägen für Gebiete, die als besondere Schutzgebiete mit prioritä- 
	 ten natürlichen Lebensraumtypen und/oder prioritären Arten ausge- 
	 wiesen werden können, gegebenenfalls ihre Schätzungen bezüglich  
	 der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft, die ihres Erachtens für  
	 die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 1 erforderlich  
	 ist.

(2)	 Die Kommission erarbeitet im Benehmen mit jedem betroffenen Mit- 
	 gliedstaat für die Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse, für die  
	 eine finanzielle Beteilung beantragt wird, die Maßnahmen, die für die  
	 Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands  
	 der prioritären natürlichen Lebensraumtypen und der prioritären Arten  
	 in den betreffenden Gebieten wesentlich sind, und ermittelt die  
	 Gesamtkosten dieser Maßnahmen.

(3)	 Die Kommission ermittelt im Benehmen mit den betreffenden Mit- 
	 gliedstaaten die für die Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 2  
	 erforderliche Finanzierung einschließlich der finanziellen Beteiligung  
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	 der Gemeinschaft; dabei berücksichtigt sie unter anderem die Konzen- 
	 tration der prioritären natürlichen Lebensraumtypen und/oder priori- 
	 tären Arten im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats und die Belastung  
	 jedes Mitgliedstaats durch die erforderlichen Maßnahmen.

(4)	 Entsprechend der Schätzung nach den Absätzen 2 und 3 legt die  
	 Kommission unter Berücksichtigung der nach den einschlägigen  
	 Gemeinschaftsinstrumenten verfügbaren Finanzmittel gemäß dem  
	 Verfahren des Artikels 21 einen prioritären Aktionsrahmen von Maß- 
	 nahmen fest, die eine finanzielle Beteiligung umfassen und zu treffen  
	 sind, wenn das Gebiet gemäß Artikel 4 Absatz 4 ausgewiesen worden  
	 ist.

(5)	 Maßnahmen, die mangels ausreichender Mittel in dem vorgenannten  
	 Aktionsrahmen nicht berücksichtigt worden sind bzw. in diesen Ak- 
	 tionsrahmen aufgenommen wurden, für die die erforderliche finanziel- 
	 le Beteiligung jedoch nicht oder nur teilweise vorgesehen wurde,  
	 werden nach dem Verfahren des Artikels 21 im Rahmen der alle zwei  
	 Jahre erfolgenden Überprüfung des Aktionsrahmens erneut geprüft  
	 und können bis dahin von den Mitgliedstaaten zurückgestellt werden.  
	 Bei dieser Überprüfung wird gegebenenfalls der neuen Situation in  
	 dem betreffenden Gebiet Rechnung getragen.

(6)	 In Gebieten, in denen von einer finanziellen Beteiligung abhängige  
	 Maßnahmen zurückgestellt werden, sehen die Mitgliedstaaten von  
	 neuen Maßnahmen ab, die zu einer Verschlechterung des Zustands  
	 dieser Gebiete führen können.

Artikel 9

Die Kommission beurteilt im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 21 in 
regelmäßigen Zeitabständen den Beitrag von Natura 2000 zur Verwirkli-
chung der in den Artikeln 2 und 3 genannten Ziele. In diesem Zusammen-
hang kann die Aufhebung der Klassifizierung als besonderes Schutzgebiet 
in den Fällen erwogen werden, in denen die gemäß Artikel 11 beobachtete 
natürliche Entwicklung dies rechtfertigt.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten werden sich dort, wo sie dies im Rahmen ihrer Land-
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nutzungs- und Entwicklungspolitik, insbesondere zur Verbesserung der 
ökologischen Kohärenz von Natura 2000, für erforderlich halten, bemühen, 
die Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeu-
tung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern.

Hierbei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer line-
aren, fortlaufenden Struktur (z. B. Flüsse mit ihren Ufern oder herkömmli- 
chen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehölze) 
für die Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen 
Austausch wildlebender Arten wesentlich sind.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten überwachen den Erhaltungszustand der in Artikel 2 
genannten Arten und Lebensräume, wobei sie die prioritären natürlichen 
Lebensraumtypen und die prioritären Arten besonders berücksichtigen.

Artenschutz

Artikel 12

(1)	 Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein  
	 strenges Schutzsystem für die in Anhang IV Buchstabe a) genannten  
	 Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen; die- 
	 ses verbietet:

	 a)	 alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der  
		  Natur entnommenen Exemplaren dieser Arten;
	 b) 	 jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der  
		  Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs- und Wanderungszei- 
		  ten;
	 c)	 jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der  
		  Natur;
	 d)	 jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder  
		  Ruhestätten.

(2)	 Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaaten Besitz, Transport, Handel  
	 oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder Austausch von aus der  
	 Natur entnommenen Exemplaren; vor Beginn der Anwendbarkeit die- 
	 ser Richtlinie rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon ausge- 
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	 nommen.

(3)	 Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie nach Absatz 2  
	 gelten für alle Lebensstadien der Tiere im Sinne dieses Artikels.

(4)	 Die Mitgliedstaaten führen ein System zur fortlaufenden Überwachung  
	 des unbeabsichtigten Fangs oder Tötens der in Anhang IV Buchstabe  
	 a) genannten Tierarten ein. Anhand der gesammelten Informationen  
	 leiten die Mitgliedstaaten diejenigen weiteren Untersuchungs- oder  
	 Erhaltungsmaßnahmen ein, die erforderlich sind, um sicherzustellen,  
	 daß der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine  
	 signifikanten negativen Auswirkungen auf die betreffenden Arten  
	 haben.

Artikel 13

(1)	 Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ein  
	 striktes Schutzsystem für die in Anhang IV Buchstabe b) angegebenen  
	 Pflanzenarten aufzubauen, das folgendes verbietet:

	 a)	 absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder  
		  Vernichten von Exemplaren solcher Pflanzen in deren Verbreitungs- 
		  räumen in der Natur;
	 b)	 Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf  
		  oder zum Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren  
		  solcher Pflanzen; vor Beginn der Anwendbarkeit dieser Richtlinie  
		  rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon ausgenommen.

(2)	 Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) gelten für alle Lebens- 
	 stadien der Pflanzen im Sinne dieses Artikels.

Artikel 14

(1)	 Die Mitgliedstaaten treffen, sofern sie es aufgrund der Überwachung  
	 gemäß Artikel 11 für erforderlich halten, die notwendigen Maßnah- 
	 men, damit die Entnahme aus der Natur von Exemplaren der wildle- 
	 benden Tier- und Pflanzenarten des Anhangs V sowie deren Nutzung  
	 mit der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustands verein- 
	 bar sind.
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(2)	 Werden derartige Maßnahmen für erforderlich gehalten, so müssen sie  
	 die Fortsetzung der Überwachung gemäß Artikel 11 beinhalten. Außer- 
	 dem können sie insbesondere folgendes umfassen:

	 — 	Vorschriften bezüglich des Zugangs zu bestimmten Bereichen;
	 —	 das zeitlich oder örtlich begrenzte Verbot der Entnahme von Exem- 
		  plaren aus der Natur und der Nutzung bestimmter Populationen;
	 —	 die Regelung der Entnahmeperioden und/oder -formen;
	 —	 die Einhaltung von dem Erhaltungsbedarf derartiger Populationen  
		  Rechnung tragenden waidmännischen oder fischereilichen Regeln  
		  bei der Entnahme von Exemplaren;
	 —	 die Einführung eines Systems von Genehmigungen für die Entnah- 
		  me oder von Quoten;
	 —	 die Regelung von Kauf, Verkauf, Feilhalten, Besitz oder Transport  
		  zwecks Verkauf der Exemplare;
	 —	 das Züchten in Gefangenschaft von Tierarten sowie die künstliche  
		  Vermehrung von Pflanzenarten unter streng kontrollierten Bedin- 
		  gungen, um die Entnahme von Exemplaren aus der Natur zu verrin- 
		  gern;
	 —	 die Beurteilung der Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen.

Artikel 15

In bezug auf den Fang oder das Töten der in Anhang V Buchstabe a) ge-
nannten wildlebenden Tierarten sowie in den Fällen, in denen Ausnahmen 
gemäß Artikel 16 für die Entnahme, den Fang oder die Tötung der in An-
hang IV Buchstabe a) genannten Arten gemacht werden, verbieten die 
Mitgliedstaaten den Gebrauch aller nichtselektiven Geräte, durch die das 
örtliche Verschwinden von Populationen dieser Tierarten hervorgerufen 
werden könnte oder sie schwer gestört werden könnten, insbesondere

a)	 den Gebrauch der in Anhang VI Buchstabe a) genannten Fang- und Tö- 
	 tungsgeräte;
b)	 jede Form des Fangs oder Tötens mittels der in Anhang VI Buchstabe b) 
	 genannten Transportmittel.

Artikel 16

(1)	 Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter  
	 der Bedingung, daß die Populationen der betroffenen Art in ihrem  
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	 natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Be- 
	 einträchtigung in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen,  
	 können die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12, 13  
	 und 14 sowie des Artikels 15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne  
	 abweichen:

	 a)	 zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung  
		  der natürlichen Lebensräume;
	 b)	 zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in  
		  der Tierhaltung sowie an Wäldern, Fischgründen und Gewässern so- 
		  wie an sonstigen Formen von Eigentum;
	 c)	 im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit  
		  oder aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffent- 
		  lichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli- 
		  cher Art oder positiver Folgen für die Umwelt;
	 d)	 zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffül- 
		  lung und Wiederansiedlung und der für diese Zwecke erforderli- 
		  chen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung von  
		  Pflanzen;
	 e)	 um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß  
		  die Entnahme oder Haltung einer begrenzten und von den zustän- 
		  digen einzelstaatlichen Behörden spezifizierten Anzahl von Exem- 
		  plaren bestimmter Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV zu erlau- 
		  ben.

(2)	 Die Mitgliedstaaten legen der Kommission alle zwei Jahre einen mit  
	 dem vom Ausschuß festgelegten Modell übereinstimmenden Bericht  
	 über die nach Absatz 1 genehmigten Ausnahmen vor. Die Kommission  
	 nimmt zu diesen Ausnahmen binnen zwölf Monaten nach Erhalt des  
	 Berichts Stellung und unterrichtet darüber den Ausschuß.

(3)	 In den Berichten ist folgendes anzugeben:

	 a)	 die Arten, für die die Ausnahmeregelung gilt, und der Grund der  
		  Ausnahme, einschließlich der Art der Risiken sowie gegebenenfalls  
		  der verworfenen Alternativlösungen und der benutzten wissen- 
		  schaftlichen Daten;
	 b)	 die für Fang oder Tötung von Tieren zugelassenen Mittel, Einrich- 
		  tungen oder Methoden und die Gründe für ihren Gebrauch;
	 c)	 die zeitlichen und örtlichen Umstände der Ausnahmegenehmigun 
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		  gen;
	 d)	 die Behörde, die befugt ist, zu erklären, daß die erforderlichen Vor- 
		  aussetzungen erfüllt sind, bzw. zu kontrollieren, ob sie erfüllt sind,  
		  und die beschließen kann, welche Mittel, Einrichtungen oder Me- 
		  thoden innerhalb welcher Grenzen und von welchen Stellen ver- 
		  wendet werden dürfen sowie welche Personen mit der Durchfüh- 
		  rung betraut werden; 
	 e)	 die angewandten Kontrollmaßnahmen und die erzielten Ergebnis- 
		  se.

Information

Artikel 17

(1)	 Alle sechs Jahre nach Ablauf der in Artikel 23 vorgesehenen Frist erstel- 
	 len die Mitgliedstaaten einen Bericht über die Durchführung der im  
	 Rahmen dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen. Dieser Bericht  
	 enthält insbesondere Informationen über die in Artikel 6 Absatz 1 ge- 
	 nannten Erhaltungsmaßnahmen sowie die Bewertung der  Auswirkun- 
	 gen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der Lebensraumty- 
	 pen des Anhangs I und der Arten des Anhangs II sowie die wichtigsten  
	 Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Überwachung. Dieser Bericht,  
	 dessen Form mit dem vom Ausschuß aufgestellten Modell überein- 
	 stimmt, wird der Kommission übermittelt und der Öffentlichkeit  
	 zugänglich gemacht.

(2)	 Die Kommission arbeitet auf der Grundlage der in Absatz 1 erwähnten  
	 Berichte einen zusammenfassenden Bericht aus. Dieser Bericht enthält  
	 eine zweckdienliche Bewertung der erzielten Fortschritte, insbesonde- 
	 re des Beitrags von Natura 2000 zur Verwirklichung der in Artikel 3  
	 aufgeführten Ziele. Der Teil des Berichtsentwurfs, der die von einem  
	 Mitgliedstaat übermittelten Informationen betrifft, wird den Behörden  
	 des betreffenden Mitgliedstaats zur Überprüfung unterbreitet. Die  
	 endgültige Fassung des Berichts wird zunächst dem Ausschuß unter- 
	 breitet und wird spätestens zwei Jahre nach Vorlage der Berichte ge- 
	 mäß Absatz 1 sowie des Kommissionsberichts veröffentlicht und den  
	 Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirt- 
	 schafts- und Sozialausschuß zugeleitet.

(3)	 Die Mitgliedstaaten können die nach dieser Richtlinie ausgewiesenen  
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	 Gebiete durch vom Ausschuß eigens hierzu erarbeitete Gemeinschafts- 
	 schilder kennzeichnen.

Forschung

Artikel 18

(1)	 Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die erforderliche  
	 Forschung und die notwendigen wissenschaftlichen Arbeiten im Hin- 
	 blick auf die Ziele nach Artikel 2 und die Verpflichtung nach Artikel 11.  
	 Sie tauschen Informationen aus im Hinblick auf eine gute Koordinie- 
	 rung der Forschung auf den Ebenen der Mitgliedstaaten und der  
	 Gemeinschaft.

(2)	 Besondere Aufmerksamkeit wird den wissenschaftlichen Arbeiten  
	 gewidmet, die zur Durchführung der Artikel 4 und 10 erforderlich sind;  
	 die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten  
	 auf dem Gebiet der Forschung wird gefördert.

Verfahren zur Änderung der Anhänge

Artikel 19

Die Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge I, II, III, V und VI an den 
technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, werden 
vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit be-
schlossen.

Die Änderungen, die zur Anpassung des Anhangs IV an den technischen 
und wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, werden vom Rat auf 
Vorschlag der Kommission einstimmig beschlossen.

Ausschuß

Artikel 20

Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt.
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Artikel 21

(1)	 Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7  
	 des Beschlusses 1999/468/EG 6 unter Beachtung von dessen Artikel 8.

	 Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird  
	 auf drei Monate festgesetzt.

(2)	 Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

Ergänzende Bestimmungen

Artikel 22

Bei der Ausführung der Bestimmungen dieser Richtlinie gehen die Mit-
gliedstaaten wie folgt vor:

a)	 Sie prüfen die Zweckdienlichkeit einer Wiederansiedlung von in ihrem  
	 Hoheitsgebiet heimischen Arten des Anhangs IV, wenn diese Maß- 
	 nahme zu deren Erhaltung beitragen könnte, vorausgesetzt, eine Un- 
	 tersuchung hat unter Berücksichtigung unter anderem der Erfahrun- 
	 gen der anderen Mitgliedstaaten oder anderer Betroffener ergeben,  
	 daß eine solche Wiederansiedlung wirksam zur Wiederherstellung  
	 eines günstigen Erhaltungszustandes der betreffenden Arten beiträgt,  
	 und die Wiederansiedlung erfolgt erst nach entsprechender Konsultie- 
	 rung der betroffenen Bevölkerungskreise;
b)	 sie sorgen dafür, daß die absichtliche Ansiedlung in der Natur einer in  
	 ihrem Hoheitsgebiet nicht heimischen Art so geregelt wird, daß we- 
	 der die natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen Verbreitungsge- 
	 biet noch die einheimischen wildlebenden Tier- und Pflanzenarten  
	 geschädigt werden; falls sie es für notwendig erachten, verbieten sie  
	 eine solche Ansiedlung. Die Ergebnisse der Bewertungsstudien werden  
	 dem Ausschuß zur Unterrichtung mitgeteilt;
c)	 sie fördern erzieherische Maßnahmen und die allgemeine Information  
	 in bezug auf die Notwendigkeit des Schutzes der wildlebenden Tier-  
	 und Pflanzenarten und der Erhaltung ihrer Habitate sowie natürlichen  

6	 Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für  
	 die Aus-übung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (ABl. L 184 vom  
	 17.7.1999, S. 23).
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FFH-Richtlinie (ohne Anhänge)

	 Lebensräume.

Schlußbestimmungen

Artikel 23

(1)	 Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwal- 
	 tungsvorschriften, um dieser Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrer  
	 Bekanntgabe nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich  
	 davon in Kenntnis.

(2)	 Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1 erlassen, nehmen  
	 sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtli- 
	 chen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten  
	 regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(3)	 Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigs- 
	 ten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese  
	 Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 24

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

[Anm. d.Red: Anhänge nicht dargestellt]
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Vogelschutzrichtlinie (ohne Anhänge)

RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES 

vom 30. November 2009 
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung) 

(ABl. L 020, 26.1.2010, S.7), geändert durch RICHTLINIE 2013/17/EU DES RA-
TES vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158, S. 193)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 
— gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus- 
ses 1, 
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)	 Die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhal- 
	 tung der wildlebenden Vogelarten 3 wurde mehrfach und erheblich  
	 geändert 4. Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit em- 
	 pfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu kodifizieren.

(2)	 Der Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des  
	 Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der  
	 Europäischen Gemeinschaft 5 sieht Sonderaktionen für die biologische  
	 Vielfalt, einschließlich des Vogelschutzes und des Schutzes der Lebens- 
	 räume der Vögel vor. 

(3)	 Bei vielen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildlebenden  
	 Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände festzustellen, der in be- 

1	 Stellungnahme vom 10. Juni 2009 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
2	 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 20. Oktober 2009 (noch nicht im Amts- 
	 blatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 26. November 2009.
3	 ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1.
4	 Siehe Anhang VI Teil A.
5	 ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1.
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	 stimmten Fällen sehr rasch vonstatten geht. Dieser Rückgang bildet  
	 eine ernsthafte Gefahr für die Erhaltung der natürlichen Umwelt, da  
	 durch diese Entwicklung insbesondere das biologische Gleichgewicht  
	 bedroht wird.

(4)	 Bei den im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildlebenden  
	 Vogelarten handelt es sich zum großen Teil um Zugvogelarten. Diese  
	 Arten stellen ein gemeinsames Erbe dar; daher ist der wirksame Schutz  
	 dieser Vogelarten ein typisch grenzübergreifendes Umweltproblem,  
	 das gemeinsame Verantwortlichkeiten mit sich bringt.

(5)	 Die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildle- 
	 benden Vogelarten ist für die Verwirklichung der Gemeinschaftsziele  
	 auf den Gebieten der Verbesserung der Lebensbedingungen und der  
	 nachhaltigen Entwicklung erforderlich.

(6)	 Die zu treffenden Maßnahmen sollten sich auf die verschiedenen auf  
	 die Vogelbestände einwirkenden Faktoren erstrecken, und zwar auf die  
	 nachteiligen Folgen der menschlichen Tätigkeiten wie insbesondere  
	 Zerstörung und Verschmutzung der Lebensräume der Vögel, Fang und  
	 Ausrottung der Vögel durch den Menschen sowie den durch diese  
	 Praktiken bewirkten Handel; der Umfang dieser Maßnahmen sollte  
	 daher im Rahmen einer Vogelschutzpolitik der Situation der einzelnen  
	 Vogelarten angepasst werden.

(7)	 Bei der Erhaltung der Vogelarten geht es um den langfristigen Schutz  
	 und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen als Bestandteil  
	 des gemeinsamen Erbes der europäischen Völker. Sie gestattet die  
	 Regulierung dieser Ressourcen und regelt deren Nutzung auf der  
	 Grundlage von Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung und An- 
	 passung des natürlichen Gleichgewichts der Arten innerhalb vertretba- 
	 rer Grenzen erforderlich sind.

(8)	 Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt und  
	 einer ausreichenden Flächengröße der Lebensräume ist für die Erhal- 
	 tung aller Vogelarten unentbehrlich. Für einige Vogelarten sollten be- 
	 sondere Maßnahmen zur Erhaltung ihres Lebensraums getroffen  
	 werden, um Fortbestand und Fortpflanzung dieser Arten in ihrem  
	 Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sollten auch  
	 die Zugvogelarten berücksichtigen und im Hinblick auf die Schaffung  
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	 eines zusammenhängenden Netzes koordiniert werden.

(9)	 Damit sich kommerzielle Interessen nicht negativ auf den Umfang der  
	 Entnahme auswirken können, sollte die Vermarktung allgemein verbo- 
	 ten werden und jedwede Ausnahmeregelung ausschließlich auf die- 
	 jenigen Vogelarten beschränkt werden, deren biologischer Status dies  
	 zulässt; hierbei sollte den besonderen Gegebenheiten in den verschie- 
	 denen Gegenden Rechnung getragen werden.

(10)	Einige Arten können aufgrund ihrer großen Bestände, ihrer geogra- 
	 fischen Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähigkeit in der gesamten  
	 Gemeinschaft Gegenstand einer jagdlichen Nutzung sein; dies stellt  
	 eine zulässige Nutzung dar, sofern bestimmte Grenzen gesetzt und ein- 
	 gehalten werden und diese Nutzung mit der Erhaltung der Bestände  
	 dieser Arten auf ausreichendem Niveau vereinbar ist.

(11)	Die Mittel, Einrichtungen und Methoden für den massiven oder wahl- 
	 losen Fang oder das massive oder wahllose Töten sowie die Verfolgung  
	 aus bestimmten Beförderungsmitteln heraus sollten wegen der über- 
	 mäßigen Bestandsminderung, die dadurch bei den betreffenden  
	 Vogelarten eintritt oder eintreten kann, untersagt werden.

(12)	Wegen der Bedeutung, die bestimmte besondere Situationen haben  
	 können, sollte die Möglichkeit einer Abweichung von der Richtlinie  
	 unter bestimmten Bedingungen in Verbindung mit einer Überwachung  
	 durch die Kommission vorgesehen werden. 

(13)	Die Erhaltung der Vögel, vor allem der Zugvögel, stellt noch immer  
	 Probleme, an deren Lösung wissenschaftlich gearbeitet werden muss.  
	 Aufgrund dieser Arbeiten wird es ferner möglich sein, die Wirksamkeit  
	 der getroffenen Maßnahmen zu bewerten.

(14)	Es ist im Benehmen mit der Kommission dafür Sorge zu tragen, dass  
	 durch das etwaige Ansiedeln von normalerweise nicht wildlebenden  
	 Vogelarten in dem europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten nicht die  
	 örtliche Flora und Fauna beeinträchtigt werden.

(15)	Die Kommission erstellt alle drei Jahre einen zusammenfassenden  
	 Bericht auf der Grundlage der ihr von den Mitgliedstaaten übermittel- 
	 ten Informationen über die Anwendung der gemäß dieser Richtlinie er- 
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	 lassenen einzelstaatlichen Vorschriften und leitet diesen den Mitglied- 
	 staaten zu.

(16)	Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen  
	 sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni  
	 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kom- 
	 mission übertragenen Durchführungsbefugnisse 6 erlassen werden.

(17)	Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, bestimmte  
	 Anhänge an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzu- 
	 passen. Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite  
	 handelt, die eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser  
	 Richtlinie bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem Regelungsver- 
	 fahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu  
	 erlassen.

(18)	Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hin- 
	 sichtlich der in Anhang VI Teil B genannten Fristen für die Umsetzung  
	 der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches Recht unberührt  
	 lassen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

(1)	 Diese Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelar- 
	 ten, die im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, auf welches der  
	 Vertrag Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat den Schutz, die  
	 Bewirtschaftung und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt  
	 die Nutzung dieser Arten.

(2)	 Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Be-
stände aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten auf einem Stand zu hal-

6	 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23
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ten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den ökologischen, 
wissenschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den 
wirtschaftlichen und freizeitbedingten Erfordernissen Rechnung getragen 
wird.

Artikel 3

(1)	 Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der in Artikel 2  
	 genannten Erfordernisse die erforderlichen Maßnahmen, um für alle  
	 unter Artikel 1 fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und eine  
	 ausreichende Flächengröße der Lebensräume zu erhalten oder wieder  
	 herzustellen.

(2)	 Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten und Lebens 
	 räume gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

	 a)	 Einrichtung von Schutzgebieten;
	 b)	 Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in und  
		  außerhalb von Schutzgebieten;
	 c)	 Wiederherstellung zerstörter Lebensstätten;
	 d)	 Neuschaffung von Lebensstätten.

Artikel 4

(1)	 Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnah- 
	 men hinsichtlich ihrer Lebensräume anzuwenden, um ihr Überleben  
	 und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen.

	 In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen:

	 a)	 vom Aussterben bedrohte Arten;
	 b)	 gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche  
		  Arten;
	 c)	 Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten  
		  örtlichen Verbreitung als selten gelten;
	 d)	 andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebens- 
		  raums einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen.

	 Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwankungen der Be- 
	 stände der Vogelarten berücksichtigt.
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	 Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser  
	 Arten zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete zu Schutzge- 
	 bieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem geo- 
	 grafischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwen- 
	 dung findet, zu berücksichtigen sind.

(2)	 Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der Schutzerforder- 
	 nisse in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese  
	 Richtlinie Anwendung findet, entsprechende Maßnahmen für die nicht  
	 in Anhang I aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten  
	 hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete  
	 sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck  
	 messen die Mitgliedstaaten dem Schutz der Feuchtgebiete und ganz  
	 besonders der international bedeutsamen Feuchtgebiete besondere  
	 Bedeutung bei.

(3)	 Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sachdienlichen  
	 Informationen, so dass diese geeignete Initiativen im Hinblick auf die  
	 erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit die in Absatz 1 und  
	 die in Absatz 2 genannten Gebiete ein zusammenhängendes Netz  
	 darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem geo- 
	 grafischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwen- 
	 dung findet, Rechnung trägt.

(4)	 Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Verschmut- 
	 zung oder Beeinträchtigung der Lebensräume sowie die Belästigung  
	 der Vögel, sofern sich diese auf die Zielsetzungen dieses Artikels erheb- 
	 lich auswirken, in den Absätzen 1 und 2 genannten Schutzgebieten zu  
	 vermeiden. Die Mitgliedstaaten bemühen sich ferner, auch außerhalb  
	 dieser Schutzgebiete die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der  
	 Lebensräume zu vermeiden.

Artikel 5

Unbeschadet der Artikel 7 und 9 erlassen die Mitgliedstaaten die erforder-
lichen Maßnahmen zur Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz 
aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten, insbesondere das Verbot 

a)	 des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten  
	 Methode;
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b)	 der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Ei- 
	 ern und der Entfernung von Nestern;
c)	 des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in  
	 leerem Zustand;
d)	 ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Auf- 
	 zuchtzeit, sofern sich diese Störung auf die Zielsetzung dieser Richtlinie  
	 erheblich auswirkt;
e)	 des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen wer- 
	 den dürfen.

Artikel 6

(1)	 Unbeschadet der Absätze 2 und 3 untersagen die Mitgliedstaaten für  
	 alle unter Artikel 1 fallenden Vogelarten den Verkauf von lebenden  
	 und toten Vögeln und von deren ohne weiteres erkennbaren Teilen  
	 oder aus diesen Tieren gewonnenen Erzeugnissen sowie deren Beför- 
	 derung und Halten für den Verkauf und das Anbieten zum Verkauf.

(2)	 Die Tätigkeiten nach Absatz 1 sind für die in Anhang III Teil A genannten  
	 Arten nicht untersagt, sofern die Vögel rechtmäßig getötet oder gefan- 
	 gen oder sonst rechtmäßig erworben worden sind.

(3)	 Die Mitgliedstaaten können in ihrem Gebiet die Tätigkeiten nach Ab- 
	 satz 1 bei den in Anhang III Teil B aufgeführten Vogelarten genehmigen  
	 und dabei Beschränkungen vorsehen, sofern die Vögel rechtmäßig  
	 getötet oder gefangen oder sonst rechtmäßig erworben worden sind.

	 Die Mitgliedstaaten, die eine solche Genehmigung erteilen wollen,  
	 konsultieren vorher die Kommission, mit der sie prüfen, ob durch eine  
	 Vermarktung von Vögeln der betreffenden Art aller Voraussicht nach  
	 die Populationsgröße, die geografische Verbreitung oder die Vermeh- 
	 rungsfähigkeit dieser Arten in der gesamten Gemeinschaft gefährdet  
	 würde oder gefährdet werden könnte. Ergibt diese Prüfung, dass die  
	 beabsichtigte Genehmigung nach Ansicht der Kommission zu einer der  
	 oben genannten Gefährdungen führt oder führen kann, so richtet die  
	 Kommission an den Mitgliedstaat eine begründete Empfehlung, mit  
	 der einer Vermarktung der betreffenden Art widersprochen wird. Be- 
	 steht eine solche Gefährdung nach Auffassung der Kommission nicht,  
	 so teilt sie dies dem Mitgliedstaat mit. 
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	 Die Empfehlung der Kommission wird im Amtsblatt der Europäischen  
	 Union veröffentlicht.

	 Der Mitgliedstaat, der eine Genehmigung nach diesem Absatz erteilt,  
	 prüft in regelmäßigen Zeitabständen, ob die Voraussetzungen für die  
	 Erteilung dieser Genehmigung noch vorliegen.

Artikel 7

(1)	 Die in Anhang II aufgeführten Arten dürfen aufgrund ihrer Populations- 
	 größe, ihrer geografischen Verbreitung und ihrer Vermehrungsfähigkeit  
	 in der gesamten Gemeinschaft im Rahmen der einzelstaatlichen Rechts- 
	 vorschriften bejagt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die  
	 Jagd auf diese Vogelarten die Anstrengungen, die in ihrem Verbrei- 
	 tungsgebiet zu ihrer Erhaltung unternommen werden, nicht zunichte  
	 macht.

(2)	 Die in Anhang II Teil A aufgeführten Arten dürfen in dem geografischen  
	 Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet,  
	 bejagt werden. 

(3)	 Die in Anhang II Teil B aufgeführten Arten dürfen nur in den Mitglied- 
	 staaten, bei denen sie angegeben sind, bejagt werden.

(4)	 Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, dass bei der Jagdausübung —  
	 gegebenenfalls unter Einschluss der Falknerei —, wie sie sich aus der  
	 Anwendung der geltenden einzelstaatlichen Vorschriften ergibt, die  
	 Grundsätze für eine vernünftige Nutzung und eine ökologisch ausge- 
	 wogene Regulierung der Bestände der betreffenden Vogelarten, insbe- 
	 sondere der Zugvogelarten, eingehalten werden und dass diese  
	 Jagdausübung hinsichtlich der Bestände dieser Arten mit den Bestim- 
	 mungen aufgrund von Artikel 2 vereinbar ist.

	 Sie sorgen insbesondere dafür, dass die Arten, auf die die Jagdvor- 
	 schriften Anwendung finden, nicht während der Nistzeit oder während  
	 der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtzeit bejagt werden.

	 Wenn es sich um Zugvögel handelt, sorgen sie insbesondere dafür,  
	 dass die Arten, für die die einzelstaatlichen Jagdvorschriften gelten  
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	 nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit oder während ihres Rück- 
	 zugs zu den Nistplätzen bejagt werden.

	 Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle zweckdienlichen  
	 Angaben über die praktische Anwendung der Jagdgesetzgebung.

Artikel 8

(1)	 Was die Jagd, den Fang oder die Tötung von Vögeln im Rahmen dieser  
	 Richtlinie betrifft, so untersagen die Mitgliedstaaten sämtliche Mittel,  
	 Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder wahl- 
	 los gefangen oder getötet werden oder die gebietsweise das Ver- 
	 schwinden einer Vogelart nach sich ziehen können, insbesondere die in  
	 Anhang IV Buchstabe a aufgeführten Mittel, Einrichtungen und Metho- 
	 den.

(2)	 Ferner untersagen die Mitgliedstaaten jegliche Verfolgung aus den in  
	 Anhang IV Buchstabe b aufgeführten Beförderungsmitteln heraus und  
	 unter den dort genannten Bedingungen.

Artikel 9

(1)	 Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine andere zufriedenstellende  
	 Lösung gibt, aus den nachstehenden Gründen von den Artikeln 5 bis 8  
	 abweichen:

	 a)
		  — im Interesse der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit,
		  — im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt,
		  — zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbestän- 
			   den, Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern,
		  — zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt;
	 b)	 zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Be- 
		  stände, zur Wiederansiedlung und zur Aufzucht im Zusammenhang  
		  mit diesen Maßnahmen;
	 c)	 um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die  
		  Haltung oder jede andere vernünftige Nutzung bestimmter Vogel- 
		  arten in geringen Mengen zu ermöglichen.

(2)	 In den in Absatz 1 genannten Abweichungen ist anzugeben,
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	 a)	 für welche Vogelarten die Abweichungen gelten;
	 b)	 die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und  
		  -methoden;
	 c)	 die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter  
		  denen diese Abweichungen getroffen werden können;
	 d)	 die Stelle, die befugt ist zu erklären, dass die erforderlichen Voraus- 
		  setzungen gegeben sind, und zu beschließen, welche Mittel, Ein- 
		  richtungen und Methoden in welchem Rahmen von wem ange- 
		  wandt werden können;
	 e)	 welche Kontrollen vorzunehmen sind.

(3)	 Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich einen Bericht  
	 über die Anwendung der Absätze 1 und 2.

(4)	 Die Kommission achtet anhand der ihr vorliegenden Informationen,  
	 insbesondere der Informationen, die ihr nach Absatz 3 mitgeteilt wer- 
	 den, ständig darauf, dass die Auswirkungen der in Absatz 1 genannten  
	 Abweichungen mit dieser Richtlinie vereinbar sind. Sie trifft entspre- 
	 chende Maßnahmen.

Artikel 10

(1)	 Die Mitgliedstaaten fördern die zum Schutz, zur Regulierung und zur  
	 Nutzung der Bestände aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten not- 
	 wendigen Forschungen und Arbeiten. Den Forschungen und Arbeiten  
	 betreffend die in Anhang V aufgeführten Themen wird besondere Auf- 
	 merksamkeit gewidmet.

(2)	 Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle notwendigen  
	 Informationen, damit sie entsprechende Maßnahmen im Hinblick auf  
	 die Koordinierung der in Absatz 1 genannten Forschungen und Arbei- 
	 ten ergreifen kann.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich die etwaige Ansiedlung wildle-
bender Vogelarten, die im europäischen Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
nicht heimisch sind, nicht nachteilig auf die örtliche Tier- und Pflanzenwelt 
auswirkt. Sie konsultieren dazu die Kommission.
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Artikel 12

(1)	 Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle drei Jahre nach  
	 dem 7. April 1981 einen Bericht über die Anwendung der aufgrund  
	 dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften.

(2)	 Die Kommission erstellt alle drei Jahre anhand der in Absatz 1 genann- 
	 ten Informationen einen zusammenfassenden Bericht. Der Teil des  
	 Entwurfs für diesen Bericht, der die von einem Mitgliedstaat übermit- 
	 telten Informationen betrifft, wird den Behörden dieses Mitgliedstaats  
	 zur Überprüfung vorgelegt. Die endgültige Fassung des Berichtes wird  
	 den Mitgliedstaaten mitgeteilt.

Artikel 13

Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen 
darf in Bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten 
nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen.

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten können strengere Schutzmaßnahmen ergreifen, als sie 
in dieser Richtlinie vorgesehen sind.

Artikel 15

Die Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge I und V an den techni-
schen und wissenschaftlichen Fortschritt erforderlich sind, werden erlas-
sen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen 
dieser Richtlinie werden nach dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Artikel 16

(1)	 Die Kommission wird von dem Ausschuss zur Anpassung an den  
	 wissenschaftlichen und technischen Fortschritt unterstützt.

(2)	 Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5a  
	 Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beach- 
	 tung von dessen Artikel 8.
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Artikel 17

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wortlaut der wich-
tigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter diese 
Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 18

Die Richtlinie 79/409/EWG, in der Fassung der in Anhang VI Teil A aufgeführ-
ten Rechtsakte, wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich der in Anhang VI Teil B genannten Fristen für die Umsetzung 
der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches Recht aufgehoben.

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf 
die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabel-
le in Anhang VII zu lesen. 

Artikel 19

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 20

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

[Anm. d. Red: Anhänge nicht dargestellt]

Vogelschutzrichtlinie (ohne Anhänge)
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VERORDNUNG (EU) Nr. 1143/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES 

vom 22. Oktober 2014 
über die Prävention und das Management der Einbringung und 

Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 

(ABl. L317 vom 4.11.2014, S. 35)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION 
— gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Par-
lamente, 
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus 
ses 1, 
nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 
gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)	 Das Auftreten gebietsfremder Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorga- 
	 nismen) an neuen Standorten ist nicht immer ein Grund zur Besorgnis.  
	 Ein erheblicher Teil von gebietsfremden Arten kann jedoch invasiv wer- 
	 den und ernsthaft nachteilige Folgen für die Biodiversität und die  
	 damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen sowie andere soziale  
	 und wirtschaftliche Auswirkungen haben, die verhindert werden soll- 
	 ten. In der Union und in anderen europäischen Ländern kommen in der  
	 Umwelt rund 12 000 gebietsfremde Arten vor, von denen schätzungs- 
	 weise 10 bis 15 % als invasiv angesehen werden. 

(2)	 Invasive gebietsfremde Arten sind eine der größten Bedrohungen für  
	 Biodiversität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen,  

1	 ABl. C 177 vom 11.6.2014, S. 84.
2	 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. April 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröf- 
	 fentlicht) und Beschluss des Rates vom 29. September 2014.
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	 vor allem in geografisch und evolutionär isolierten Ökosystemen  
	 (z. B. kleine Inseln). Die von solchen Arten ausgehenden Risiken können  
	 sich durch den zunehmenden weltweiten Handel, Verkehr, Tourismus  
	 und Klimawandel noch erhöhen. 

(3)	 Die Bedrohung, die von invasiven gebietsfremden Arten für die Biodi- 
	 versität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen aus- 
	 geht, kann unterschiedliche Formen annehmen wie beispielsweise  
	 gravierende Beeinträchtigungen heimischer Arten sowie der Struktur  
	 und Funktion des Ökosystems durch Veränderungen von Lebensräu- 
	 men, Prädation, Wettbewerb, Übertragung von Krankheiten, Verdrän- 
	 gung heimischer Arten in einem erheblichen Teil ihres Verbreitungs- 
	 gebiets und durch genetische Effekte aufgrund von Hybridisierung.  
	 Außerdem können invasive gebietsfremde Arten erhebliche nachteili- 
	 ge Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Wirtschaft  
	 haben. Nur lebende Exemplare oder reproduktionsfähige Teile stellen  
	 eine Bedrohung für die Biodiversität und die damit verbundenen Öko- 
	 systemdienstleistungen, die menschliche Gesundheit oder die Wirt- 
	 schaft dar, so dass nur diese den Beschränkungen dieser Verordnung  
	 unterliegen sollten. 

(4)	 Als Vertragspartei des mit dem Beschluss 93/626/EWG des Rates 3 ge- 
	 nehmigten Übereinkommens über die biologische Vielfalt muss die  
	 Union gemäß Artikel 8 Buchstabe h jenes Übereinkommens, soweit  
	 möglich und sofern angebracht, „die Einbringung nichtheimischer  
	 Arten, welche Ökosysteme, Lebensräume oder Arten gefährden, ver- 
	 hindern, diese Arten kontrollieren oder beseitigen“. 

(5)	 Als Vertragspartei des mit dem Beschluss 82/72/EWG des Rates 4 ge- 
	 nehmigten Übereinkommens zur Erhaltung der europäischen frei- 
	 lebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen und ihrer natürlichen  
	 Lebensräume hat sich die Union verpflichtet, alle geeigneten Maßnah- 
	 men zu treffen, um die Erhaltung der Lebensräume freilebender Tiere  
	 und wildwachsender Pflanzen zu gewährleisten.

3	 Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über den Abschluss des Überein- 
	 kommens über die biologische Vielfalt (ABl. L 309 vom 13.12.1993, S. 1).
4	 Beschluss 82/72/EWG des Rates vom 3. Dezember 1981 über den Abschluss des Überein- 
	 kommens zur Erhaltung der europäischen freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen  
	 und ihrer natürlichen Lebensräume (ABl. L 38 vom 10.2.1982, S. 1).
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(6)	 Um das Erreichen der Ziele der Richtlinien 2000/60/EG 5 , 2008/56/EG 6 

 	 und 2009/147/EG 7 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie  
	 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates 8 zu unterstützen, sollten in der vor- 
	 liegenden Verordnung Vorschriften festgelegt werden, um die nach- 
	 teiligen Auswirkungen invasiver gebietsfremder Arten auf die Biodiver- 
	 sität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen sowie  
	 auf die menschliche Gesundheit und die Sicherheit zu verhindern, zu  
	 minimieren und abzuschwächen sowie ihre sozialen und wirtschaftli- 
	 chen Auswirkungen zu verringern. 

(7)	 Einige Arten migrieren natürlicherweise aufgrund von Umweltverän- 
	 derungen. Diese Arten sollten in ihrer neuen Umgebung nicht als  
	 gebietsfremd angesehen werden und sollten vom Geltungsbereich  
	 dieser Verordnung ausgeschlossen sein. Im Mittelpunkt dieser Verord- 
	 nung sollten ausschließlich Arten stehen, die durch menschliches  
	 Einwirken in die Union gelangen. 

(8)	 Derzeit gibt es über 40 Gesetzgebungsakte der Union zur Tiergesund- 
	 heit, die Bestimmungen über Tierseuchen enthalten. Darüber hinaus  
	 enthält die Richtlinie 2000/29/EG des Rates 9 Bestimmungen über  
	 Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse, und die  
	 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 10  
	 enthält die für genetisch veränderte Organismen geltende Regelung.  
	 Alle neuen Bestimmungen über invasive gebietsfremde Arten sollten  
	 daher an diese Gesetzgebungsakte der Union angeglichen werden und  
	 sich nicht mit ihnen überschneiden, und sie sollten auf die unter diese  

5	 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000  
	 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der  
	 Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).
6	 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur  
	 Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Mee- 
	 resumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19).
7	 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November  
	 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 vom 26.1.2010, S. 7).
8	 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu- 
	 me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7).
9	 Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der Ge- 
	 meinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen  
	 und Pflanzenerzeugnisse (ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1).
10	 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 2001 über  
	 die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Auf- 
	 hebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1).
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	 Gesetzgebungsakte fallenden Organismen keine Anwendung finden. 

(9)	 Die Verordnungen (EG) Nr. 1107/2009 11 und (EU) Nr. 528/2012 12 des Euro- 
	 päischen Parlaments und des Rates sowie die Verordnung (EG) Nr.  
	 708/2007 des Rates 13 enthalten Bestimmungen für die Zulassung der  
	 Verwendung bestimmter gebietsfremder Arten zu besonderen Zwe- 
	 cken. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung  
	 ist die Verwendung bestimmter Arten im Rahmen der oben genannten  
	 Regelungen bereits zugelassen worden. Zur Gewährleistung eines  
	 kohärenten Rechtsrahmens sollten die zu diesen Zwecken verwende- 
	 ten Arten daher von dem Anwendungsbereich der vorliegenden Ver 
	 ordnung ausgenommen werden. 

(10)	Da es sehr viele invasive gebietsfremde Arten gibt, ist es wichtig, sicher- 
	 zustellen, dass die Befassung mit der Untergruppe solcher Arten, die  
	 als von unionsweiter Bedeutung angesehen werden, Priorität erhält.  
	 Daher sollte eine Liste von denjenigen invasiven gebietsfremden Arten,  
	 die als von unionsweiter Bedeutung gelten (im Folgenden „die Unions- 
	 liste“), erstellt und regelmäßig aktualisiert werden. Eine invasive ge- 
	 bietsfremde Art sollte dann als von unionsweiter Bedeutung angese- 
	 hen werden, wenn der Schaden, den sie in den betroffenen Mitglied- 
	 staaten verursacht, so bedeutend ist, dass er die Annahme spezieller  
	 Maßnahmen rechtfertigt, die in der gesamten Union anwendbar sind,  
	 und zwar auch in diejenigen Mitgliedstaaten, die noch nicht betroffen  
	 sind oder sogar aller Wahrscheinlichkeit nach nicht betroffen sein  
	 werden. Damit die Identifizierung der Untergruppe invasiver gebiets- 
	 fremder Arten von unionsweiter Bedeutung in einem angemessenen  
	 Umfang bleibt, sollte die Unionsliste stufenweise erstellt und aktua- 
	 lisiert werden und sich auf diejenigen Arten konzentrieren, durch deren  
	 Aufnahme in die Unionsliste deren nachteilige Auswirkungen tatsäch- 
	 lich kosteneffizient verhindert, minimiert oder abgeschwächt werden.  
	 Da Arten derselben taxonomischen Gruppe oft ähnliche ökologische  

11	 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Okto- 
	 ber 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der  
	 Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1).
12	 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai  
	 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten  
	 (ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1).
13	 Verordnung (EG) Nr. 708/2007 des Rates vom 11. Juni 2007 über die Verwendung nicht hei- 
	 mischer und gebietsfremder Arten in der Aquakultur (ABl. L 168 vom 28.6.2007, S. 1).
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	 Erfordernisse haben und ein ähnliches Risiko darstellen können, sollte  
	 die Aufnahme von taxonomischen Gruppen von Arten in die Unions- 
	 liste, soweit angezeigt, gestattet werden. 

(11)	Die Kriterien für die Aufnahme in die Unionsliste sind das Hauptinstru- 
	 ment für die Anwendung dieser Verordnung. Um die effiziente Verwen- 
	 dung der Mittel zu gewährleisten, sollte mit den Kriterien sicherge- 
	 stellt werden, dass unter den derzeit bekannten potenziellen invasiven  
	 gebietsfremden Arten diejenigen aufgenommen werden, die die  
	 stärksten nachteiligen Auswirkungen haben. Die Kommission sollte  
	 dem durch diese Verordnung eingerichteten Ausschuss innerhalb eines  
	 Jahres nach Inkrafttreten dieser Verordnung einen Vorschlag für eine  
	 auf diesen Kriterien basierende Unionsliste vorlegen. Bei der Vorlage  
	 des Vorschlags für diese Unionsliste sollte die Kommission diesen Aus- 
	 schuss darüber in Kenntnis setzen, wie sie diese Kriterien berücksich- 
	 tigt hat. Die Kriterien sollten eine Risikobewertung gemäß den gelten- 
	 den Bestimmungen der einschlägigen Übereinkommen der Welthan- 
	 delsorganisation (WTO) über die Einführung von Handelsbeschränkun- 
	 gen für Arten umfassen. 

(12)	Um unverhältnismäßige oder übermäßige Kosten für Mitgliedstaaten  
	 zu vermeiden und den Mehrwert von Maßnahmen der Union mit  
	 dieser Verordnung zu wahren, sollte die Kommission bei der Vorberei- 
	 tung der Unionsliste und der Begleitmaßnahmen die Durchführungs- 
	 kosten für die Mitgliedstaaten, die Kosten bei Nichttätigwerden, die  
	 Kosteneffizienz und soziale und wirtschaftliche Aspekte berücksichti- 
	 gen. In diesem Zusammenhang sollten bei der Auswahl der invasiven  
	 gebietsfremden Arten, die in die Unionsliste aufgenommen werden  
	 sollen, diejenigen Arten besonders beachtet werden, die umfangreich  
	 genutzt werden und in einem Mitgliedstaat bedeutenden sozialen und  
	 wirtschaftlichen Nutzen erbringen, ohne dass dies die Erreichung der  
	 Ziele dieser Verordnung beeinträchtigt. 

(13)	Um die Einhaltung der Bestimmungen der relevanten WTO-Überein- 
	 kommen und die einheitliche Anwendung dieser Verordnung zu  
	 gewährleisten, sollten gemeinsame Kriterien für die Durchführung der  
	 Risikobewertung festgelegt werden. Diese Kriterien sollten sich, wo  
	 angebracht, auf bestehende nationale und internationale Normen  
	 stützen und verschiedene Aspekte wie die Merkmale der Art, das Risiko  
	 und die Art und Weise ihrer Einbringung in die Union, die nachteiligen  
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	 sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Art und ihre nachteili- 
	 ge Auswirkung auf die Biodiversität, die potenziellen Vorteile von  
	 Verwendungen und die Kosten von Schadensbegrenzungsmaßnah- 
	 men zwecks Abwägung gegen die nachteilige Auswirkung umfassen  
	 sowie auf eine die Bedeutung für die Union belegende Bewertung der  
	 potenziellen Kosten der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen  
	 Schäden stützen, die zur weiteren Rechtfertigung von Maßnahmen  
	 dient. Um die schrittweise Weiterentwicklung des Systems und die  
	 Nutzung gewonnener Erfahrungen zu ermöglichen, sollte der allge- 
	 meine Ansatz bis zum 1. Juni 2021 bewertet werden. 

(14)	Einige invasive gebietsfremde Arten sind Gegenstand des Anhangs B  
	 der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates 14 und dürfen nicht in die  
	 Union eingeführt werden, da ihre Invasivität erkannt wurde und ihre  
	 Einbringung in die Union nachteilige Auswirkungen auf heimische  
	 Arten hat. Es handelt sich um die Arten Callosciurus erythraeus, Sciurus  
	 carolinensis, Oxyura jamaicensis, Lithobates (Rana) catesbeianus,  
	 Sciurus niger, Chrysemys picta und Trachemys scripta elegans. Um  
	 einen kohärenten Rechtsrahmen und einheitliche Bestimmungen über  
	 invasive gebietsfremde Arten auf Unionsebene zu gewährleisten, sollte  
	 die Aufnahme dieser invasiven gebietsfremden Arten in die Unionsliste  
	 als invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung Priorität  
	 erhalten. 

(15)	Prävention ist generell aus ökologischer Sicht wünschenswerter und  
	 kostenwirksamer als ein nachträgliches Tätigwerden und sollte Priori- 
	 tät erhalten. Daher sollten vorrangig invasive gebietsfremde Arten in  
	 die Unionsliste aufgenommen werden, die bislang noch nicht in der  
	 Union vorkommen oder sich in einer frühen Phase der Invasion befin- 
	 den, sowie invasive gebietsfremde Arten, die wahrscheinlich die stärks- 
	 ten nachteiligen Auswirkungen haben. Da ständig neue invasive  
	 gebietsfremde Arten in die Union eingebracht werden können und  
	 vorhandene gebietsfremde Arten sich ausbreiten und ihr Verbreitungs- 
	 gebiet ausdehnen, muss sichergestellt werden, dass die Unionsliste  
	 fortlaufend überarbeitet und auf dem neuesten Stand gehalten wird. 

14	 Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exem- 
	 plaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (ABl. L 61  
	 vom 3.3.1997, S. 1).
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(16)	Bei Arten, die nicht in der Lage sind, in einem großen Teil der Union  
	 eine lebensfähige Population auszubilden, sollte eine regionale Zusam- 
	 menarbeit zwischen den von diesen Arten betroffenen Mitgliedstaaten  
	 geprüft werden. In den Fällen jedoch, in denen die Ziele dieser Verord- 
	 nung besser durch Maßnahmen auf Unionsebene erreicht werden,  
	 sollten solche Arten ebenfalls in die Unionsliste aufgenommen werden. 

(17)	Bei der Verfolgung der Ziele dieser Verordnung ist die besondere Situ- 
	 ation der Gebiete in äußerster Randlage, insbesondere deren Abgele- 
	 genheit, deren Insellage und die Einzigartigkeit ihrer jeweiligen Biodi- 
	 versität, zu berücksichtigen. Aus diesem Grunde sollten die Anforde- 
	 rungen dieser Verordnung, nämlich das Ergreifen von Maßnahmen zur  
	 Bekämpfung und zur Prävention in Bezug auf invasive gebietsfremde  
	 Arten von unionsweiter Bedeutung, an die Besonderheiten der Gebiete  
	 in äußerster Randlage im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise  
	 der Europäischen Union (AEUV) unter Berücksichtigung der Beschlüsse  
	 2010/718/EU 15 und 2012/419/EU 16 des Europäischen Rates angepasst  
	 werden. 

(18)	Die mit invasiven gebietsfremden Arten verbundenen Risiken und  
	 Problematiken stellen eine grenzübergreifende Herausforderung dar,  
	 die die gesamte Union betrifft. Daher muss ein unionsweites Verbot  
	 erlassen werden, das die vorsätzliche oder fahrlässige Einbringung in  
	 die Union, die Reproduktion, die Aufzucht, den Transport, den Erwerb,  
	 den Verkauf, die Verwendung, den Tausch, die Haltung und die Frei- 
	 setzung invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung  
	 untersagt, damit ein frühzeitiges und konsequentes Vorgehen in der  
	 ganzen Union gewährleistet ist, das Verzerrungen des Binnenmarkts  
	 verhindert und dafür sorgt, dass die in einem Mitgliedstaat getroffenen  
	 Maßnahmen nicht durch Untätigkeit in einem anderen Mitgliedstaat  
	 zunichte gemacht werden.

14	 Beschluss 2010/718/EU des Europäischen Rates vom 29. Oktober 2010 zur Änderung  
	 des Status der Insel Saint-Barthélemy gegenüber der Europäischen Union (ABl. L 325 vom  
	 9.12.2010, S. 4).
15	 Beschluss 2012/419/EU des Europäischen Rates vom 11. Juli 2012 zur Änderung des Status  
	 von Mayotte gegenüber der Europäischen Union (ABl. L 204 vom 31.7.2012, S. 131).
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(19)	 Um wissenschaftliche Forschungstätigkeiten und Ex-situ-Erhaltungs- 
	 maßnahmen zu ermöglichen, müssen besondere Bestimmungen für  
	 invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung festgelegt  
	 werden, die Gegenstand solcher Tätigkeiten sind. Diese Tätigkeiten  
	 sollten in geschlossenen Einrichtungen erfolgen, in denen die Orga- 
	 nismen unter Verschluss gehalten und alle erforderlichen Maßnahmen  
	 getroffen werden, die das Entkommen oder die illegale Freisetzung  
	 invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung verhin- 
	 dern. Wenn dies von der Kommission in hinreichend begründeten  
	 Ausnahmefällen aufgrund eines zwingenden öffentlichen Interesses  
	 genehmigt wird, sollten diese Bestimmungen auch auf bestimmte  
	 andere Tätigkeiten, einschließlich kommerzieller Tätigkeiten, Anwen- 
	 dung finden können. Bei der Anwendung dieser Bestimmungen  
	 sollte besonders darauf geachtet werden, dass entsprechend den ein- 
	 schlägigen Rechtsvorschriften der Union jegliche nachteilige Auswir- 
	 kung auf geschützte Arten und Lebensräume vermieden wird. 

(20)	 Es kann vorkommen, dass gebietsfremde Arten, die noch nicht als in- 
	 vasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung anerkannt  
	 sind, in an die Union angrenzenden Gebieten auftreten oder im Gebiet  
	 der Union entdeckt werden. Die Mitgliedstaaten sollten daher die  
	 Möglichkeit haben, auf der Grundlage verfügbarer wissenschaftli- 
	 cher Erkenntnisse bestimmte Dringlichkeitsmaßnahmen zu treffen.  
	 Solche Dringlichkeitsmaßnahmen würden ein sofortiges Vorgehen  
	 gegen invasive gebietsfremde Arten ermöglichen, von deren Einbrin- 
	 gung, Etablierung und Ausbreitung in den betreffenden Ländern Risi- 
	 ken ausgehen können, während die Mitgliedstaaten im Einklang mit  
	 den jeweiligen Bestimmungen der einschlägigen WTO-Übereinkom- 
	 men und insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung dieser Arten  
	 als invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung die von  
	 ihnen tatsächlich ausgehenden Risiken bewerten. Die nationalen  
	 Dringlichkeitsmaßnahmen müssen an die Möglichkeit gekoppelt  
	 werden, Dringlichkeitsmaßnahmen auf Unionsebene zu treffen, damit  
	 die Bestimmungen der einschlägigen WTO- Übereinkommen einge- 
	 halten werden. Außerdem würden Dringlichkeitsmaßnahmen auf  
	 Unionsebene der Union einen Mechanismus an die Hand geben, mit  
	 dem sie im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip bei Auftreten oder der  
	 unmittelbaren Gefahr der Einbringung einer neuen invasiven gebiets- 
	 fremden Art unverzüglich handeln kann. 
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(21)	 Sehr viele invasive gebietsfremde Arten werden nicht vorsätzlich in  
	 die Union eingeschleppt. Die Pfade einer nicht vorsätzlichen Ein- 
	 schleppung müssen daher wirksamer gemanagt werden. Angesichts  
	 der relativ begrenzten Erfahrungen auf diesem Gebiet sollte bei den  
	 diesbezüglichen Maßnahmen ein stufenweiser Ansatz verfolgt wer- 
	 den. Die Maßnahmen sollten freiwillige Maßnahmen (z. B. die in den  
	 Leitlinien der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation für die Kon- 
	 trolle und Bekämpfung des Biofouling von Schiffen vorgeschlagenen  
	 Maßnahmen) und verbindliche Maßnahmen umfassen. Die Maßnah- 
	 men sollten an die Erfahrungen anknüpfen, die in der Union und in  
	 den Mitgliedstaaten beim Management bestimmter Pfade gewonnen  
	 wurden, einschließlich der im Rahmen des im Jahr 2004 geschlossenen  
	 Internationalen Übereinkommens zur Kontrolle und Behandlung von  
	 Ballastwasser und Sedimenten von Schiffen festgelegten Maßnahmen.  
	 Daher sollte die Kommission alles daran setzen, dass die Mitgliedstaa- 
	 ten dieses Übereinkommen ratifizieren. 

(22)	 Zur Schaffung einer adäquaten Wissensgrundlage für den Umgang  
	 mit den von invasiven gebietsfremden Arten ausgehenden Proble- 
	 men müssen die Mitgliedstaaten Forschungstätigkeiten, ein Monito- 
	 ring und die Überwachung solcher Arten vornehmen. Da Überwa- 
	 chungssysteme das geeignetste Mittel für die frühzeitige Erkennung  
	 neuer invasiver gebietsfremder Arten sowie für die Feststellung der  
	 Verbreitung bereits etablierter Arten sind, sollten diese Systeme  
	 sowohl gezielte als auch allgemeine Studien umfassen und die  
	 Mitwirkung verschiedener Sektoren und Interessenträger einschließ- 
	 lich regionaler und örtlicher Gemeinschaften vorsehen. Im Rahmen  
	 der Überwachungssysteme sollte etwaigen neuen invasiven  
	 gebietsfremden Arten, gleich wo sie in der Union auftreten, bestän- 
	 dige Aufmerksamkeit gewidmet und ein aktuelles und vollständiges  
	 Bild auf Unionsebene angestrebt werden. Aus Gründen der Effizienz  
	 und der Kostenwirksamkeit sollten die bereits nach Unionsrecht errich- 
	 teten Zollkontroll-, Überwachungs- und Monitoringsysteme, insbe- 
	 sondere die in den Richtlinien 92/43/EWG, 2000/60/EG, 2008/56/EG  
	 und 2009/147/EG festgelegten Systeme, angewendet werden. 

(23)	 Zur Verhinderung der vorsätzlichen Einbringung invasiver gebiets- 
	 fremder Arten sollten amtliche Tier- und Pflanzenkontrollen durchge- 
	 führt werden. Lebende Tiere und Pflanzen sollten nur über Grenzkon- 
	 trolleinrichtungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Euro- 
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	 päischen Parlaments und des Rates 17 und den Richtlinien 91/496/ 
	 EWG 18  und 97/78/EG 19 des Rates oder Eingangsorte gemäß der Richt- 
	 linie 2000/29/EG in die Union eingebracht werden. Um Effizienzgewin- 
	 ne zu erzielen und die Schaffung paralleler Zollkontrollsysteme zu  
	 vermeiden, sollten die zuständigen Behörden an der ersten Eingangs- 
	 grenzkontrolleinrichtung oder dem ersten Eingangsort prüfen, ob es  
	 sich bei den betreffenden Arten um invasive gebietsfremde Arten von  
	 unionsweiter Bedeutung handelt.

(24)	 Nach der Einbringung einer invasiven gebietsfremden Art sind Maß- 
	 nahmen zur frühzeitigen Erkennung und sofortigen Beseitigung un- 
	 abdingbar, um deren Etablierung und Ausbreitung zu verhindern. Die  
	 wirksamste und kosteneffizienteste Maßnahme ist häufig die schnellst- 
	 mögliche Beseitigung der Population, solange die Anzahl der Exem- 
	 plare noch begrenzt ist. Im Falle, dass eine Beseitigung nicht möglich  
	 ist oder die Beseitigungskosten langfristig die ökologischen, sozialen  
	 und wirtschaftlichen Vorteile überwiegen, sollten Eindämmungs- und  
	 Bekämpfungsmaßnahmen angewendet werden. Die Management- 
	 maßnahmen sollten in einem angemessenen Verhältnis zu den Aus- 
	 wirkungen auf die Umwelt stehen und die biogeografischen und  
	 klimatischen Bedingungen in dem betreffenden Mitgliedstaat gebüh- 
	 rend berücksichtigen. 

(25)	 Die Managementmaßnahmen sollten jegliche nachteiligen Auswir- 
	 kungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermeiden.  
	 Die Beseitigung oder das Management mancher invasiver gebiets- 
	 fremder Tierarten, die in einigen Fällen notwendig ist, kann für die  
	 Tiere selbst bei Anwendung der besten verfügbaren technischen  
	 Mittel mit Schmerzen, Qualen, Angst oder anderen Leiden verbunden  
	 sein. Die Mitgliedstaaten und an der Beseitigung, Bekämpfung oder  

17	 Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April  
	 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und  
	 Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 165  
	 vom 30.4.2004, S. 1).
18	 Richtlinie 91/496/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 mit Grundregeln für die Veterinärkon- 
	 trollen bei aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Tieren und zur Änderung der  
	 Richtlinien 89/662/EWG, 90/425/EWG und 90/675/EWG (ABl. L 268 vom 24.9.1991, S. 56).
19	 Richtlinie 97/78/EG des Rates vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln für  
	 die Veterinärkontrollen von aus Drittländern in die Gemeinschaft eingeführten Erzeugnis- 
	 sen (ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 9).
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	 Eindämmung invasiver gebietsfremder Arten beteiligte Wirtschafts- 
	 teilnehmer sollten daher alle erforderlichen Maßnahmen treffen, da- 
	 mit den Tieren vermeidbare Schmerzen, Qualen und Leiden während  
	 des Prozesses erspart bleiben, wobei die diesbezüglichen bewährten  
	 Verfahren, z. B. die von der Weltorganisation für Tiergesundheit  
	 ausgearbeiteten Leitlinien für den Tierschutz, so weit wie möglich zu  
	 berücksichtigen sind. Die Anwendung nicht tödlicher Methoden sollte  
	 in Betracht gezogen werden, und bei allen getroffenen Maßnahmen  
	 sollten die Auswirkungen auf Nichtziel-Arten minimiert werden. 

(26)	 Invasive gebietsfremde Arten verursachen generell Schäden an Öko- 
	 systemen und vermindern die Widerstandsfähigkeit dieser Ökosyste- 
	 me. Daher sollten angemessene Wiederherstellungsmaßnahmen  
	 durchgeführt werden, um die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen  
	 gegen Invasionen zu stärken, entstandene Schäden zu beheben und  
	 den Erhaltungszustand von Arten und von deren Lebensräumen ge- 
	 mäß den Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG, den ökologischen  
	 Zustand von Binnenoberflächengewässern, Übergangsgewässern,  
	 Küstengewässern sowie des Grundwassers gemäß der Richtlinie  
	 2000/60/EG und den ökologischen Zustand von Meeresgewässern  
	 gemäß der Richtlinie 2008/56/EG zu verbessern. Die Kosten für diese  
	 Wiederherstellungsmaßnahmen sollten entsprechend dem Verursa- 
	 cherprinzip erstattet werden. 

(27)	 Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit insbesondere mit benach- 
	 barten Ländern und die Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten  
	 insbesondere innerhalb derselben biogeografischen Region in der  
	 Union sollten gefördert werden, um einen Beitrag zur wirksamen  
	 Anwendung dieser Verordnung zu leisten. 

(28)	 Ein System für den Umgang mit invasiven gebietsfremden Arten sollte  
	 sich auf ein zentralisiertes Informationssystem stützen, das die vorhan- 
	 denen Informationen über die gebietsfremden Arten in der Union zu- 
	 sammenträgt und den Zugang zu Informationen über das Auftreten  
	 von Arten, ihre Verbreitung, ihre Ökologie, den Invasionsverlauf und  
	 allen weiteren Informationen gestattet, die zur Unterstützung von  
	 Politik- und Managemententscheidungen benötigt werden, und das  
	 auch den Austausch bewährter Verfahren ermöglicht. 
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(29)	 In der Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des  
	 Rates 20 wurde ein Rahmen für die Anhörung der Öffentlichkeit zu  
	 umweltbezogenen Entscheidungen festgelegt. Eine effektive Betei- 
	 ligung der Öffentlichkeit an der Festlegung von Maßnahmen im Zu- 
	 sammenhang mit invasiven gebietsfremden Arten dürfte es einerseits  
	 der Öffentlichkeit ermöglichen, Meinungen und Bedenken zu äußern,  
	 die für diese Entscheidungen von Belang sein können, und es ande- 
	 rerseits auch den Entscheidungsträgern gestatten, diese Meinungen  
	 und Bedenken zu berücksichtigen. Dadurch wird der Entscheidungs- 
	 prozess nachvollziehbarer und transparenter, und in der Öffentlichkeit  
	 wächst das Bewusstsein für Umweltbelange sowie die Unterstützung  
	 für die getroffenen Entscheidungen. 

(30)	 Die Beteiligung der Wissenschaft ist wichtig, damit eine angemessene  
	 Wissensgrundlage zur Verfügung steht, um die von invasiven gebiets- 
	 fremden Arten verursachten Probleme lösen zu können. Ein themen- 
	 spezifisches wissenschaftliches Forum sollte eingerichtet werden, um  
	 Beratung zu wissenschaftlichen Aspekten, die mit der Anwendung  
	 dieser Verordnung verbunden sind, anzubieten, insbesondere im  
	 Hinblick auf die Erstellung und Aktualisierung der Unionsliste, die  
	 Risikobewertungen, die Dringlichkeitsmaßnahmen und die Maßnah- 
	 men zur sofortigen Beseitigung. 

(31)	 Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung  
	 dieser Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnis- 
	 se übertragen werden, um die Unionsliste aufzustellen und zu aktua- 
	 lisieren, das Format der Dokumente für den Nachweis einer Geneh- 
	 migung zu bestimmen, Dringlichkeitsmaßnahmen auf Unionsebene  
	 zu erlassen, die Anforderungen für die Anwendung bestimmter  
	 Bestimmungen in den betroffenen Mitgliedstaaten im Falle einer ver- 
	 stärkten regionalen Zusammenarbeit festzulegen, die Entscheidung  
	 der Mitgliedstaaten abzulehnen, keine Beseitigungsmaßnahmen zu  
	 ergreifen, und die technischen Formate für die Berichterstattung an  
	 die Kommission festzulegen. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit  

20	 Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über  
	 die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener  
	 Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des  
	 Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten (ABl. L 156  
	 vom 25.6.2003, S. 17).
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	 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und  
	 des Rates 21 ausgeübt werden.

(32)	 Zur Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Entwicklungen im  
	 Umweltbereich sollte der Kommission die Befugnis übertragen wer- 
	 den, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, um zu bestim- 
	 men, nach welchen Kriterien festgestellt werden kann, dass invasive  
	 gebietsfremde Arten zur Bildung lebensfähiger Populationen und zur  
	 weiteren Ausbreitung fähig sind, und um die gemeinsamen Elemen- 
	 te für die Ausarbeitung von Risikobewertungen festzulegen. Es ist von  
	 besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihre Vorberei- 
	 tungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf Ebene von Sach- 
	 verständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung  
	 delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die  
	 einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat  
	 gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt wer- 
	 den. 

(33)	 Damit die Einhaltung dieser Verordnung gewährleistet ist, ist es wich- 
	 tig, dass die Mitgliedstaaten bei Verstößen wirksame, verhältnismäßi- 
	 ge und abschreckende Sanktionen verhängen, die der Art und Schwe- 
	 re des Verstoßes, dem Grundsatz der Kostenerstattung und dem Verur- 
	 sacherprinzip Rechnung tragen. 

(34)	 Die Mitgliedstaaten können durch im Rahmen dieser Verordnung er- 
	 griffene Maßnahmen den Haltern oder Nutzern gebietsfremder Arten  
	 und auch den Eigentümern und Pächtern des betreffenden Grund 
	 stücks Verpflichtungen auferlegen. 

(35)	 Damit nichtgewerbliche Besitzer ihre Heimtiere, die zu den in der  
	 Unionsliste aufgeführten Arten angehören, bis zum Ende des natürli- 
	 chen Lebens des Tieres weiter halten dürfen, müssen Übergangsmaß- 
	 nahmen vorgesehen werden unter der Voraussetzung, dass alle erfor- 
	 derlichen Maßnahmen getroffen werden, um die Fortpflanzung oder  
	 das Entkommen des Tieres zu verhindern. 

21	 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar  
	 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitglied- 
	 staaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollie- 
	 ren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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(36)	 Damit gewerbliche Marktteilnehmer, die möglicherweise Vertrauens- 
	 schutz genießen (z. B. solche, denen im Einklang mit der Verordnung  
	 (EG) Nr. 708/2007 eine Genehmigung erteilt wurde), ihren Bestand  
	 an invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung nach  
	 Inkrafttreten dieser Verordnung erschöpfen können, sollten ihnen  
	 zwei Jahre für die Tötung, die humane Keulung, den Verkauf oder  
	 gegebenenfalls die Übergabe der Exemplare an Forschungs- oder  
	 Ex-situ-Erhaltungseinrichtungen eingeräumt werden. 

(37)	 Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Prävention, Minimierung  
	 und Abschwächung der nachteiligen Auswirkungen der Einbringung  
	 und Verbreitung invasiver gebietsfremder Arten auf die Biodiversität  
	 in der Union von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht  
	 werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer  
	 Wirkung auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die  
	 Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäi- 
	 sche Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entspre- 
	 chend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnis- 
	 mäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirkli- 
	 chung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(38)	 Die Mitgliedstaaten sollten Bestimmungen über invasive gebietsfrem- 
	 de Arten von unionsweiter Bedeutung beibehalten oder erlassen kön- 
	 nen, die strenger sind als die in dieser Verordnung festgelegten Be- 
	 stimmungen, und sie sollten Bestimmungen, wie etwa die in dieser  
	 Verordnung festgelegten Bestimmungen über invasive gebietsfremde  
	 Arten von unionsweiter Bedeutung, auf invasive gebietsfremde Arten  
	 von Bedeutung für Mitgliedstaaten anwenden können. Alle diese  
	 Maßnahmen sollten mit dem AEUV vereinbar sein und der Kommis- 
	 sion in Einklang mit dem Unionsrecht notifiziert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 
Gegenstand 

Diese Verordnung enthält Bestimmungen für die Prävention, Minimierung 
und Abschwächung der nachteiligen Auswirkungen sowohl der vorsätzli-
chen wie der nicht vorsätzlichen Einbringung und Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten auf die Biodiversität in der Union. 

Artikel 2 
Geltungsbereich 

(1)	 Diese Verordnung gilt für alle invasiven gebietsfremden Arten. 

(2)	 Diese Verordnung gilt nicht für 

	 a)	 Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet sich ohne menschli- 
		  ches Einwirken aufgrund von sich ändernden ökologischen Bedin- 
		  gungen und des Klimawandels ändert; 
	 b)	 genetisch veränderte Organismen im Sinne von Artikel 2 Nummer 2  
		  der Richtlinie 2001/18/EG
	 c)	 Krankheitserreger, die Tierseuchen auslösen; im Sinne dieser Ver- 
		  ordnung bezeichnet der Ausdruck „Tierseuche“ das Auftreten von  
		  Infektionen und von Parasitenbefall bei Tieren, die von einem oder  
		  mehreren Erregern verursacht werden, welche auf Tiere oder Men- 
		  schen übertragbar sind; 
	 d)	 Schadorganismen, die in Anhang I oder Anhang II der Richtlinie  
		  2000/29/EG aufgeführt sind, und Schadorganismen, für die Maß- 
		  nahmen gemäß Artikel 16 Absatz 3 jener Richtlinie ergriffen worden  
		  sind; 
	 e)	 in Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 708/2007 aufgeführte Arten,  
		  wenn diese in der Aquakultur verwendet werden; 
	 f )	 Mikroorganismen, die zur Verwendung in Pflanzenschutzmitteln er- 
		  zeugt oder eingeführt werden, welche bereits zugelassen sind oder  
		  derzeit im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bewertet  
		  werden, oder 
	 g)	 Mikroorganismen, die zur Verwendung in Biozidprodukten erzeugt  
		  oder eingeführt werden, welche bereits zugelassen sind oder der- 
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	 zeit im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 bewertet werden. 

Artikel 3 
Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1.	 „gebietsfremde Art“ lebende Exemplare von Arten, Unterarten oder  
	 niedrigeren Taxa von Tieren, Pflanzen, Pilzen oder Mikroorganismen,  
	 die aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus eingebracht wur- 
	 den, einschließlich Teilen, Gameten, Samen, Eiern oder Propagations- 
	 formen dieser Arten sowie Hybriden, Sorten oder Rassen, die überle- 
	 ben und sich anschließend fortpflanzen könnten; 
2.	 „invasive gebietsfremde Art“ eine gebietsfremde Art, deren Einbrin- 
	 gung oder Ausbreitung die Biodiversität und die damit verbundenen  
	 Ökosystemdienstleistungen gefährdet oder nachteilig beeinflusst; 
3.	 „invasive gebietsfremde Art von unionsweiter Bedeutung“ eine inva- 
	 sive gebietsfremde Art, deren nachteilige Auswirkungen für so erheb- 
	 lich eingeschätzt wurden, dass sie ein konzertiertes Vorgehen auf  
	 Unionsebene gemäß Artikel 4 Absatz 3 erfordern; 
4.	 „invasive gebietsfremde Art von Bedeutung für Mitgliedstaaten“ eine  
	 andere invasive gebietsfremde Art als eine invasive gebietsfremde Art  
	 von unionsweiter Bedeutung, bei der ein Mitgliedstaat aufgrund wis- 
	 senschaftlicher Erkenntnisse der Ansicht ist, dass die nachteiligen Aus- 
	 wirkungen ihrer Freisetzung und Ausbreitung — auch wenn sie nicht  
	 vollständig erwiesen sind — für sein Hoheitsgebiet oder Teile davon  
	 von Bedeutung sind, sodass auf Ebene dieses Mitgliedstaats Maßnah- 
	 men ergriffen werden müssen. 
5.	 „Biodiversität“ die Vielfalt unter lebenden Organismen jeglicher Her- 
	 kunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische  
	 Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören;  
	 dies umfasst auch die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen verschie- 
	 denen Arten und die Vielfalt der Ökosysteme; 
6.	 „Ökosystemdienstleistungen“ die direkten und indirekten Beiträge von  
	 Ökosystemen zum Wohle des Menschen; 
7.	 „Einbringung“ die als Folge menschlichen Einwirkens erfolgende Ver- 
	 bringung einer Art aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus; 
8.	 „Forschung“ unter regulierten Bedingungen durchgeführte deskrip- 
	 tive oder experimentelle Arbeiten zur Erlangung neuer wissenschaft- 
	 licher Erkenntnisse oder zur Entwicklung neuer Produkte, einschließ- 
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	 lich der ersten Phasen der Identifizierung, Charakterisierung und Isolie- 
	 rung genetischer Merkmale — ausgenommen solcher Merkmale, die  
	 eine Art invasiv machen — invasiver gebietsfremder Arten, soweit  
	 erforderlich, um diese Merkmale in nichtinvasive Arten einzüchten zu  
	 können; 
9.	 „Haltung unter Verschluss“ die Haltung eines Organismus in geschlos- 
	 senen Systemen, aus denen ein Entkommen oder eine Ausbreitung  
	 nicht möglich ist; 
10	 .„Ex-situ-Erhaltung“ die Erhaltung von Bestandteilen der biologischen  
	 Vielfalt außerhalb ihrer natürlichen Lebensräume; 
11.	 „Pfade“ die Wege und Mechanismen der Einbringung und Ausbreitung  
	 invasiver gebietsfremder Arten; 
12.	 „Früherkennung“ die Bestätigung des Vorhandenseins eines oder meh- 
	 rerer Exemplare einer invasiven gebietsfremden Art in der Umwelt,  
	 bevor diese weit verbreitet ist; 
13.	 „Beseitigung“ die vollständige und dauerhafte Beseitigung einer Popu- 
	 lation einer invasiven gebietsfremden Art durch tödliche oder nicht  
	 tödliche Mittel;
14.	 „Populationskontrolle“ alle tödlichen oder nicht tödlichen Maßnah- 
	 men, die an einer Population einer invasiven gebietsfremden Art  
	 durchgeführt werden, wobei gleichzeitig die Auswirkungen auf Nicht- 
	 ziel-Arten und ihre Lebensräume minimiert werden, um die Zahl der  
	 Exemplare möglichst niedrig zu halten, sodass — obwohl die Art nicht  
	 beseitigt werden kann — ihre Invasionskapazität und ihre nachteiligen  
	 Auswirkungen auf die Biodiversität, die damit verbundenen Ökosys- 
	 temdienstleistungen, auf die menschliche Gesundheit oder auf die  
	 Wirtschaft minimiert werden; 
15.	 „Eindämmung“ alle Maßnahmen zur Errichtung von Barrieren, die das  
	 Risiko, dass sich eine Population einer invasiven gebietsfremden Art  
	 verstreut und über das befallene Gebiet hinaus ausbreitet, minimiert; 
16.	 „weit verbreitet“ eine invasive gebietsfremde Art, deren Population  
	 über die Etablierungsphase, in der die Population selbsttragend ist,  
	 bereits hinausgegangen ist, und die sich ausgebreitet und einen gro- 
	 ßen Teil des potenziellen Verbreitungsgebiets kolonisiert hat, in dem  
	 sie überleben und sich fortpflanzen kann; 
17.	 „Management“ tödliche oder nicht tödliche Maßnahmen, die auf die  
	 Beseitigung, Populationskontrolle oder Eindämmung einer Population  
	 einer invasiven gebietsfremden Art abzielen und gleichzeitig die Aus- 
	 wirkungen auf Nichtziel- Arten und ihre Lebensräume minimieren. 
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Artikel 4 
Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung 

(1)	 Die Kommission erstellt im Wege von Durchführungsrechtsakten an- 
	 hand der in Absatz 3 festgelegten Kriterien eine Liste invasiver gebiets- 
	 fremder Arten von unionsweiter Bedeutung (im Folgenden „Unionslis- 
	 te“). Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 27  
	 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Die Entwürfe der Durch- 
	 führungsrechtsakte werden dem in Artikel 27 Absatz 1 genannten Aus- 
	 schuss bis zum 2. Januar 2016 vorgelegt. 

(2)	 Die Kommission führt mindestens alle sechs Jahre eine umfassende  
	 Überprüfung der Unionsliste durch und aktualisiert sie gegebenenfalls  
	 in der Zwischenzeit nach dem Verfahren gemäß Absatz 1 durch 

	 a)	 Hinzufügung neuer invasiver gebietsfremder Arten; 
	 b)	 Streichung bereits aufgeführter Arten, wenn diese eines oder meh- 
		  rere der in Absatz 3 festgelegten Kriterien nicht mehr erfüllen. 

(3)	 In die Unionsliste werden nur invasive gebietsfremde Arten aufgenom- 
	 men, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen: 

	 a)	 Sie sind nach vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen für  
		  das Gebiet der Union (ohne die Regionen in äußerster Randlage)  
		  gebietsfremd; 
	 b)	 sie sind nach vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen in der  
		  Lage, unter den vorherrschenden Bedingungen und unter absehbar- 
		  en Bedingungen des Klimawandels in einer biogeografischen Regi- 
		  on, die sich über mehr als zwei Mitgliedstaaten erstreckt, oder in  
		  einer Meeresunterregion (ohne die Regionen in äußerster Randla- 
		  ge) eine lebensfähige Population zu etablieren und sich in der  
		  Umwelt auszubreiten; 
	 c)	 sie haben nach vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen  
		  wahrscheinlich erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Bio- 
		  diversität oder die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen  
		  und können zudem nachteilige Auswirkungen auf die menschliche  
		  Gesundheit oder die Wirtschaft haben; 
	 d)	 durch eine gemäß Artikel 5 Absatz 1 durchgeführte Risikobewer- 
		  tung wurde nachgewiesen, dass zur Verhütung ihrer Einbringung,  
		  Etablierung oder Ausbreitung konzertierte Maßnahmen auf Unions- 
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		  ebene erforderlich sind; 
	 e)	 es ist wahrscheinlich, dass durch die Aufnahme in die Unionsliste  
		  die nachteiligen Auswirkungen tatsächlich verhindert, minimiert  
		  oder abgeschwächt werden. 

(4)	 Die Mitgliedstaaten können bei der Kommission Anträge auf die Auf- 
	 nahme invasiver gebietsfremder Arten in die Unionsliste stellen. Diese  
	 Anträge müssen alle nachfolgenden Angaben enthalten: 

	 a)	 den Namen der Art; 
	 b)	 eine gemäß Artikel 5 Absatz 1 durchgeführte Risikobewertung; 
	 c)	 den Nachweis, dass die Kriterien des Absatzes 3 des vorliegenden  
		  Artikels erfüllt sind.

(5)	 In der Unionsliste wird einschlägigenfalls auf die Waren, zu denen die  
	 invasiven gebietsfremden Arten im Allgemeinen eine Verbindung auf- 
	 weisen, und ihre Codes der Kombinierten Nomenklatur gemäß der Ver- 
	 ordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates 22 verwiesen, und es werden da- 
	 bei die Warenkategorien angegeben, die amtlichen Kontrollen gemäß  
	 Artikel 15 der vorliegenden Verordnung zu unterziehen sind. 

(6)	 Bei der Erstellung oder Aktualisierung der Unionsliste wendet die  
	 Kommission die Kriterien des Absatzes 3 an und berücksichtigt dabei  
	 gebührend die Durchführungskosten für die Mitgliedstaaten, die Kos- 
	 ten bei Nichttätigwerden, die Kosteneffizienz und soziale und wirt- 
	 schaftliche Aspekte. Die Unionsliste enthält vorrangig diejenigen inva- 
	 siven gebietsfremden Arten, die 

	 a)	 bislang noch nicht in der Union vorkommen oder sich in einer frü- 
		  hen Phase der Invasion befinden und höchstwahrscheinlich erhebli- 
		  che nachteilige Auswirkungen haben; 
	 b)	 bereits in der Union etabliert sind und die stärksten nachteiligen  
		  Auswirkungen haben. 

(7)	 Bei der Vorlage der Unionsliste begründet die Kommission auch, war 
	 um die Ziele dieser Verordnung durch Maßnahmen auf Unionsebene  
	 besser erreicht werden. 

22	 Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statis- 
	 tische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1).
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Artikel 5 
Risikobewertung 

(1)	 Für die Zwecke des Artikels 4 wird eine Risikobewertung in Bezug auf  
	 das gesamte derzeitige und potenzielle Verbreitungsgebiet invasiver  
	 gebietsfremder Arten unter Berücksichtigung folgender Elemente  
	 durchgeführt: 

	 a)	 eine Beschreibung der Art mit taxonomischer Identität, Geschichte  
		  und natürlichem und potenziellem Verbreitungsgebiet; 
	 b)	 eine Beschreibung der Muster der Fortpflanzung und der Dynamik  
		  der Ausbreitung der Art, einschließlich einer Prüfung, ob die zur  
		  ihrer Fortpflanzung und Ausbreitung erforderlichen Umweltbedin- 
		  gungen gegeben sind; 
	 c)	 eine Beschreibung der potenziellen Pfade für die Einbringung und  
		  die Ausbreitung der Art — gleich, ob diese vorsätzlich oder nicht  
		  vorsätzlich erfolgen —, gegebenenfalls einschließlich der Waren,  
		  mit denen die Art allgemein eine Verbindung aufweist; 
	 d)	 eine eingehende Prüfung des Risikos der Einbringung, der Etablie- 
		  rung und der Ausbreitung in den betreffenden biogeografischen  
		  Regionen unter den vorherrschenden Bedingungen und den ab- 
		  sehbaren Bedingungen des Klimawandels; 
	 e)	 eine Beschreibung der derzeitigen Verteilung der Art mit Angabe,  
		  ob die Art in der Union oder in benachbarten Ländern bereits vor- 
		  kommt, und eine Vorausschätzung ihrer wahrscheinlichen künfti- 
		  gen Verteilung; 
	 f )	 eine Beschreibung der nachteiligen Auswirkungen auf die Biodiver- 
		  sität und die damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen, ein- 
		  schließlich der Auswirkungen auf heimische Arten, geschützte Ge- 
		  biete und gefährdete Lebensräume sowie die menschliche Gesund- 
		  heit, die Sicherheit und die Wirtschaft, einschließlich einer auf den  
		  verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhenden Prü- 
		  fung der möglichen künftigen Auswirkungen; 
	 g)	 einer Vorausschätzung der potenziellen Schadenskosten; 
	 h)	 eine Beschreibung der bekannten Verwendungen der Art und der  
		  daraus erwachsenden sozialen und wirtschaftlichen Vorteile. 

(2)	 Wenn die Kommission Arten zur Aufnahme in die Liste der invasiven  
	 gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung vorschlägt, führt  
	 sie die in Absatz 1 genannte Risikobewertung durch. 

IAS-Verordnung 



414

	 Wenn ein Mitgliedstaat einen Antrag auf die Aufnahme einer Art in die  
	 Unionsliste stellt, ist er verantwortlich dafür, eine Risikobewertung ge- 
	 mäß Absatz 1 durchzuführen. Die Kommission kann die Mitgliedstaa- 
	 ten erforderlichenfalls bei der Entwicklung solcher Risikobewertungen  
	 unterstützen, soweit es deren europäische Dimension betrifft. 

(3)	 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 29 de- 
	 legierte Rechtsakte zu erlassen, um die Art der für die Zwecke des Ar- 
	 tikels 4 Absatz 3 Buchstabe b annehmbaren Erkenntnisse weiter zu  
	 spezifizieren und eine detaillierte Beschreibung der Anwendung des  
	 Absatzes 1 Buchstaben a bis h bereitzustellen. Die detaillierte Beschrei- 
	 bung umfasst die für die Risikobewertung anzuwendende Methode,  
	 wobei einschlägige nationale und internationale Normen und die Not- 
	 wendigkeit zu berücksichtigen sind, prioritär gegen invasive gebiets- 
	 fremde Arten vorzugehen, die erhebliche nachteilige Auswirkungen  
	 auf die Biodiversität oder die damit verbundenen Ökosystemdienstleis- 
	 tungen sowie die menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft haben  
	 oder haben können; solche nachteiligen Auswirkungen sind als ein ver- 
	 schärfender Faktor anzusehen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass  
	 die Kommission ihrer üblichen Praxis folgt und vor dem Erlass dieser  
	 delegierten Rechtsakte Konsultationen mit Sachverständigen, auch mit  
	 Sachverständigen der Mitgliedstaaten, durchführt.

Artikel 6 
Bestimmungen für die Regionen in äußerster Randlage 

(1)	 Invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung sind in den  
	 Regionen in äußerster Randlage von den Bestimmungen des Artikels 7  
	 oder der Artikel 13 bis 20 ausgenommen. 

(2)	 Jeder Mitgliedstaat mit Regionen in äußerster Randlage erstellt in  
	 Absprache mit diesen Regionen bis zum 2. Januar 2017 für jede dieser  
	 Regionen eine Liste invasiver gebietsfremder Arten, die für die einzel- 
	 nen diese Regionen von Bedeutung sind. 

(3)	 Bezüglich der in den Listen gemäß Absatz 2 aufgeführten invasiven  
	 gebietsfremden Arten können die Mitgliedstaaten, falls erforderlich, in  
	 den betreffenden Regionen in äußerster Randlage Maßnahmen gemäß  
	 den Artikeln 7 bis 9, 13 bis 17, 19 und 20 ergreifen. Diese Maßnahmen  
	 müssen mit dem AEUV vereinbar sein und der Kommission entspre- 
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	 chend dem Unionsrecht notifiziert werden. 

(4)	 Die Mitgliedstaaten notifizieren die Listen gemäß Absatz 2 und etwaige  
	 Aktualisierungen dieser Listen unverzüglich der Kommission und  
	 unterrichten die anderen Mitgliedstaaten. 

KAPITEL II 
PRÄVENTION 

Artikel 7 
Beschränkungen 

(1)	 Invasive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung dürfen  
	 nicht vorsätzlich 

	 a)	 in das Gebiet der Union verbracht werden, auch nicht zur Durchfuhr  
		  unter zollamtlicher Überwachung; 
	 b)	 gehalten werden, auch nicht in Haltung unter Verschluss; 
	 c)	 gezüchtet werden, auch nicht in Haltung unter Verschluss; 
	 d)	 in die, aus der und innerhalb der Union befördert werden, es sei  
		  denn, sie werden im Zusammenhang mit der Beseitigung zu ent- 
		  sprechenden Einrichtungen befördert; 
	 e)	 in Verkehr gebracht werden; 
	 f )	 verwendet oder getauscht werden; 
	 g)	 zur Fortpflanzung, Aufzucht oder Veredelung gebracht werden,  
		  auch nicht in Haltung unter Verschluss, oder 
	 h)	 in die Umwelt freigesetzt werden. 

(2)	 Die Mitgliedstaaten unternehmen alle notwendigen Schritte, um die  
	 nicht vorsätzliche oder grob fahrlässige Einbringung oder Ausbreitung  
	 invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung zu verhin- 
	 dern. 

Artikel 8 
Genehmigungen 

(1)	 Abweichend von den Beschränkungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buch- 
	 staben a, b, c, d, f und g und vorbehaltlich des Absatzes 2 des vorlie- 
	 genden Artikels errichten die Mitgliedstaaten ein Genehmigungs 
	 system, das Einrichtungen die Durchführung von Forschung und  
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	 Ex-situ-Erhaltung an invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter  
	 Bedeutung gestattet. In Fällen, in denen die Verwendung von Produk- 
	 ten, die aus invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Be- 
	 deutung hervorgegangen sind, unvermeidbar ist, um Fortschritte für  
	 die menschliche Gesundheit zu erzielen, können die Mitgliedstaaten  
	 auch die wissenschaftliche Herstellung und die anschließende medizi- 
	 nische Verwendung in ihr Genehmigungssystem einbeziehen. 

(2)	 Die Mitgliedstaaten ermächtigen ihre zuständigen Behörden zur Ertei- 
	 lung von Genehmigungen gemäß Absatz 1 für Tätigkeiten, die bei Hal- 
	 tung unter Verschluss durchgeführt werden, bei der alle nachstehen- 
	 den Bedingungen erfüllt sind: 

	 a)	 Die Haltung der invasiven gebietsfremden Art von unionsweiter  
		  Bedeutung und der Umgang mit ihr erfolgt unter Verschluss gemäß  
		  Absatz 3; 
	 b)	 die Tätigkeit ist von angemessen qualifiziertem Personal durchzu- 
		  führen, wie von den zuständigen Behörden festgelegt; 
	 c)	 die Beförderung zur oder aus der Haltung unter Verschluss erfolgt  
		  unter Bedingungen, die ein Entkommen der invasiven gebietsfrem- 
		  den Art ausschließen, wie in der Genehmigung festgelegt;
	 d)	 handelt es sich bei der invasiven gebietsfremden Art von unions- 
		  weiter Bedeutung um Tiere, so sind diese gegebenenfalls gekenn- 
		  zeichnet oder anderweitig effektiv identifiziert, wobei Methoden  
		  anzuwenden sind, die keine vermeidbaren Schmerzen, Qualen oder  
		  Leiden verursachen; 
	 e)	 dem Risiko des Entkommens, der Ausbreitung oder der Entnahme  
		  wird wirksam begegnet, und zwar unter Berücksichtigung der Iden- 
		  tität, der Biologie und der Verbreitungswege der Art, der vorgesehe- 
		  nen Tätigkeit und der vorgesehenen Haltung unter Verschluss, der  
		  Wechselwirkung mit der Umwelt sowie anderer relevanter Faktoren; 
	 f )	 für den Fall des Entkommens oder der Ausbreitung werden ein  
		  kontinuierliches Überwachungssystem und ein Krisenplan, ein- 
		  schließlich Beseitigungsplan, vom Antragsteller erstellt. Der Krisen- 
		  plan wird von der zuständigen Behörde genehmigt. Im Falle eines  
		  Entkommens oder einer Ausbreitung ist der Krisenplan unverzüg- 
		  lich umzusetzen und kann die Genehmigung vorübergehend oder  
		  auf Dauer entzogen werden. 

	 Die Genehmigung gemäß Absatz 1 ist auf eine Anzahl von invasiven  
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	 gebietsfremden Arten und Exemplaren begrenzt, die die Kapazität der  
	 Haltung unter Verschluss nicht übersteigt. Die Genehmigung enthält  
	 die Beschränkungen, die für die Minderung des Risikos des Entkom- 
	 mens oder der Ausbreitung der betreffenden Art erforderlich sind. Sie  
	 liegt der invasiven gebietsfremden Art, auf die sie sich bezieht, stets  
	 bei, wenn diese Arten innerhalb der Union gehalten, in diese verbracht  
	 oder innerhalb dieser befördert wird. 

(3)	 Exemplare gelten als unter Verschluss gehalten, wenn die folgenden  
	 Bedingungen erfüllt sind: 

	 a)	 Die Exemplare sind physisch isoliert und können aus der Haltung, in  
		  der sie sich befinden, nicht entkommen, sich ausbreiten oder von  
		  Unbefugten entnommen werden; 
	 b)	 durch Reinigungs-, Abfallbehandlungs- und Wartungsprotokolle ist  
		  gewährleistet, dass keine Exemplare oder reproduktionsfähigen  
		  Teile entkommen, sich ausbreiten oder von Unbefugten entnom- 
		  men werden können; 
	 c)	 die Entnahme der Exemplare aus der Haltung, ihre Entsorgung, ihre  
		  Vernichtung oder ihre humane Keulung erfolgt in einer Weise, die  
		  eine Vermehrung oder Fortpflanzung außerhalb der Haltung aus- 
		  schließt. 

(4)	 Bei der Beantragung einer Genehmigung liefert der Antragsteller alle  
	 erforderlichen Nachweise, damit die zuständige Behörde prüfen kann,  
	 ob die Bedingungen gemäß den Absätzen 2 und 3 erfüllt sind. 

(5)	 Die Mitgliedstaaten ermächtigen ihre zuständigen Behörden dazu, die  
	 Genehmigung jederzeit vorübergehend oder auf Dauer zu entziehen,  
	 wenn unvorhergesehene Ereignisse mit einer nachteiligen Auswirkung  
	 auf Biodiversität oder die damit verbundenen Ökosystemdienstleis- 
	 tungen eintreten. Jeder Entzug einer Genehmigung ist wissenschaft- 
	 lich zu begründen; reichen die wissenschaftlichen Angaben nicht aus,  
	 so erfolgt der Entzug in Anwendung des Vorsorgeprinzips und unter  
	 gebührender Berücksichtigung der nationalen Verwaltungsvorschrif- 
	 ten. 

(6)	 Die Kommission legt im Wege eines Durchführungsrechtsakts das For- 
	 mat des Dokuments fest, das als Nachweis für die von den zuständigen  
	 Behörden eines Mitgliedstaats erteilte Genehmigung dient. Diese  
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	 Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 27 Absatz 2  
	 genannten Prüfverfahren erlassen. Die Mitgliedstaaten verwenden  
	 dieses Format für das Dokument, das der Genehmigung beigefügt ist. 

(7)	 Bei allen gemäß Absatz 1 erteilten Genehmigungen machen die Mit- 
	 gliedstaaten im Internet unverzüglich mindestens folgende Angaben  
	 öffentlich bekannt: 

	 a)	 die wissenschaftlichen und gebräuchlichen Bezeichnungen der  
		  invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung, für  
		  die eine Genehmigung erteilt wurde; 
	 b)	 die Anzahl oder das Volumen der betreffenden Exemplare; 
	 c)	 der Zweck, zu dem die Genehmigung erteilt wurde, und 
	 d)	 die Codes der Kombinierten Nomenklatur nach der Verordnung  
		  (EWG) Nr. 2658/87. 

(8)	 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre zuständigen Behörden  
	 Kontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass die Einrichtungen die  
	 in diesen erteilten Genehmigungen festgelegten Bedingungen erfül- 
	 len. 

Artikel 9 
Zulassungen 

(1)	 In Ausnahmefällen können Mitgliedstaaten aus Gründen des zwingen- 
	 den öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirt- 
	 schaftlicher Art, Einrichtungen die Genehmigung erteilen, andere Tä- 
	 tigkeiten als die in Artikel 8 Absatz 1 genannten Tätigkeiten auszufüh- 
	 ren, und zwar vorbehaltlich einer Zulassung durch die Kommission  
	 nach dem Verfahren gemäß dem vorliegenden Artikel und unter den in  
	 Artikel 8 Absätze 2 und 3 festgelegten Bedingungen. 

(2)	 Die Kommission errichtet und betreibt ein elektronisches Zulassungs- 
	 system und entscheidet über einen Zulassungsantrag innerhalb von 60  
	 Tagen nach dessen Eingang. 

(3)	 Die Zulassungsanträge sind von den Mitgliedstaaten über das System  
	 gemäß Absatz 2 einzureichen.
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(4)	 Der Zulassungsantrag muss Folgendes enthalten: 

	 a)	 Einzelheiten der Einrichtung oder der Gruppe von Einrichtungen,  
		  einschließlich des Namens und der Anschrift; 
	 b)	 die wissenschaftlichen und gebräuchlichen Bezeichnungen der in- 
		  vasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung, für die  
		  eine Zulassung beantragt wird; 
	 c)	 die Codes der Kombinierten Nomenklatur nach der Verordnung  
		  (EWG) Nr. 2658/87; 
	 d)	 die Anzahl oder das Volumen der betreffenden Exemplare; 
	 e)	 die Gründe für die beantragte Zulassung; 
	 f )	 eine detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit de- 
		  nen sichergestellt werden soll, dass ein Entkommen oder eine Aus- 
		  breitung aus Einrichtungen, die für die Haltung der invasiven ge- 
		  bietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung unter Verschluss  
		  und den Umgang mit ihnen vorgesehen sind, nicht möglich ist,  
		  sowie der Maßnahmen, mit denen sichergestellt werden soll, dass  
		  jede Verbringung von Arten, die notwendig werden könnte, unter  
		  Bedingungen erfolgt, die ein Entkommen ausschließen; 
	 g)	 eine Bewertung des Risikos des Entkommens der invasiven gebiets- 
		  fremden Arten von unionsweiter Bedeutung, für die eine Zulassung  
		  beantragt wird, zusammen mit einer Beschreibung der zu ergreifen- 
		  den Risikominderungsmaßnahmen; 
	 h)	 eine Beschreibung des geplanten Überwachungssystems und des  
		  Krisenplans, der für den Fall des Entkommens oder der Ausbreitung  
		  erstellt wurde, einschließlich eines Beseitigungsplans, falls erforder- 
		  lich; 
	 i)	 eine Beschreibung des einschlägigen nationalen Rechts, das für 
		  diese Einrichtungen gilt. 

(5)	 Von der Kommission erteilte Zulassungen werden der zuständigen  
	 Behörde des betreffenden Mitgliedstaats notifiziert. Eine Zulassung  
	 bezieht sich ungeachtet des in Einklang mit Absatz 4 Buchstabe a ge- 
	 wählten Antragsverfahrens auf eine einzelne Einrichtung und enthält  
	 die in Absatz 4 genannten Angaben und die Dauer der Zulassung. Eine  
	 Zulassung enthält auch Bestimmungen über die Lieferung von Bestän- 
	 den zur Aufstockung oder Ersetzung der Exemplare für die Tätigkeit, für  
	 die die betreffende Zulassung beantragt wird, an die Einrichtung. 
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(6)	 Nach einer Zulassung durch die Kommission kann die zuständige  
	 Behörde die in Absatz 1 genannte Genehmigung gemäß Artikel 8  
	 Absätze 4 bis 8 erteilen. Die Genehmigung enthält alle Bestimmungen,  
	 die in der von der Kommission erteilten Zulassung spezifiziert wurden. 

(7)	 Die Kommission lehnt einen Antrag auf Zulassung ab, wenn einschlägi- 
	 ge Verpflichtungen aus dieser Verordnung nicht eingehalten werden. 

(8)	 Die Kommission informiert so rasch wie möglich den betreffenden Mit- 
	 gliedstaat über jede Ablehnung eines Antrags auf der Grundlage von  
	 Absatz 7, und nennt die Gründe für die Ablehnung. 

Artikel 10 
Dringlichkeitsmaßnahmen 

(1)	 Liegen einem Mitgliedstaat Informationen darüber vor, dass eine inva- 
	 sive gebietsfremde Art, die nicht in der Unionsliste aufgeführt ist, bei  
	 der die zuständigen Behörden aber aufgrund vorläufiger wissenschaft- 
	 licher Erkenntnisse zu dem Schluss gekommen sind, dass sie die Krite- 
	 rien gemäß Artikel 4 Absatz 3 vermutlich erfüllt, in seinem Hoheitsge 
	 biet vorkommt oder dass das unmittelbare Risiko besteht, dass sie in  
	 sein Hoheitsgebiet eingebracht wird, so kann er unverzüglich Dring- 
	 lichkeitsmaßnahmen in Form jedweder der in Artikel 7 Absatz 1 aufge- 
	 führten Beschränkungen treffen. 

(2)	 Ein Mitgliedstaat, der in seinem nationalen Hoheitsgebiet Dringlich- 
	 keitsmaßnahmen einführt, die die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1  
	 Buchstaben a, d oder e einschließen, notifiziert der Kommission und  
	 allen anderen Mitgliedstaaten unverzüglich die getroffenen Maßnah- 
	 men und die diese Maßnahmen rechtfertigenden Informationen. 

(3)	 Der betreffende Mitgliedstaat nimmt je nach den verfügbaren techni- 
	 schen und wissenschaftlichen Informationen unverzüglich, in jedem  
	 Fall aber innerhalb von 24 Monaten ab dem Erlass des Beschlusses über  
	 die Einführung von Dringlichkeitsmaßnahmen, eine Risikobewertung  
	 gemäß Artikel 5 für die invasive gebietsfremde Art vor, die Gegenstand  
	 der Dringlichkeitsmaßnahmen ist, mit dem Ziel, diese Art in die Unions 
	 liste aufzunehmen. 

(4)	 Erhält die Kommission eine Notifizierung gemäß Absatz 2 oder liegen  
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	 ihr andere Informationen darüber vor, dass eine invasive gebietsfrem- 
	 de Art, die nicht in der Unionsliste aufgeführt ist, aber die Kriterien  
	 gemäß Artikel 4 Absatz 3 vermutlich erfüllt, in der Union vorkommt  
	 oder unmittelbar in die Union eingebracht zu werden droht, so stellt sie  
	 im Wege eines Durchführungsrechtsakts anhand vorläufiger wissen- 
	 schaftlicher Erkenntnisse fest, ob die Art diese Kriterien vermutlich  
	 erfüllt, und erlässt Dringlichkeitsmaßnahmen für die Union in Form  
	 einer der in Artikel 7 Absatz 1 aufgeführten Beschränkungen, und zwar  
	 für eine begrenzte Zeit im Hinblick auf die von der Art ausgehenden  
	 Risiken, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass die Kriterien gemäß  
	 Artikel 4 Absatz 3 vermutlich erfüllt sind. Diese Durchführungsrechts- 
	 akte werden nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Prüfverfahren  
	 erlassen.

(5)	 Erlässt die Kommission einen Durchführungsrechtsakt gemäß Absatz 4,  
	 so heben die Mitgliedstaaten alle von ihnen ergriffenen Dringlichkeits- 
	 maßnahmen auf oder ändern sie gegebenenfalls. 

(6)	 Wenn die Kommission die invasive gebietsfremde Art in die Unions- 
	 liste aufnimmt, heben die Mitgliedstaaten gleichfalls ihre Dringlich- 
	 keitsmaßnahmen auf oder ändern sie. 

(7)	 Nimmt die Kommission nach der gemäß Absatz 3 durchgeführten Risi- 
	 kobewertung die invasive gebietsfremde Art nicht in die Unionsliste  
	 auf, so heben die Mitgliedstaaten die gemäß Absatz 1 getroffenen  
	 Dringlichkeitsmaßnahmen auf und können gemäß Artikel 12 Absatz 1  
	 diese Art in eine nationale Liste invasiver gebietsfremder Arten von Be- 
	 deutung für Mitgliedstaaten aufnehmen und eine verstärkte regionale  
	 Zusammenarbeit gemäß Artikel 11 in Betracht ziehen. 

Artikel 11 
Invasive gebietsfremde Arten von regionaler Bedeutung und in der 

Union heimische Arten 

(1)	 Die Mitgliedstaaten können aus ihrer jeweiligen gemäß Artikel 12 er- 
	 stellten nationalen Liste der invasiven gebietsfremden Arten von Be- 
	 deutung für Mitgliedstaaten in der Union heimische oder nichtheimi- 
	 sche Arten bestimmen, für die eine verstärkte regionale Zusammenar- 
	 beit erforderlich ist. 
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(2)	 Die Kommission wird auf Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten  
	 tätig, um deren Zusammenarbeit und Koordinierung gemäß Artikel 22  
	 Absatz 1 zu erleichtern. Falls es Auswirkungen bestimmter invasiver  
	 gebietsfremder Arten auf die Biodiversität und die damit verbundenen  
	 Ökosystemdienstleistungen sowie die menschliche Gesundheit und  
	 die Wirtschaft gibt und sofern dies anhand einer umfassenden Analy- 
	 se der Begründung für die verstärkte regionale Zusammenarbeit, die  
	 von den beantragenden Mitgliedstaaten durchgeführt wird, genau be- 
	 legt wird, kann die Kommission im Wege von Durchführungsrechts- 
	 akten verlangen, dass die betreffenden Mitgliedstaaten in ihrem je- 
	 weiligen Hoheitsgebiet oder Teilen davon die Artikel 13, 14 und 16,  
	 Artikel 17 — ungeachtet des Artikels 18 — sowie die Artikel 19 und 20  
	 entsprechend anwenden, soweit dies angebracht ist. Diese Durchfüh- 
	 rungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten  
	 Prüfverfahren erlassen. 

(3)	 Invasive gebietsfremde Arten von regionaler Bedeutung, die in einem  
	 Mitgliedstaat heimisch sind, sind im Hoheitsgebiet dieses Mitglied- 
	 staats von den Bestimmungen der Artikel 13, 14, 16, 17, 19, 20 und 24  
	 ausgenommen. Die Mitgliedstaaten, in denen diese Arten heimisch  
	 sind, arbeiten bei der Bewertung der Pfade gemäß Artikel 13 mit den  
	 betreffenden Mitgliedstaaten zusammen und können in Absprache mit  
	 den übrigen Mitgliedstaaten nach dem Verfahren gemäß Artikel 22  
	 Absatz 1 einschlägige Maßnahmen beschließen, um die weitere  
	 Ausbreitung dieser Arten zu verhindern. 

Artikel 12 
Invasive gebietsfremde Arten von Bedeutung für Mitgliedstaaten 

(1)	 Die Mitgliedstaaten können eine nationale Liste invasiver gebietsfrem- 
	 den Arten von Bedeutung für Mitgliedstaaten erstellen. Bei diesen inva- 
	 siven gebietsfremden Arten können die Mitgliedstaaten in ihrem  
	 Hoheitsgebiet gegebenenfalls Maßnahmen treffen, wie die in den Ar- 
	 tikeln 7, 8, 13 bis 17, 19 und 20 vorgesehenen. Diese Maßnahmen müs- 
	 sen mit dem AEUV vereinbar sein und der Kommission entsprechend  
	 dem Unionsrecht notifiziert werden. 

(2)	 Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die anderen Mit- 
	 gliedstaaten über die Arten, die sie als invasive gebietsfremde Arten  
	 von Bedeutung für Mitgliedstaaten betrachten, sowie über die gemäß  
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	 Absatz 1 getroffenen Maßnahmen. 

Artikel 13 
Aktionspläne für die Pfade invasiver gebietsfremder Arten 

(1)	 Die Mitgliedstaaten führen innerhalb von 18 Monaten nach der An- 
	 nahme der Unionsliste eine umfassende Untersuchung der Pfade der  
	 nicht vorsätzlichen Einbringung und Ausbreitung invasiver gebiets- 
	 fremder Arten von unionsweiter Bedeutung zumindest in ihrem Ho- 
	 heitsgebiet sowie in ihren Meeresgewässern im Sinne der Definition  
	 des Artikels 3 Nummer 1 der Richtlinie 2008/56/EG durch und ermit- 
	 teln diejenigen Pfade, die aufgrund des Artenvolumens oder aufgrund  
	 des potenziellen Schadens, den die über diese Pfade in die Union ge- 
	 langenden Arten verursachen, prioritäre Maßnahmen erfordern (im  
	 Folgenden „prioritäre Pfade“). 

(2)	 Jeder Mitgliedstaat erstellt und implementiert innerhalb von drei Jah- 
	 ren nach der Annahme der Unionsliste einen einzigen Aktionsplan oder  
	 ein Paket mit Aktionsplänen für die von ihm gemäß Absatz 1 ermit- 
	 telten prioritären Pfade. Die Aktionspläne enthalten Zeitpläne für die  
	 Maßnahmen und eine Beschreibung der zu treffenden Maßnahmen  
	 und gegebenenfalls der freiwilligen Maßnahmen und Verhaltensko- 
	 dizes, die im Hinblick auf die prioritären Pfade anzuwenden sind und  
	 mit denen die nicht vorsätzliche Einschleppung und Ausbreitung inva- 
	 siver gebietsfremder Arten in die bzw. innerhalb der Union verhindert  
	 werden sollen. 

(3)	 Die Mitgliedstaaten stellen eine Koordinierung sicher, um einen einzi- 
	 gen Aktionsplan oder ein Paket mit Aktionsplänen zu erstellen, die  
	 auf der angemessenen regionalen Ebene gemäß Artikel 22 Absatz 1 ko- 
	 ordiniert werden. Werden solche regionalen Aktionspläne nicht festge- 
	 legt, erlassen und implementieren die Mitgliedstaaten Aktionspläne für  
	 ihr Hoheitsgebiet, die möglichst weitgehend auf der angemessenen  
	 regionalen Ebene koordiniert sind.

(4)	 Die Aktionspläne gemäß Absatz 2 umfassen insbesondere Maßnah- 
	 men, die auf einer Kosten-Nutzen-Analyse beruhen und mit denen Fol- 
	 gendes erreicht werden soll: 

	 a)	 Sensibilisierung; 
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	 b)	 Minimierung der Kontaminierung von Waren, Gütern, Fahrzeugen  
		  und Ausrüstungen durch Exemplare invasiver gebietsfremder  
		  Arten, einschließlich Maßnahmen in Bezug auf die Beförderung  
		  invasiver gebietsfremder Arten aus Drittländern; 
	 c)	 Gewährleistung anderer angemessener Kontrollen an den Unions- 
		  grenzen als den amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15. 

(5)	 Die gemäß Absatz 2 erstellten Aktionspläne werden der Kommission  
	 unverzüglich übermittelt. Die Mitgliedstaaten überarbeiten die Ak- 
	 tionspläne mindestens alle sechs Jahre und übermitteln sie der Kom- 
	 mission. 

KAPITEL III 
FRÜHERKENNUNG UND SOFORTIGE BESEITIGUNG 

Artikel 14 
Überwachungssystem 

(1)	 Die Mitgliedstaaten errichten innerhalb von 18 Monaten nach der  
	 Annahme der Unionsliste ein System zur Überwachung von invasiven  
	 gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung oder integrieren es  
	 in ihr bestehendes System, das durch Erhebungen, Monitoring oder an- 
	 dere Verfahren Daten über das Vorkommen invasiver gebietsfremder  
	 Arten in der Umwelt erfasst und aufzeichnet, um die Ausbreitung inva- 
	 siver gebietsfremder Arten in die Union oder innerhalb der Union zu  
	 verhindern. 

(2)	 Das Überwachungssystem gemäß Absatz 1 

	 a)	 erfasst das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, einschließlich Mee- 
		  resgewässer, um das Vorhandensein und die Verteilung sowohl  
		  neuer als auch bereits etablierter invasiver gebietsfremder Arten  
		  von unionsweiter Bedeutung zu ermitteln; 
	 b)	 ist hinreichend dynamisch, damit das Auftreten einer invasiven  
		  gebietsfremden Art von unionsweiter Bedeutung, deren Vorhan- 
		  densein bislang nicht bekannt war, in der Umwelt des Hoheitsge- 
		  biets eines Mitgliedstaats oder eines Teil desselben rasch festge- 
		  stellt werden kann; 
	 c)	 baut auf den einschlägigen Bestimmungen über die Bewertung  
		  und das Monitoring in Rechtsvorschriften der Union oder interna- 
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		  tionalen Übereinkommen auf, ist mit diesen vereinbar, überschnei- 
		  det sich nicht mit diesen und nutzt die Informationen, die von den  
		  vorhandenen Überwachungs- und Monitoringsystemen gemäß Ar- 
		  tikel 11 der Richtlinie 92/43/EWG, Artikel 8 der Richtlinie 2000/60/ 
		  EG und Artikel 11 der Richtlinie 2008/56/EG bereitgestellt werden; 
	 d)	 berücksichtigt so weit wie möglich die relevanten grenzüberschrei- 
		  tenden Auswirkungen und Umstände. 

Artikel 15 
Amtliche Kontrollen 

(1)	 Bis zum 2. Januar 2016 verfügen die Mitgliedstaaten über voll funk- 
	 tionsfähige Strukturen für die Durchführung der zur Verhütung der vor- 
	 sätzlichen Einbringung invasiver gebietsfremder Arten von unions- 
	 weiter Bedeutung in die Union erforderlichen amtlichen Kontrollen.  
	 Diesen amtlichen Kontrollen werden Warenkategorien unterzogen, die  
	 in die Codes der Kombinierten Nomenklatur eingereiht sind, auf die  
	 gemäß Artikel 4 Absatz 5 in der Unionsliste verwiesen wird. 

(2)	 Die zuständigen Behörden führen angemessene risikobezogene Kont- 
	 rollen der in Absatz 1 genannten Waren durch und vergewissern sich  
	 dabei, dass diese 

	 a)	 nicht auf der Unionsliste stehen oder 
	 b)	 über eine gültige Genehmigung gemäß Artikel 8 verfügen. 

(3)	 Die Kontrollen gemäß Absatz 2 in Form einer Dokumenten-, Näm- 
	 lichkeits- und erforderlichenfalls Warenkontrolle finden statt, wenn die  
	 in Absatz 1 genannten Waren in die Union verbracht werden. Sind  
	 in dem Unionsrecht über amtliche Kontrollen bereits spezifische amt- 
	 liche Kontrollen an Grenzeinrichtungen gemäß der Verordnung (EG)  
	 Nr. 882/2004 und gemäß den Richtlinien 91/496/EWG und 97/78/EG  
	 oder an Eingangsorten gemäß der Richtlinie 2000/29/EG für die Waren- 
	 kategorien gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels vorgesehen,  
	 übertragen die Mitgliedstaaten die Verantwortung zur Durchführung  
	 der in Absatz 2 genannten Kontrollen auf die zuständigen Behörden,  
	 die mit diesen Kontrollen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG)  
	 Nr. 882/2004 oder Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe g der Richtlinie 2000/29/ 
	 EG betraut sind.
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(4)	 Im Rahmen der Behandlung in Freizonen oder Freilagern und der Über- 
	 führung der in Absatz 1 genannten Waren in das Zollverfahren der  
	 Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr, das Versandverfahren,  
	 das Zolllagerverfahren, die aktive Veredelung, das Umwandlungsver- 
	 fahren oder die vorübergehende Verwendung ist den Zollbehörden  
	 Folgendes zu melden: 

	 a)	 das von der in Absatz 3 genannten zuständigen Behörde ordnungs- 
		  gemäß ausgefüllte einschlägige Eingangsdokument, mit dem  
		  bescheinigt wird, dass die Bedingungen gemäß Absatz 2 erfüllt  
		  sind, wenn die Kontrollen an Grenzeinrichtungen gemäß der Ver- 
		  ordnung (EG) Nr. 882/2004 und gemäß den Richtlinien 91/496/EWG  
		  und 97/78/EG oder an Eingangsorten gemäß Artikel 2 Absatz 1  
		  Buchstabe j der Richtlinie 2000/29/EG durchgeführt wurden. Das  
		  darin angegebene Zollverfahren muss eingehalten werden; oder 
	 b)	 wenn die Waren gemäß dem Unionsrecht nicht amtlichen Kontrol- 
		  len zu unterziehen sind, andere schriftliche Belege dafür, dass die  
		  Kontrollen mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wur- 
		  den, und das nachfolgende Eingangsdokument. 

	 Diese Dokumente können auch elektronisch übermittelt werden. 

(5)	 Wird bei diesen Kontrollen ein Verstoß gegen diese Verordnung festge- 
	 stellt, 

	 a)	 setzen die Zollbehörden die Überführung in ein Zollverfahren aus  
		  oder halten die Waren zurück; 
	 b)	 halten die in Absatz 3 genannten zuständigen Behörden die Waren  
		  zurück. 

	 Zurückgehaltene Waren werden der für die Anwendung dieser Verord- 
	 nung verantwortlichen zuständigen Behörde übergeben. Diese Behör- 
	 de handelt gemäß den nationalen Rechtsvorschriften. Die Mitgliedstaa- 
	 ten können bestimmte Funktionen anderen Behörden übertragen. 

(6)	 Die während der Durchführung der Überprüfung anfallenden und die  
	 durch Verstöße entstandenen Kosten gehen zulasten der natürlichen  
	 oder juristischen Person in der Union, die die Waren in die Union ver- 
	 bracht hat, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat legt etwas ande- 
	 res fest. 
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(7)	 Die Mitgliedstaaten richten Verfahren ein, um den Austausch relevan- 
	 ter Informationen sowie die wirksame und effiziente Koordinierung  
	 und Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Behörden bei den  
	 Überprüfungen gemäß Absatz 2 zu gewährleisten. 

(8)	 Die Kommission erstellt zusammen mit allen Mitgliedstaaten auf der  
	 Grundlage bewährter Verfahren Leitlinien und Schulungsprogramme,  
	 um die Identifizierung und Erkennung invasiver gebietsfremder Arten  
	 von unionsweiter Bedeutung und die Durchführung effizienter und  
	 effektiver Kontrollen zu erleichtern. 

(9)	 Wurden Genehmigungen gemäß Artikel 8 erteilt, so ist in der Zollan 
	 meldung oder den einschlägigen Meldungen an die Grenzeinrichtung  
	 auf eine gültige Genehmigung für die angemeldeten Waren hinzuwei- 
	 sen. 

Artikel 16 
Notifizierung von Früherkennungen 

(1)	 Die Mitgliedstaaten nutzen das gemäß Artikel 14 errichtete Überwa- 
	 chungssystem und die bei den amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15  
	 gesammelten Informationen zur Bestätigung der Früherkennung der  
	 Einbringung oder des Vorkommens invasiver gebietsfremder Arten von  
	 unionsweiter Bedeutung. 

(2)	 Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission unverzüglich schrift- 
	 lich jede Früherkennung der Einbringung oder des Vorkommens inva- 
	 siver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung und unter- 
	 richten die anderen Mitgliedstaaten; die Notifizierung und Unterrich- 
	 tung betreffen insbesondere 

	 a)	 das Auftreten in ihrem Hoheitsgebiet oder Teilen desselben einer in  
		  der Unionsliste aufgeführten Art, deren Vorkommen in ihrem  
		  Hoheitsgebiet oder Teilen desselben bislang nicht bekannt war; 
	 b)	 das Wiederauftreten in ihrem Hoheitsgebiet oder Teilen desselben  
		  einer in der Unionsliste aufgeführten Art, nachdem diese als besei- 
		  tigt gemeldet worden war. 
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Artikel 17 
Sofortige Beseitigung in einer frühen Phase der Invasion 

(1)	 Nach der Früherkennung und innerhalb von drei Monaten nach ihrer  
	 Notifizierung gemäß Artikel 16 wenden die Mitgliedstaaten Beseiti- 
	 gungsmaßnahmen an, notifizieren diese Maßnahmen der Kommission  
	 und unterrichten die anderen Mitgliedstaaten. 

(2)	 Bei der Anwendung von Beseitigungsmaßnahmen stellen die Mitglied- 
	 staaten sicher, dass die angewendeten Methoden die vollständige und  
	 dauerhafte Beseitigung der Population der betreffenden invasiven ge- 
	 bietsfremden Arten — unter angemessener Berücksichtigung der  
	 menschlichen Gesundheit und der Umwelt und insbesondere der  
	 Nichtziel- Arten und ihren Lebensräumen — gewährleisten und dass  
	 Tieren vermeidbare Schmerzen, Qualen oder Leiden erspart bleiben.

(3)	 Die Mitgliedstaaten überwachen die Wirksamkeit der Beseitigung. Die  
	 Mitgliedstaaten können zu diesem Zweck das in Artikel 14 vorgesehe- 
	 ne Überwachungssystem nutzen. Bei der Überwachung werden gege- 
	 benenfalls auch die Auswirkungen auf Nichtziel-Arten bewertet. 

(4)	 Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission über die Wirksamkeit  
	 der getroffenen Maßnahmen und notifizieren ihr die erfolgte Beseiti- 
	 gung einer Population einer invasiven gebietsfremden Art von unions- 
	 weiter Bedeutung. Sie stellen diese Informationen auch anderen Mit- 
	 gliedstaaten zur Verfügung. 

Artikel 18 
Ausnahmen von der Verpflichtung zur sofortigen Beseitigung 

(1)	 Ein Mitgliedstaat kann auf der Grundlage fundierter wissenschaftlicher  
	 Erkenntnisse innerhalb von zwei Monaten nach der Erkennung einer  
	 invasiven gebietsfremden Art gemäß Artikel 16 entscheiden, keine  
	 Beseitigungsmaßnahmen anzuwenden, wenn mindestens eine der fol- 
	 genden Bedingungen erfüllt ist: 

	 a)	 Es wird nachgewiesen, dass eine Beseitigung technisch nicht mach- 
		  bar ist, da die verfügbaren Beseitigungsmethoden in der Umge- 
		  bung, in der sich die invasive gebietsfremde Art etabliert hat, nicht  
		  angewendet werden können; 
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	 b)	 anhand einer auf die verfügbaren Daten gestützten Kosten-Nutzen- 
		  Analyse wird mit hinlänglicher Sicherheit nachgewiesen, dass die  
		  Kosten langfristig außergewöhnlich hoch sein und in keinem ange- 
		  messenen Verhältnis zu den Nutzen der Beseitigung stehen werden; 
	 c)	 es stehen keine Beseitigungsmethoden zur Verfügung, oder die ver- 
		  fügbaren Beseitigungsmethoden haben gravierende nachteilige  
		  Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, die Umwelt oder  
		  andere Arten. 

	 Der betreffende Mitgliedstaat notifiziert der Kommission unverzüglich  
	 schriftlich seine Entscheidung. Der Notifizierung sind alle in Unterab- 
	 satz 1 Buchstaben a, b und c genannten Nachweise beigefügt. 

(2)	 Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten  
	 beschließen, die gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 notifizierte Entschei- 
	 dung abzulehnen, wenn die darin festgelegten Bedingungen nicht  
	 erfüllt sind. 

(3)	 Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 27 Absatz 2  
	 genannten Prüfverfahren erlassen. Die Entwürfe von Durchführungs- 
	 rechtsakten werden innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der No- 
	 tifizierung des Mitgliedstaats dem in Artikel 27 Absatz 1 genannten  
	 Ausschuss übermittelt. 

(4)	 Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass durch Eindämmungsmaß- 
	 nahmen die weitere Ausbreitung der invasiven gebietsfremden Art in  
	 andere Mitgliedstaaten verhindert wird, wenn gemäß Absatz 1 keine  
	 Beseitigungsmaßnahmen angewandt werden. 

(5)	 Lehnt die Kommission eine gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorlie- 
	 genden Artikels notifizierte Entscheidung ab, so wendet der betreffen- 
	 de Mitgliedstaat unverzüglich die Beseitigungsmaßnahmen gemäß  
	 Artikel 17 an. 

(6)	 Lehnt die Kommission eine gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 des vorlie- 
	 genden Artikels notifizierte Entscheidung nicht ab, so werden auf die  
	 invasive gebietsfremde Art die Managementmaßnahmen gemäß  
	 Artikel 19 angewandt. 
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KAPITEL IV 
MANAGEMENT VON BEREITS WEIT VERBREITETEN INVASIVEN 

GEBIETSFREMDEN ARTEN 

Artikel 19 
Managementmaßnahmen 

(1)	 Innerhalb von 18 Monaten nach der Aufnahme einer invasiven gebiets- 
	 fremden Art in die Unionsliste verfügen die Mitgliedstaaten über wirk- 
	 same Managementmaßnahmen für diejenigen invasiven gebiets- 
	 fremden Arten von unionsweiter Bedeutung, die nach Feststellung der  
	 Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet weit verbreitet sind, damit  
	 deren Auswirkungen auf die Biodiversität und die damit verbundenen  
	 Ökosystemdienstleistungen sowie gegebenenfalls auf die menschliche  
	 Gesundheit oder die Wirtschaft minimiert werden. 

	 Diese Managementmaßnahmen stehen in einem angemessenen  
	 Verhältnis zu den Auswirkungen auf die Umwelt, sind den besonde- 
	 ren Umständen in den Mitgliedstaaten angemessen, stützen sich auf  
	 eine Kosten-Nutzen-Analyse und schließen auch, so weit wie möglich,  
	 die Wiederherstellungsmaßnahmen gemäß Artikel 20 ein. Sie werden  
	 auf der Grundlage der Ergebnisse der Risikobewertung und ihrer Kos- 
	 tenwirksamkeit priorisiert. 

(2)	 Die Managementmaßnahmen umfassen tödliche oder nicht tödliche  
	 physikalische, chemische oder biologische Maßnahmen zur Beseiti- 
	 gung, Populationskontrolle oder Eindämmung einer Population einer  
	 invasiven gebietsfremden Art. Gegebenenfalls schließen die Manage- 
	 mentmaßnahmen Maßnahmen ein, die das aufnehmende Ökosystem  
	 betreffen und dessen Widerstandsfähigkeit gegen laufende und künfti- 
	 ge Invasionen stärken sollen. Die kommerzielle Nutzung bereits eta- 
	 blierter invasiver gebietsfremder Arten kann als Teil der Management- 
	 maßnahmen zu ihrer Beseitigung, Populationskontrolle oder Eindäm- 
	 mung mit genauer Begründung vorübergehend genehmigt werden,  
	 sofern alle geeigneten Kontrollen vorhanden sind, um jegliche weitere  
	 Ausbreitung zu verhindern.

(3)	 Bei der Anwendung von Managementmaßnahmen und der Auswahl  
	 von zu verwendenden Methoden tragen die Mitgliedstaaten der  
	 menschlichen Gesundheit und der Umwelt — insbesondere Nichtziel- 
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	 Arten und ihren Lebensräumen — angemessen Rechnung und stellen  
	 sicher, dass, wenn die Maßnahmen gegen Tiere gerichtet sind, ihnen  
	 vermeidbare Schmerzen, Qualen oder Leiden erspart bleiben, ohne  
	 dass dadurch die Wirksamkeit der Managementmaßnahmen beein- 
	 trächtigt wird. 

(4)	 Das Überwachungssystem gemäß Artikel 14 wird so konzipiert und  
	 angewendet, dass überwacht wird, wie wirksam die Beseitigungsmaß- 
	 nahmen, die Maßnahmen zur Populationskontrolle oder die Eindäm- 
	 mungsmaßnahmen die Auswirkungen auf die Biodiversität und die  
	 damit verbundenen Ökosystemdienstleistungen und gegebenenfalls  
	 die menschliche Gesundheit oder die Wirtschaft minimieren. Bei der  
	 Überwachung werden gegebenenfalls auch die Auswirkungen auf  
	 Nichtziel-Arten bewertet. 

(5)	 Besteht ein erhebliches Risiko, dass sich eine invasive gebietsfremde  
	 Art von unionsweiter Bedeutung in einen anderen Mitgliedstaat aus- 
	 breiten wird, setzen die Mitgliedstaaten, in denen diese Art vorhanden  
	 ist, die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission unverzüglich  
	 davon in Kenntnis. Gegebenenfalls legen die betreffenden Mitglied- 
	 staaten gemeinsam vereinbarte Managementmaßnahmen fest. Könn- 
	 ten auch Drittländer von der Ausbreitung betroffen sein, bemüht sich  
	 der betroffene Mitgliedstaat, die betreffenden Drittländer zu unterrich- 
	 ten. 

Artikel 20 
Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme 

(1)	 Die Mitgliedstaaten führen geeignete Wiederherstellungsmaßnahmen  
	 durch, um die Erholung eines Ökosystems zu fördern, das durch inva- 
	 sive gebietsfremde Arten von unionsweiter Bedeutung beeinträchtigt,  
	 geschädigt oder zerstört wurde, sofern nicht anhand einer auf die ver- 
	 fügbaren Daten gestützten Kosten-Nutzen-Analyse mit hinlänglicher  
	 Sicherheit nachgewiesen wird, dass die Kosten dieser Maßnahmen  
	 hoch sein und in keinem angemessenen Verhältnis zu den Nutzen der  
	 Wiederherstellung stehen werden. 

(2)	 Die Wiederherstellungsmaßnahmen gemäß Absatz 1 umfassen zumin- 
	 dest Folgendes: 
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	 a)	 Maßnahmen zur Verbesserung der Fähigkeit eines aufgrund des  
		  Auftretens von invasiven gebietsfremden Arten von unionsweiter  
		  Bedeutung störungsgefährdeten Ökosystems, den Auswirkungen  
		  der Störung zu widerstehen, sie zu absorbieren, sich an sie anzupas- 
		  sen und sich von ihnen zu erholen; 
	 b)	 Maßnahmen zur Unterstützung der Verhütung einer erneuten Inva- 
		  sion im Anschluss an eine Beseitigungskampagne. 

KAPITEL V 
HORIZONTALE BESTIMMUNGEN 

Artikel 21 
Kostenerstattung 

Entsprechend dem Verursacherprinzip und unbeschadet der Richtlinie 
2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 23 streben die Mit-
gliedstaaten eine Erstattung der Kosten für die Maßnahmen an, die erfor-
derlich sind, um die nachteiligen Auswirkungen invasiver gebietsfremder 
Arten zu verhindern, zu minimieren oder abzuschwächen, wobei dies auch 
für Umwelt-, Ressourcen- und Wiederherstellungskosten gilt. 

Artikel 22 
Zusammenarbeit und Koordination 

(1)	 Die Mitgliedstaaten setzen bei der Erfüllung ihrer in dieser Verordnung  
	 festgelegten Verpflichtungen alles daran, um eine enge Abstimmung  
	 mit allen betreffenden Mitgliedstaaten sicherzustellen, und nutzen die  
	 bestehenden Strukturen, die aus regionalen oder internationalen Über- 
	 einkommen hervorgegangen sind, sofern dies praktikabel und ange- 
	 messen ist. Insbesondere sind die betreffenden Mitgliedstaten be- 
	 strebt, die Koordination mit Mitgliedstaaten sicherzustellen, mit denen  
	 sie folgende Gemeinsamkeiten haben: 

	 a)	 gemeinsame Meeresunterregionen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der  
		  Richtlinie 2008/56/EG (in Bezug auf Meeresarten); 

23	 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004  
	 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 vom  
	 30.4.2004, S. 56).
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	 b)	 gemeinsame biogeografische Regionen gemäß Artikel 1 Buchstabe c 
 		  Ziffer iii der Richtlinie 92/43/EWG (in Bezug auf andere Arten als  
		  Meeresarten); 
	 c)	 gemeinsame Grenzen; 
	 d)	 gemeinsame Einzugsgebiete gemäß Artikel 2 Nummer 13 der Richt- 
		  linie 2000/60/EG (in Bezug auf Süßwasserarten); oder 
	 e)	 andere gemeinsame Anliegen.

	 Auf Antrag der beteiligten Mitgliedstaaten wird die Kommission tätig,  
	 um die Koordination zu erleichtern. 

(2)	 Die Mitgliedstaaten sind bei der Erfüllung ihrer in dieser Verordnung  
	 festgelegten Verpflichtungen bestrebt, gegebenenfalls mit Drittlän- 
	 dern zusammenzuarbeiten, indem sie u. a. die bestehenden Strukturen,  
	 die aus regionalen oder internationalen Übereinkommen hervorge- 
	 gangen sind, nutzen, um die Ziele dieser Verordnung zu verwirklichen. 

(3)	 Die Mitgliedstaten können zudem Bestimmungen wie diejenigen in  
	 Absatz 1 des vorliegenden Artikels anwenden, um die Koordination  
	 und Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Mitgliedstaaten in  
	 Bezug auf invasive gebietsfremde Arten von Bedeutung für Mitglied- 
	 staaten, die in gemäß Artikel 12 Absatz 1 erstellten nationalen Listen  
	 aufgeführt sind, sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten können außerdem  
	 für diese invasiven gebietsfremden Arten Mechanismen für die Zu- 
	 sammenarbeit auf angemessener Ebene festlegen. Solche Mechanis- 
	 men können u. a. den Austausch von Informationen und Daten, Ak- 
	 tionspläne zu Pfaden, den Austausch bewährter Verfahren im Bereich  
	 des Managements, der Bekämpfung und der Beseitigung invasiver  
	 gebietsfremder Arten, Frühwarnsysteme und Programme zur Sensibili- 
	 sierung oder Aufklärung der Öffentlichkeit umfassen. 

Artikel 23 
Strengere nationale Vorschriften 

Die Mitgliedstaaten können strengere nationale Vorschriften beibehalten 
oder erlassen, um die Einbringung, Etablierung und Ausbreitung invasiver 
gebietsfremder Arten zu verhindern. Diese Maßnahmen müssen mit dem 
AEUV vereinbar sein und der Kommission entsprechend dem Unionsrecht 
notifiziert werden. 
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KAPITEL VI 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24 
Berichterstattung und Überprüfung 

(1)	 Bis zum 1. Juni 2019 und danach alle sechs Jahre aktualisieren die Mit- 
	 gliedstaaten die folgenden Informationen und übermitteln sie der  
	 Kommission: 

	 a)	 eine Beschreibung der Überwachungssysteme gemäß Artikel 14  
		  und des Systems amtlicher Kontrollen gemäß Artikel 15 von in die 
		  Union eingebrachten gebietsfremden Arten oder eine aktualisierte  
		  Fassung dieser Beschreibung; 
	 b)	 die Verteilung der in ihrem Hoheitsgebiet vorkommenden invasiven  
		  gebietsfremden Arten von unionsweiter Bedeutung oder von regio- 
		  naler Bedeutung gemäß Artikel 11 Absatz 2, einschließlich von  
		  Informationen über deren Wanderverhalten oder Reproduktions- 
		  muster; 
	 c)	 Informationen über die Arten, die gemäß Artikel 12 Absatz 2 als  
		  invasive gebietsfremde Arten von Bedeutung für Mitgliedstaaten  
		  betrachtet werden; 
	 d)	 die Aktionspläne gemäß Artikel 13 Absatz 2; 
	 e)	 das gesamte nationale Hoheitsgebiet abdeckende aggregierte  
		  Informationen über die gemäß Artikel 17 getroffenen Beseitigungs- 
		  maßnahmen, die gemäß Artikel 19 getroffenen Managementmaß- 
		  nahmen, deren Wirksamkeit und ihre Auswirkungen auf Nichtziel- 
		  Arten; 
	 f )	 die Anzahl der Genehmigungen gemäß Artikel 8 und die Zwecke,  
		  zu denen sie erteilt wurden; 
	 g)	 Maßnahmen zur Information der Öffentlichkeit über das Vorhan- 
		  densein einer gebietsfremden invasiven Art und jedwede Maßnah- 
		  men, zu denen die Bürger aufgefordert wurden; 
	 h)	 die in Artikel 8 Absatz 8 vorgeschriebenen Kontrollen und 
	 i)	 Informationen über die Kosten für die zur Einhaltung dieser Verord- 
		  nung getroffenen Maßnahmen, sofern sie verfügbar sind. 

(2)	 Bis zum 5. November 2015 notifizieren die Mitgliedstaaten der Kommis- 
	 sion die für die Anwendung dieser Verordnung verantwortlichen  
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	 Behörden und setzen die anderen Mitgliedstaaten von diesen Behör- 
	 den in Kenntnis. 

(3)	 Bis zum 1. Juni 2021 überprüft die Kommission die Anwendung dieser  
	 Verordnung, einschließlich der Unionsliste, der Aktionspläne gemäß  
	 Artikel 13 Absatz 2, des Überwachungssystems, der Zollkontrollen  
	 sowie der Beseitigungsverpflichtung und der Managementverpflich- 
	 tung, und übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen  
	 Bericht, dem Gesetzgebungsvorschläge zur Änderung dieser Verord- 
	 nung, einschließlich Änderungen der Unionsliste, beigefügt sein kön- 
	 nen. Bei dieser Überprüfung ist zudem zu untersuchen, inwieweit die  
	 Durchführungsbestimmungen zu invasiven gebietsfremden Arten von  
	 regionaler Bedeutung wirksam sind, ob die Aufnahme in der Union  
	 heimischer Arten in die Unionsliste notwendig und machbar ist und ob  
	 eine weitere Harmonisierung erforderlich ist, um die Wirksamkeit der  
	 Aktionspläne und der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu erhöhen.

(4)	 Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die tech- 
	 nischen Formate für die Berichterstattung fest, um die Berichterstat- 
	 tungspflichten der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Informationen  
	 gemäß Absatz 1 dieses Artikels zu vereinfachen und zu straffen. Diese  
	 Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 27 Absatz 2  
	 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 25 
System zur Informationsunterstützung 

(1)	 Die Kommission errichtet schrittweise ein System zur Informationsun- 
	 terstützung, das erforderlich ist, um die Anwendung dieser Verordnung  
	 zu erleichtern. 

(2)	 Bis zum 2. Januar 2016 wird dieses System mit einem Mechanismus - 
	 zur Datenunterstützung ausgestattet, der die vorhandenen Datensys- 
	 teme für invasive gebietsfremde Arten miteinander verknüpft; um die  
	 Berichterstattung gemäß Artikel 24 zu erleichtern, wird der Schwer- 
	 punkt dabei auf Informationen über invasive gebietsfremde Arten von  
	 unionsweiter Bedeutung gelegt. 

	 Der Mechanismus zur Datenunterstützung gemäß Unterabsatz 1 wird  
	 zu einem Instrument, das der Kommission und den Mitgliedstaaten bei  

IAS-Verordnung 



436

	 der Bearbeitung der relevanten Notifizierungen gemäß Artikel 16  
	 Absatz 2 behilflich ist. 

(3)	 Bis zum 2. Januar 2019 wird der in Absatz 2 genannte Mechanismus zur  
	 Datenunterstützung zu einem Mechanismus für den Austausch von In- 
	 formationen über andere Aspekte der Anwendung dieser Verordnung. 

	 Er kann auch Informationen über invasive gebietsfremde Arten von Be- 
	 deutung für Mitgliedstaaten und über Pfade, Risikobewertungen und  
	 Management- und Beseitigungsmaßnahmen umfassen, sofern sie ver- 
	 fügbar sind. 

Artikel 26 
Öffentlichkeitsbeteiligung 

Werden Aktionspläne gemäß Artikel 13 dieser Verordnung festgelegt und 
Managementmaßnahmen gemäß Artikel 19 dieser Verordnung getrof-
fen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Öffentlichkeit frühzeitig 
und in effektiver Weise die Möglichkeit erhält, sich an deren Vorbereitung, 
Änderung oder Überarbeitung zu beteiligen, wobei auf die von den Mit-
gliedstaaten bereits gemäß Artikel 2 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 
2003/35/EG getroffenen Vorkehrungen zurückgegriffen wird. 

Artikel 27 
Ausschuss 

(1)	 Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Aus- 
	 schuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011,  
	 der bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben durch das wissenschaftli- 
	 che Forum gemäß Artikel 28 unterstützt werden kann. 

(2)	 Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verord- 
	 nung (EU) Nr. 182/2011. 

(3)	 Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so nimmt die Kommission  
	 den Entwurf des Durchführungsrechtsakts nicht an, und Artikel 5 Ab- 
	 satz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwen- 
	 dung. 
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Artikel 28 
Wissenschaftliches Forum 

Die Kommission stellt die Beteiligung von Vertretern der Wissenschaft si-
cher, die von den Mitgliedstaaten ernannt werden, um bei allen wissen-
schaftlichen Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verord-
nung Ratschläge zu geben, insbesondere im Hinblick auf die Artikel 4, 5, 10 
und 18. Diese Vertreter treten im Rahmen eines wissenschaftlichen Forums 
zusammen. Die Geschäftsordnung dieses Forums wird von der Kommission 
festgelegt. 

Artikel 29 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1)	 Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission  
	 unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2)	 Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 5  
	 Absatz 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab  
	 dem 1. Januar 2015 übertragen. Die Kommission erstellt spätestens  
	 neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht  
	 über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert  
	 sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das  
	 Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Ver- 
	 längerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3)	 Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 5 Absatz 3 kann vom Europäi- 
	 schen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Be- 
	 schluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem  
	 Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröf- 
	 fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im  
	 Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirk- 
	 sam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft  
	 sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4)	 Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermit- 
	 telt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5)	 Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 5 Absatz 3 erlassen wurde,  
	 tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat  
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	 innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses  
	 Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erho- 
	 ben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parla- 
	 ment und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie  
	 keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parla- 
	 ments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 30 
Sanktionen 

(1)	 Die Mitgliedstaaten legen Bestimmungen über Sanktionen bei Verstö- 
	 ßen gegen diese Verordnung fest. Die Mitgliedstaaten ergreifen alle  
	 erforderlichen Maßnahmen, um deren Anwendung zu gewährleisten. 

(2)	 Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend  
	 sein. 

(3)	 Zu den vorgesehenen Sanktionen zählen u. a. 

	 a)	 Geldbußen; 
	 b)	 Beschlagnahme nichtkonformer invasiver gebietsfremder Arten  
		  von unionsweiter Bedeutung; 
	 c)	 unverzügliche Aussetzung oder unverzüglicher Entzug einer gemäß  
		  Artikel 8 erteilten Genehmigung. 

(4)	 Bis zum 2. Januar 2016 teilen die Mitgliedstaaten der Kommission die in  
	 Absatz 1 genannten Bestimmungen mit; spätere Änderungen sind un- 
	 verzüglich mitzuteilen. 

Artikel 31 
Übergangsbestimmungen für nichtgewerbliche Besitzer 

(1)	 Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und d dürfen Besitzer  
	 von zu nichtgewerblichen Zwecken gehaltenen Heimtieren, die zu den  
	 in der Unionsliste aufgeführten invasiven gebietsfremden Arten gehö- 
	 ren, diese Tiere bis zum Ende ihrer natürlichen Lebensdauer behalten,  
	 sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

	 a)	 die Tiere wurden bereits vor ihrer Aufnahme in die Unionsliste ge- 
		  halten; 
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	 b)	 die Tiere werden unter Verschluss gehalten, und es werden alle  
		  geeigneten Maßnahmen getroffen, um eine Fortpflanzung oder ein  
		  Entkommen auszuschließen. 

(2)	 Die zuständigen Behörden unternehmen alle angemessenen Schritte,  
	 um nichtgewerbliche Besitzer über von den Mitgliedstaaten organisier- 
	 te Sensibilisierungs- und Aufklärungsprogramme in Bezug auf die mit  
	 der Haltung von Tieren gemäß Absatz 1 verbundenen Risiken und über  
	 die zur Minimierung des Risikos der Fortpflanzung und des Entkom- 
	 mens zu treffenden Maßnahmen zu informieren. 

(3)	 Nichtgewerblichen Besitzern, die die Einhaltung der Bedingungen ge- 
	 mäß Absatz 1 nicht gewährleisten können, darf nicht erlaubt werden,  
	 die betreffenden Tiere in ihrem Besitz zu behalten. Die Mitgliedstaaten  
	 können diesen Besitzern die Möglichkeit anbieten, ihre Tiere zu über- 
	 nehmen. In diesem Fall ist dem Tierschutz gebührend Rechnung zu  
	 tragen. 

(4)	 Die in Absatz 3 genannten Tiere können von den Einrichtungen gemäß  
	 Artikel 8 oder in Einrichtungen, die von den Mitgliedstaaten zu diesem  
	 Zweck errichtet wurden, gehalten werden. 

Artikel 32 
Übergangsbestimmungen für kommerzielle Bestände 

(1)	 Die Halter eines kommerziellen Bestands von Exemplaren invasiver  
	 gebietsfremder Arten, die vor deren Aufnahme in die Unionsliste  
	 erworben wurden, dürfen bis zu zwei Jahre nach der Aufnahme der  
	 Arten in die Liste lebende Exemplare dieser Arten oder reproduktions- 
	 fähige Teile davon zwecks Verkauf oder Übergabe an Forschungs- oder  
	 Ex- situ-Erhaltungseinrichtungen und für Zwecke medizinischer Tätig- 
	 keiten gemäß Artikel 8 halten und befördern, sofern die Exemplare  
	 unter Verschluss gehalten und befördert werden und alle geeigneten  
	 Maßnahmen getroffen werden, um eine Fortpflanzung oder ein Ent- 
	 kommen auszuschließen, oder um diese Exemplare zu töten oder  
	 human zu keulen, um ihren Bestand zu erschöpfen.

(2)	 Der Verkauf oder die Übergabe lebender Exemplare an nichtgewerb- 
	 liche Nutzer ist ein Jahr lang nach der Aufnahme der Art in die Unions- 
	 liste erlaubt, sofern die Exemplare unter Verschluss gehalten und  
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	 befördert und alle geeigneten Maßnahmen getroffen werden, um eine  
	 Fortpflanzung oder ein Entkommen auszuschließen. 

(3)	 Wurde gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 708/2007 eine Geneh- 
	 migung für eine Aquakulturart erteilt, die anschließend in die Unions- 
	 liste aufgenommen wird, und geht die Geltungsdauer der Genehmi- 
	 gung über den in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Zeit- 
	 raum hinaus, so entzieht der Mitgliedstaat am Ende des in Absatz 1 des  
	 vorliegenden Artikels genannten Zeitraums die Genehmigung im  
	 Einklang mit Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 708/2007. 

Artikel 33 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in 
jedem Mitgliedstaat.
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2016/1141 DER KOMMISSION 
vom 13. Juli 2016 (ABl. L 189/4 vom 14. Juli 2016)
zur Annahme einer Liste invasiver gebietsfremder Arten von unions-
weiter Bedeutung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates, zuletzt geändert durch Verord-
nung  (EU) 2017/1263 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Juli 2017 (ABl. L 182 vom 13. Juli 2017)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ge-
stützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2014 über die Prävention und das Manage-
ment der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 1, 
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)	 Nach der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 ist auf der Grundlage der Kri- 
	 terien in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung eine Liste invasiver gebiets- 
	 fremder Arten von unionsweiter Bedeutung (im Folgenden „Unionslis- 
	 te“) anzunehmen, die die Bedingungen von Artikel 4 Absatz 6 erfüllt,  
	 demzufolge die Durchführungskosten, die Kosten bei Nichttätigwer- 
	 den, die Kosteneffizienz sowie soziale und wirtschaftliche Aspekte  
	 gebührend berücksichtigt werden müssen. 

(2)	 Auf der Grundlage der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse  
	 und der gemäß Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014  
	 durchgeführten Risikobewertungen kam die Kommission zu dem  
	 Schluss, dass alle in Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung genannten Kri- 
	 terien für folgende invasive gebietsfremde Arten erfüllt sind: Baccharis  
	 halimifolia L., Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas,  
	 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius)  
	 Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum  
	 Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoff- 
	 roy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon  
	 major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwi- 

1	 ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35.
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	 gia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth)  
	 P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén & St. John, Muntiacus reevesi  
	 Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum  
	 (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafi- 
	 nesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin,  
	 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus  
	 L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross  
	 (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procamba- 
	 rus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseu- 
	 dorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.)  
	 Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus caroli- 
	 nensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Lax- 
	 mann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta  
	 Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905. 

(3)	 Die Kommission gelangte ferner zu dem Schluss, dass diese invasi- 
	 ven gebietsfremden Arten alle in Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EU)  
	 Nr. 1143/2014 genannten Bedingungen erfüllen. Einige dieser Arten  
	 sind namentlich bereits im Gebiet der Union etabliert bzw. in einigen  
	 Mitgliedstaaten sogar weit verbreitet, und es kann unter Umständen  
	 nicht möglich sein, diese Arten kostengünstig zu beseitigen. Es ist je 
	 doch sinnvoll, diese Arten in die Unionsliste aufzunehmen, da andere  
	 kostengünstige Maßnahmen durchgeführt werden können, um die  
	 Einbringung neuer Exemplare oder die weitere Ausbreitung im Gebiet  
	 der Union zu verhindern, die Früherkennung und rasche Beseitigung  
	 von Arten zu fördern, die bislang noch nicht vorkommen oder noch  
	 nicht weit verbreitet sind, und sie gemäß den besonderen Gegebenhei- 
	 ten des betreffenden Mitgliedstaats zu bewirtschaften, einschließlich  
	 durch Fischerei, Jagd oder Fallenstellerei, oder jede andere Art der Ent- 
	 nahme zum Verzehr oder zur Ausfuhr, sofern diese Tätigkeiten im Rah- 
	 men eines nationalen Managementprogramms durchgeführt werden. 

(4)	 Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der  
	 Stellungnahme des Ausschusses für invasive gebietsfremde Arten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Liste im Anhang dieser Verordnung ist die erste Liste invasiver gebiets-
fremder Arten von unionsweiter Bedeutung gemäß Artikel 4 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014.

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ih-
ren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

ANHANG 
LISTE INVASIVER GEBIETSFREMDER ARTEN VON UNIONSWEITER BEDEU-
TUNG

Art
KN-Codes für 

lebende Exem-
plare

KN-Codes für 
reproduktions-

fähige Teile

Kategorien 
der Waren, 
mit denen 

eine Verbin-
dung besteht

(i) (ii) (iii) (iv)

Alopochen aegyptiacus Linna-
eus, 1766 ex 0106 39 80 ex 0407 19 90 (Bruteier)

Alternanthera philoxeroides 
(Mart.) Griseb ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen) (12)

Asclepias syriaca L. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen) (7)

Baccharis halimifolia L.
ex 0602 90 46 

oder 
0602 90 48

ex 0602 90 45 (bewur-
zelte Stecklinge und 

Jungpflanzen) 
ex 1209 99 99 (Samen)

Cabomba caroliniana Gray ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Callosciurus erythraeus 
Pallas, 1779 ex 0106 19 00 -

Corvus splendens Viellot, 1817 ex 0407 19 90 (Bruteier)

Eichhornia crassipes 
(Martius) Solms ex 0602 90 50 ex 1209 30 00 (Samen)

Elodea nuttallii 
(Planch.) St. John ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Eriocheir sinensis 
H. Milne Edwards, 1854 ex 0306 33 90 -
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Gunnera tinctoria 
(Molina) Mirbel ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Heracleum mantegazzianum 
Sommier & Levier ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Heracleum persicum Fischer ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen) (6)

Heracleum sosnowskyi 
Mandenova ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Herpestes javanicus É. Geoff-
roy Saint-Hilaire, 1818 ex 0106 19 00 -

Hydrocotyle ranunculoides L. f. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Impatiens glandulifera Royle ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Lagarosiphon major 
(Ridley) Moss ex 0602 90 50 -

Lithobates (Rana) catesbei-
anus Shaw, 1802 ex 0106 90 00 -

Ludwigia grandiflora 
(Michx.) Greuter & Burdet ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Ludwigia peploides 
(Kunth) P.H. Raven ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Lysichiton americanus 
Hultén & St. John ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Microstegium vimineum 
(Trin.) A. Camus ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen) (7), (12)

Muntiacus reevesi 
Ogilby, 1839 ex 0106 19 00 -

Myocastor coypus 
Molina, 1782 ex 0106 19 00 -

Myriophyllum aquaticum 
(Vell.) Verdc. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Myriophyllum heterophyllum 
Michaux ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Nasua nasua Linnaeus, 1766 ex 0106 19 00 -

Nyctereutes procyonoides 
Gray, 1834 (*) ex 0106 19 00 -

Ondatra zibethicus 
Linnaeus, 1766 ex 0106 19 00 -

Orconectes limosus 
Rafinesque, 1817 ex 0306 39 10 -

(*)	 Die Aufnahme von Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 gilt ab 2. Februar 2019.
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Orconectes virilis 
Hagen, 1870 ex 0306 39 10 -

Oxyura jamaicensis 
Gmelin, 1789 ex 0106 39 80 ex 0407 19 90 (Bruteier)

Pacifastacus leniusculus 
Dana, 1852 ex 0306 39 10 -

Parthenium hysterophorus L. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen) (5), (7)

Pennisetum setaceum 
(Forssk.) Chiov. ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Perccottus glenii 
Dybowski, 1877 ex 0301 99 17 ex 0511 91 90 (befruch-

teter Fischlaich) (1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata 
(L.) H. Gross 
(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen) (5), (11)

Procambarus clarkii 
Girard, 1852 ex 0306 39 10 -

Procambarus fallax 
(Hagen, 1870) f. virginalis ex 0306 39 10 -

Procyon lotor Linnaeus, 1758 ex 0106 19 00 -

Pseudorasbora parva 
Temminck & Schlegel, 1846 ex 0301 99 17 ex 0511 91 90 (befruch-

teter Fischlaich) (1), (2), (3), (4)

Pueraria montana 
(Lour.) Merr.
var. lobata (Willd.) (Pueraria 
lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50 ex 1209 99 99 (Samen)

Sciurus carolinensis 
Gmelin, 1788 ex 0106 19 00 -

Sciurus niger Linnaeus, 1758 ex 0106 19 00 -

Tamias sibiricus 
Laxmann, 1769 ex 0106 19 00 -

Threskiornis aethiopicus 
Latham, 1790 ex 0106 39 80 ex 0407 19 90 (Bruteier)

Trachemys scripta 
Schoepff, 1792 ex 0106 20 00 -

Vespa velutina nigrithorax 
de Buysson, 1905 ex 0106 49 00 - (8), (9), (10)

IAS-Durchführungsverordnung 



446

Erläuterungen zur Tabelle: 

Spalte i: Art 

Diese Spalte enthält den wissenschaftlichen Namen der Art. Synonyme sind 
in Klammern angegeben. 

Spalte ii: KN-Codes für lebende Exemplare 

Diese Spalte enthält die Codes der Kombinierten Nomenklatur (KN) für 
lebende Exemplare. Die Waren, die unter die KN- Codes in dieser Spalte 
eingereiht sind, werden amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15 der Verord-
nung (EU) Nr. 1143/2014 unterzogen.

Die durch die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 eingeführte KN basiert auf 
dem weltweiten Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung 
der Waren (im Folgenden „HS“), das vom Rat für die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet des Zollwesens, jetzt Weltzollorganisation, ausgearbeitet und 
durch das am 14. Juni 1983 in Brüssel geschlossene internationale Über-
einkommen angenommen wurde, das im Namen der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft mit dem Beschluss 87/369/EWG des Rates 2 geneh-
migt wurde (im Folgenden „HS-Übereinkommen“). Die KN übernimmt bei 
den ersten sechs Stellen die Codenummern der Positionen und Unterpo-
sitionen des HS; nur die siebte und die achte Stelle bilden eigene Untertei-
lungen. 

Sind nur bestimmte Waren eines vier-, sechs- oder achtstelligen Codes 
Kontrollen zu unterziehen und gibt es keine spezielle Unterteilung dieses 
Codes in der Warennomenklatur, wird dem Code ein ex vorangestellt (zum 
Beispiel ex 0106 49 00, da der KN-Code 0106 49 00 alle anderen Insekten 
umfasst und nicht nur die in der Tabelle aufgeführte Insektenart). 

Spalte iii: KN-Code für reproduktionsfähige Teile 

Diese Spalte enthält gegebenenfalls die Codes der Kombinierten Nomen-
klatur (KN) für die Teile der Arten, die sich fortpflanzen können. Siehe auch 
die Erläuterung zu Spalte ii. Die Waren, die unter die KN-Codes in dieser 

2	 ABl. L 198 vom 20.7.1987, S. 1.
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Spalte eingereiht sind, werden amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15 der 
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 unterzogen. 

Spalte iv: Kategorien der Waren, mit denen eine Verbindung besteht 

Diese Spalte enthält gegebenenfalls die KN-Codes von Waren, zu denen 
die invasiven gebietsfremden Arten im Allgemeinen eine Verbindung auf-
weisen. Die Waren, die unter die KN-Codes in dieser Spalte eingereiht sind, 
werden keinen amtlichen Kontrollen gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1143/2014 unterzogen. Siehe auch die Erläuterung zu Spalte ii. Die Zah-
lenangaben in Spalte iv beziehen sich auf die folgenden KN-Codes: 

(1)	 0301 11 00: Süßwasser-Zierfische 

(2)	 0301 93 00: Karpfen (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyn- 
	 godon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyn- 
	 godon piceus) 

(3)	 0301 99 11: Pazifischer Lachs (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gor- 
	 buscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn- 
	 chus kisutch, Oncorhynchus masou und Oncorhynchus rhodurus),  
	 Atlantischer Lachs (Salmo salar) und Donaulachs (Hucho hucho) 

(4)	 0301 99 17: andere Süßwasserfische 

(5)	 ex 0602: zum Anpflanzen bestimmte Pflanzen mit Kultursubstraten 

(6)	 1211 90 86: Pflanzen, Pflanzenteile, Samen und Früchte der hauptsäch- 
	 lich zur Herstellung von Riechmitteln oder zu Zwecken der Medizin,  
	 Insektenvertilgung, Schädlingsbekämpfung und dergleichen verwen- 
	 deten Art, frisch oder getrocknet, auch geschnitten, gemahlen oder  
	 ähnlich fein zerkleinert 

(7)	 ex 2530 90 00: Erde und Kultursubstrate 

(8)	 4401: Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisig 
	 bündeln oder ähnlichen Formen; Holz in Form von Plättchen oder  
	 Schnitzeln; Sägespäne, Holzabfälle und Holzausschuss, auch zu Pellets,  
	 Briketts, Scheiten oder ähnlichen Formen zusammengepresst 
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(9)	 4403: Rohholz, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vier- 
	 seitig grob zugerichtet 

(10)	 ex 6914 90 00: Keramische Töpfe für die Gartenarbeit 

(11)	 ex Kapitel 10: Getreide zur Aussaat

(12)	 ex 2309 90: Zubereitungen von der zur Fütterung von Vögeln verwen- 
	 deten Art
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Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 

Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltan-
gelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbe-

helfsgesetz - UmwRG)*

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. August 2017 (BGBl. I S. 3290)

§ 1 
Anwendungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Rechtsbehelfe gegen folgende  
	 Entscheidungen:

	 1.	 Zulassungsentscheidungen im Sinne von § 2 Absatz 6 des Gesetzes  
		  über die Umweltverträglichkeitsprüfung über die Zulässigkeit von  
		  Vorhaben, für die nach
		  a)	 dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung,
		  b)	 der Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung berg- 
			   baulicher Vorhaben oder
		  c)	 landesrechtlichen Vorschriften
		  eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung  
		  (UVP) bestehen kann;
	 2.	 Genehmigungen für Anlagen, die in Spalte c des Anhangs 1 der  
		  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen mit dem  

*	 Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Artikel 11 der Richtlinie 2011/92/EU des Europä- 
	 ischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 über die Umweltverträglich- 
	 keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten in der Fassung der Richt- 
	 linie 2014/52/EU (ABl. L 124 vom 25.04.2014, S. 1), der Umsetzung von Artikel 4 der Richt- 
	 linie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die  
	 Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener  
	 Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des  
	 Rates in Bezug auf die Öffentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu Gerichten (ABl. L 156  
	 vom 25.06.2003, S. 17), der Umsetzung von Artikel 25 der Richtlinie 2010/75/EU des Euro- 
	 päischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen  
	 (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufassung)  
	 (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17), der Umsetzung von Artikel 23 der Richtlinie 2012/18/ 
	 EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der  
	 Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden  
	 Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197 vom 24.07.2012, S. 1) sowie der  
	 Umsetzung von Artikel 13 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des  
	 Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von  
	 Umweltschäden (ABl. L 143 vom 30.04.2004, S. 56).
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		  Buchstaben G gekennzeichnet sind, gegen Entscheidungen nach  
		  § 17 Absatz 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, gegen  
		  Erlaubnisse nach § 8 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes für  
		  Gewässerbenutzungen, die mit einem Vorhaben im Sinne der  
		  Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates  
		  vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Ver- 
		  meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) (Neufas- 
		  sung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) verbunden sind, sowie ge- 
		  gen Planfeststellungsbeschlüsse für Deponien nach § 35 Absatz 2  
		  des Kreislaufwirtschaftgesetzes;
	 2a.	 Genehmigungen für Anlagen nach § 23b Absatz 1 Satz 1 oder § 19  
		  Absatz 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes oder Zulassungen  
		  für Betriebspläne nach § 57d Absatz 1 des Bundesberggesetzes;
	 2b. 	Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben, die be- 
		  nachbarte Schutzobjekte im Sinne des § 3 Absatz 5d des Bundes- 
		  Immissionsschutzgesetzes darstellen und die innerhalb des ange- 
		  messenen Sicherheitsabstands zu einem Betriebsbereich nach § 3  
		  Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes verwirklicht wer- 
		  den sollen und einer Zulassung nach landesrechtlichen Vorschrif- 
		  ten bedürfen;
	 3. 	 Entscheidungen nach dem Umweltschadensgesetz;
	 4. 	 Entscheidungen über die Annahme von Plänen und Programmen  
		  im Sinne von § 2 Absatz 7 des Gesetzes über die Umweltverträg- 
		  lichkeitsprüfung und im Sinne der entsprechenden landesrechtli- 
		  chen Vorschriften, für die nach
		  a)	 Anlage 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung  
			   oder
		  b) 	andesrechtlichen Vorschriften
			   eine Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung  
			   bestehen kann; ausgenommen hiervon sind Pläne und Program- 
			   me, über deren Annahme durch formelles Gesetz entschieden  
			   wird;
	 5. 	 Verwaltungsakte oder öffentlich-rechtliche Verträge, durch die an- 
		  dere als in den Nummern 1 bis 2b genannte Vorhaben unter An- 
		  wendung umweltbezogener Rechtsvorschriften des Bundesrechts,  
		  des Landesrechts oder unmittelbar geltender Rechtsakte der Euro- 
		  päischen Union zugelassen werden, und
	 6. 	 Verwaltungsakte über Überwachungs- oder Aufsichtsmaßnahmen  
		  zur Umsetzung oder Durchführung von Entscheidungen nach den  
		  Nummern 1 bis 5, die der Einhaltung umweltbezogener Rechtsvor- 
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	 schriften des Bundesrechts, des Landesrechts oder unmittelbar gelten- 
	 der Rechtsakte der Europäischen Union dienen.

	 Dieses Gesetz findet auch Anwendung, wenn entgegen geltenden  
	 Rechtsvorschriften keine Entscheidung nach Satz 1 getroffen worden  
	 ist. Unberührt bleiben

	 1.	 § 44a der Verwaltungsgerichtsordnung,
	 2.	 § 17 Absatz 3 Satz 3 bis 5 und § 19 Absatz 2 Satz 5 bis 7 des Stand- 
		  ortauswahlgesetzes sowie
	 3.	 § 15 Absatz 3 Satz 2 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes  
		  Übertragungsnetz, § 17a Absatz 5 Satz 1 des Energiewirtschaftsge- 
		  setzes, § 6 Absatz 9 des Windenergie-auf-See-Gesetzes, § 47 Absatz  
		  4 und § 49 Absatz 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits- 
		  prüfung und andere entsprechende Rechtsvorschriften. 

	 Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine Entscheidung im Sinne dieses  
	 Absatzes auf Grund einer Entscheidung in einem verwaltungsgerichtli- 
	 chen Streitverfahren erlassen worden ist.

(2)	 Dieses Gesetz gilt auch im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszo- 
	 ne oder des Festlandsockels im Rahmen der Vorgaben des Seerechts- 
	 übereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982  
	 (BGBl. 1994 II S. 1799, 1995 II S. 602).

(3)	 Soweit in Planfeststellungsverfahren, die Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2  
	 oder 5 unterfallen, Rechtsbehelfe nach diesem Gesetz eröffnet sind,  
	 wird § 64 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes nicht angewendet.

(4)	 Umweltbezogene Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind  
	 Bestimmungen, die sich zum Schutz von Mensch und Umwelt auf

	 1.	 den Zustand von Umweltbestandteilen im Sinne von § 2 Absatz 3  
		  Nummer 1 des Umweltinformationsgesetzes oder
	 2. 	 Faktoren im Sinne von § 2 Absatz 3 Nummer 2 des Umweltinforma- 
		  tionsgesetzes

	 beziehen.
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§ 2 
Rechtsbehelfe von Vereinigungen

(1)	 Eine nach § 3 anerkannte inländische oder ausländische Vereinigung  
	 kann, ohne eine Verletzung in eigenen Rechten geltend machen zu  
	 müssen, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsord- 
	 nung gegen eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder deren  
	 Unterlassen einlegen, wenn die Vereinigung

	 1.	 geltend macht, dass eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1  
		  oder deren Unterlassen Rechtsvorschriften, die für die Entschei- 
		  dung von Bedeutung sein können, widerspricht,
	 2. 	 geltend macht, in ihrem satzungsgemäßen Aufgabenbereich der  
		  Förderung der Ziele des Umweltschutzes durch die Entscheidung  
		  nach § 1 Absatz 1 Satz 1 oder deren Unterlassen berührt zu sein,  
		  und
	 3. 	 im Falle eines Verfahrens nach
		  a)	 § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 2b zur Beteiligung berechtigt  
			   war;
		  b)	 § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 zur Beteiligung berechtigt war  
			   und sie sich hierbei in der Sache gemäß den geltenden Rechts- 
			   vorschriften geäußert hat oder ihr entgegen den geltenden  
			   Rechtsvorschriften keine Gelegenheit zur Äußerung gegeben  
			   worden ist.

	 Bei Rechtsbehelfen gegen eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1  
	 Nummer 2a bis 6 oder gegen deren Unterlassen muss die Vereinigung  
	 zudem die Verletzung umweltbezogener Rechtsvorschriften geltend  
	 machen.

(2)	 Eine Vereinigung, die nicht nach § 3 anerkannt ist, kann einen Rechts- 
	 behelf nach Absatz 1 nur dann einlegen, wenn

	 1. 	 sie bei Einlegung des Rechtsbehelfs die Voraussetzungen für eine  
		  Anerkennung erfüllt,
	 2. 	 sie einen Antrag auf Anerkennung gestellt hat und
	 3. 	 über eine Anerkennung aus Gründen, die von der Vereinigung nicht  
		  zu vertreten sind, noch nicht entschieden ist.

	 Bei einer ausländischen Vereinigung gelten die Voraussetzungen der  

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 



453

	 Nummer 3 als erfüllt. Mit der Bestandskraft einer die Anerkennung ver- 
	 sagenden Entscheidung wird der Rechtsbehelf unzulässig.

(3)	 Ist eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 nach den geltenden  
	 Rechtsvorschriften weder öffentlich bekannt gemacht noch der Verei- 
	 nigung bekannt gegeben worden, so müssen Widerspruch oder Klage  
	 binnen eines Jahres erhoben werden, nachdem die Vereinigung von  
	 der Entscheidung Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können.  
	 Widerspruch oder Klage gegen eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1  
	 Satz 1 Nummer 5 oder 6 müssen jedoch spätestens binnen zweier Jah- 
	 re, nachdem der Verwaltungsakt erteilt wurde, erhoben werden. Satz 1  
	 gilt entsprechend, wenn eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1  
	 entgegen geltenden Rechtsvorschriften nicht getroffen worden ist und  
	 die Vereinigung von diesem Umstand Kenntnis erlangt hat oder hätte  
	 erlangen können.

(4)	 Rechtsbehelfe nach Absatz 1 sind begründet, soweit

	 1.	 die Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 oder  
		  deren Unterlassen gegen Rechtsvorschriften verstößt, die für diese  
		  Entscheidung von Bedeutung sind, oder
	 2. 	 die Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2a bis 6 oder  
		  deren Unterlassen gegen umweltbezogene Rechtsvorschriften ver- 
		  stößt, die für diese Entscheidung von Bedeutung sind,

	 und der Verstoß Belange berührt, die zu den Zielen gehören, die die  
	 Vereinigung nach ihrer Satzung fördert. Bei Entscheidungen nach § 1  
	 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 4 muss zudem eine Pflicht zur Durch- 
	 führung einer Umweltprüfung im Sinne von § 1 Nummer 1 des Geset- 
	 zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen.

§ 3 
Anerkennung von Vereinigungen

(1)	 Auf Antrag wird einer inländischen oder ausländischen Vereinigung die  
	 Anerkennung zur Einlegung von Rechtbehelfen nach diesem Gesetz  
	 erteilt. Die Anerkennung ist zu erteilen, wenn die Vereinigung

	 1. 	 nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorübergehend vorwiegend  
		  die Ziele des Umweltschutzes fördert,
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	 2. 	 im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und  
		  in diesem Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist,
	 3. 	 die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung, insbesondere  
		  für eine sachgerechte Beteiligung an behördlichen Entscheidungs- 
		  verfahren, bietet; dabei sind Art und Umfang ihrer bisherigen  
		  Tätigkeit, der Mitgliederkreis sowie die Leistungsfähigkeit der Verei- 
		  nigung zu berücksichtigen,
	 4. 	 gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabenordnung  
		  verfolgt und 
	 5. 	 jeder Person den Eintritt als Mitglied ermöglicht, die die Ziele der  
		  Vereinigung unterstützt; Mitglieder sind Personen, die mit dem  
		  Eintritt volles Stimmrecht in der Mitgliederversammlung der Verei- 
		  nigung erhalten; bei Vereinigungen, deren Mitgliederkreis zu min- 
		  destens drei Vierteln aus juristischen Personen besteht, kann von  
		  der Voraussetzung nach Halbsatz 1 abgesehen werden, sofern die  
		  Mehrzahl dieser juristischen Personen diese Voraussetzung erfüllt. 

	 In der Anerkennung ist der satzungsgemäße Aufgabenbereich, für den  
	 die Anerkennung gilt, zu bezeichnen; dabei sind insbesondere anzu- 
	 geben, ob die Vereinigung im Schwerpunkt die Ziele des Naturschutzes  
	 und der Landschaftspflege fördert, sowie der räumliche Bereich, auf  
	 den sich die Anerkennung bezieht. Die Anerkennung kann, auch nach- 
	 träglich, mit der Auflage verbunden werden, dass Satzungsänderungen  
	 mitzuteilen sind. Sie ist von der zuständigen Behörde im Internet zu  
	 veröffentlichen.

(2)	 Für eine ausländische Vereinigung sowie für eine Vereinigung mit  
	 einem Tätigkeitsbereich, der über das Gebiet eines Landes hinausgeht,  
	 wird die Anerkennung durch das Umweltbundesamt ausgesprochen.  
	 Bei der Anerkennung einer Vereinigung nach Satz 1, die im Schwer- 
	 punkt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege fördert,  
	 ergeht diese Anerkennung im Einvernehmen mit dem Bundesamt für  
	 Naturschutz. Für die Anerkennung werden keine Gebühren und Ausla- 
	 gen erhoben.

(3)	 Für eine inländische Vereinigung mit einem Tätigkeitsbereich, der nicht  
	 über das Gebiet eines Landes hinausgeht, wird die Anerkennung durch  
	 die zuständige Behörde des Landes ausgesprochen.
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§ 4 
Verfahrensfehler

(1)	 Die Aufhebung einer Entscheidung über die Zulässigkeit eines Vor- 
	 habens nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 2b kann verlangt wer- 
	 den, wenn

	 1. 	 eine nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Umweltver- 
		  träglichkeitsprüfung, nach der Verordnung über die Umweltver- 
		  träglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben oder nach entspre- 
		  chenden landesrechtlichen Vorschriften
		  a)	 erforderliche Umweltverträglichkeitsprüfung oder
		  b)	 erforderliche Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der  
			   UVP-Pflichtigkeit
		  weder durchgeführt noch nachgeholt worden ist,
	 2. 	 eine erforderliche Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne von § 18 des  
		  Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder im Sinne  
		  von § 10 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes weder durchge- 
		  führt noch nachgeholt worden ist oder
	 3. 	 ein anderer Verfahrensfehler vorliegt, der
		  a)	 nicht geheilt worden ist,
		  b)	 nach seiner Art und Schwere mit den in den Nummern 1 und 2  
			   genannten Fällen vergleichbar ist und
		  c)	 der betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit der gesetzlich  
			   vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess genom- 
			   men hat; zur Beteiligung am Entscheidungsprozess gehört auch  
			   der Zugang zu den Unterlagen, die zur Einsicht für die Öffent- 
			   lichkeit auszulegen sind.

	 Eine durchgeführte Vorprüfung des Einzelfalls zur Feststellung der UVP- 
	 Pflichtigkeit, die nicht dem Maßstab des § 5 Absatz 3 Satz 2 des Ge- 
	 setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genügt, steht einer  
	 nicht durchgeführten Vorprüfung nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b  
	 gleich.

(1a)	Für Verfahrensfehler, die nicht unter Absatz 1 fallen, gilt § 46 des Ver- 
	 waltungsverfahrensgesetzes. Lässt sich durch das Gericht nicht aufklä- 
	 ren, ob ein Verfahrensfehler nach Satz 1 die Entscheidung in der Sache  
	 beeinflusst hat, wird eine Beeinflussung vermutet.
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(1b)	Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften führt nur dann zur Aufhe- 
	 bung der Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 2b oder  
	 5, wenn sie nicht durch Entscheidungsergänzung oder ein ergänzen- 
	 des Verfahren behoben werden kann. Unberührt bleiben

	 1. 	 § 45 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sowie
	 2. 	 § 75 Absatz 1a des Verwaltungsverfahrensgesetzes und andere ent- 
		  sprechende Rechtsvorschriften zur Planerhaltung.

	 Auf Antrag kann das Gericht anordnen, dass die Verhandlung bis zur  
	 Heilung von Verfahrensfehlern im Sinne der Absätze 1 und 1a ausge- 
	 setzt wird, soweit dies im Sinne der Verfahrenskonzentration sachdien- 
	 lich ist.

(2)	 Soweit Gegenstand der gerichtlichen Überprüfung Beschlüsse im Sin- 
	 ne des § 2 Absatz 6 Nummer 3 des Gesetzes über die Umweltverträg- 
	 lichkeitsprüfung sind, gelten abweichend von den Absätzen 1 bis 1b  
	 die §§ 214 und 215 und die diesbezüglichen Überleitungsvorschriften  
	 des Baugesetzbuchs sowie die einschlägigen landesrechtlichen Vor- 
	 schriften.

(3)	 Die Absätze 1 bis 2 gelten für Rechtsbehelfe von

	 1. 	 Personen gemäß § 61 Nummer 1 der Verwaltungsgerichtsordnung  
		  und Vereinigungen gemäß § 61 Nummer 2 der Verwaltungsge- 
		  richtsordnung sowie
	 2. 	 Vereinigungen, die die Anforderungen des § 3 Absatz 1 oder des § 2  
		  Absatz 2 erfüllen.

	 Auf Rechtsbehelfe von Personen und Vereinigungen nach Satz 1 Num- 
	 mer 1 ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 mit der Maßgabe anzuwenden,  
	 dass die Aufhebung einer Entscheidung nur verlangt werden kann,  
	 wenn der Verfahrensfehler dem Beteiligten die Möglichkeit der gesetz- 
	 lich vorgesehenen Beteiligung am Entscheidungsprozess genommen  
	 hat.

(4)	 Für Rechtsbehelfe von Vereinigungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 2  
	 gegen Entscheidungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sind die Ab- 
	 sätze 1 bis 2 entsprechend anzuwenden. Soweit Gegenstand der ge- 
	 richtlichen Überprüfung Raumordnungspläne nach dem Raumord- 
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	 nungsgesetz sind, gelten abweichend von Satz 1 die §§ 11 und 27 Ab- 
	 satz 2 des Raumordnungsgesetzes sowie die einschlägigen landes- 
	 rechtlichen Vorschriften.

(5)	 Für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen im Sinne des § 1 Absatz 1  
	 Satz 1 Nummer 3, 5 und 6 gelten bei Verfahrensfehlern die jeweiligen  
	 fachrechtlichen Regelungen sowie die Regelungen des Verwaltungs- 
	 verfahrensgesetzes.

§ 5 
Missbräuchliches oder unredliches Verhalten im Rechtsbehelfsverfahren

Einwendungen, die eine Person oder eine Vereinigung im Sinne des § 4 Ab-
satz 3 Satz 1 erstmals im Rechtsbehelfsverfahren erhebt, bleiben unberück-
sichtigt, wenn die erstmalige Geltendmachung im Rechtsbehelfsverfahren 
missbräuchlich oder unredlich ist.

§ 6 
Klagebegründungsfrist

Eine Person oder eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 hat 
innerhalb einer Frist von zehn Wochen ab Klageerhebung die zur Begrün-
dung ihrer Klage gegen eine Entscheidung im Sinne von § 1 Absatz 1 Satz 
1 oder gegen deren Unterlassen dienenden Tatsachen und Beweismittel 
anzugeben. Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf dieser Frist 
vorgebracht werden, sind nur zuzulassen, wenn die Voraussetzung nach  
§ 87b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 der Verwaltungsgerichtsordnung erfüllt 
ist. § 87b Absatz 3 Satz 2 und 3 der Verwaltungsgerichtsordnung gilt ent-
sprechend. Die Frist nach Satz 1 kann durch den Vorsitzenden oder den 
Berichterstatter auf Antrag verlängert werden, wenn die Person oder die 
Vereinigung in dem Verfahren, in dem die angefochtene Entscheidung er-
gangen ist, keine Möglichkeit der Beteiligung hatte.
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§ 7 
Besondere Bestimmungen für Rechtsbehelfe gegen bestimmte 

Entscheidungen

(1)	 Ist für Entscheidungen nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder 6 nach  
	 den geltenden Rechtsvorschriften keine öffentliche Bekanntmachung  
	 vorgeschrieben, so hat die zuständige Behörde die im Einzelfall ge- 
	 troffene Entscheidung mit Rechtsbehelfsbelehrung einer oder mehre- 
	 ren genau zu bezeichnenden Personen oder Vereinigungen bekannt zu  
	 geben, wenn dies beantragt wird

	 1. 	 vom Antragsteller des Verwaltungsaktes nach § 1 Absatz 1 Satz 1  
		  Nummer 5 oder
	 2. 	 von demjenigen, an den die Behörde den Verwaltungsakt nach § 1  
		  Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 gerichtet hat.

	 Die Kosten der Bekanntgabe hat der Antragsteller zu tragen.

(2)	 Über Rechtsbehelfe gegen eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1  
	 Nummer 4 oder deren Unterlassen entscheidet im ersten Rechtszug das  
	 Oberverwaltungsgericht, auch wenn kein Fall des § 47 Absatz 1  
	 Nummer 1 oder 2 der Verwaltungsgerichtsordnung vorliegt. Ist eine  
	 Gestaltungs- oder Leistungsklage oder ein Antrag nach § 47 Absatz 1  
	 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht statthaft, ist § 47 der Verwal- 
	 tungsgerichtsordnung entsprechend anzuwenden. Bei länderübergrei- 
	 fenden Plänen und Programmen ist das Oberverwaltungsgericht ört- 
	 lich zuständig, in dessen Bezirk die Behörde, die die Entscheidung über  
	 die Annahme des Plans oder Programms getroffen hat, ihren Sitz hat.

(3)	 Hat eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in  
	 einem Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Gelegenheit zur  
	 Äußerung gehabt, ist sie im Verfahren über den Rechtsbehelf nach Ab- 
	 satz 2 mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Verfahren  
	 nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht oder nach den geltenden  
	 Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte  
	 geltend machen können. Satz 1 gilt nicht für Verfahren zur Aufstellung,  
	 Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bebauungsplänen nach § 10 
	 des Baugesetzbuches.
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(4)	 Im Rechtsbehelfsverfahren gegen eine Entscheidung nach § 1 Absatz 1  
	 Satz 1 Nummer 1 bis 2b findet § 73 Absatz 4 Satz 3 bis 6 des Verwal- 
	 tungsverfahrensgesetzes, auch in den Fällen seines Absatzes 8, keine  
	 Anwendung.

(5)	 Eine Verletzung materieller Rechtsvorschriften führt nur dann zur  
	 Aufhebung der Entscheidung nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis  
	 2b oder 5, wenn sie nicht durch Entscheidungsergänzung oder ein er- 
	 gänzendes Verfahren behoben werden kann. Satz 1 gilt nicht im  
	 Anwendungsbereich des § 75 Absatz 1a des Verwaltungsverfahrens- 
	 gesetzes.

(6)	 Absatz 2 Satz 1 und 3 sowie die Absätze 4 und 5 gelten auch für Rechts- 
	 behelfe von Personen und Vereinigungen nach § 4 Absatz 3 Satz 1  
	 Nummer 1.

§ 8 
Überleitungsvorschrift

(1)	 Dieses Gesetz gilt für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach § 1  
	 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2, die nach dem 25. Juni 2005 ergangen  
	 sind oder hätten ergehen müssen. Abweichend von Satz 1 ist § 6 nur  
	 auf solche in Satz 1 genannten Rechtsbehelfe anzuwenden, die nach  
	 dem 28. Januar 2013 erhoben worden sind.

(2)	 Dieses Gesetz gilt für Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen nach § 1  
	 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 bis 6,

	 1.	 die am 2. Juni 2017 noch keine Bestandskraft erlangt haben oder
	 2. 	 die nach diesem Zeitpunkt ergangen sind oder hätten ergehen  
		  müssen.

(3)	 Folgende Anerkennungen gelten als Anerkennungen im Sinne dieses  
	 Gesetzes fort:

	 1.	 Anerkennungen 
		  a)	 nach § 3 dieses Gesetzes in der Fassung vom 28. Februar 2010,
		  b)	 nach § 59 des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung vom  
			   28. Februar 2010 und
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		  c)	 auf Grund landesrechtlicher Vorschriften im Rahmen des § 60  
			   des Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung vom 28. Februar  
			   2010,
		  die vor dem 1. März 2010 erteilt worden sind, sowie
	 2. 	 Anerkennungen des Bundes und der Länder nach § 29 des Bundes- 
		  naturschutzgesetzes in der bis zum 3. April 2002 geltenden Fassung.
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Hinweis auf Internetpräsentationen

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpom-
mern
    www.regierung-mv.de/Landesregierung/lm

Landesrechtsinformationssystem des Dienstleistungsportals Meck-
lenburg-Vorpommern
    www.landesrecht-mv.de
    aktuelle Gesetze und Verordnungen des Landes im Internet

Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern
    www.lung.mv-regierung.de

    Die Abteilung Naturschutz und Großschutzgebiete des Landesamtes für       
    Umwelt, Naturschutz und Geologie (LUNG M-V) stellt zahlreiche Fach- 
    informationen zu Natur und Landschaft sowie nachhaltiger Entwicklung  
    bereit, insbesondere Kartenportal Umwelt Mecklenburg-Vorpommern. 

Umweltinformationssystem Mecklenburg-Vorpommern
    www.uis-mv.de

Landeslehrstätte für Naturschutz und nachhaltige Entwicklung M-V 
(LLS) 
    www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/nachhaltige_entw.htm

Nationale Naturlandschaften Mecklenburg-Vorpommern  
    www.natur-mv.de

    Die Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke Mecklenburg- 
    Vorpommerns sind über diese Seite zu erreichen.

Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt
    www.stalu-mv.de

    Die vier Staatlichen Ämter für Landwirtschaft und Umwelt sind für den  
    Vollzug bundes- und landesrechtlicher Vorschriften sowie Vorschriften  
    der EU aus den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt zuständig.

Stiftung Umwelt- und Naturschutz MV
    www.stiftung-naturschutz-mv.de
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Hinweis auf Internetpräsentationen

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit (BMUB)
    www.bmub.bund.de

Gesetze im Internet – das aktuelle Bundesrecht
    www.gesetze-im-internet.de

Bundesamt für Naturschutz
    www.bfn.de

Die Europäische Kommission
    ec.europa.eu/environment/nature
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Übersicht über die Naturschutzbehörden

Oberste Naturschutzbehörde

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburg-Vorpommern
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin

Tel.: 0385/588-0
E-Mail: poststelle@lm.mv-regierung.de

Obere Naturschutzbehörde

Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern 
Goldberger Straße 12
18273 Güstrow

Tel.: 03843/777 – 0
E-Mail: poststelle@lung.mv-regierung.de

Fachbehörden für Naturschutz

Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte
Neustrelitzer Straße 120
17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/380 60
E-Mail: Poststelle@stalums.mv-regierung.de

Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt
Mittleres Mecklenburg
Erich-Schlesinger-Straße 35
18059 Rostock

Tel.: 0381/331 67-0 
E-Mail: Poststelle@stalumm.mv-regierung.de

Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt
Vorpommern
Badenstraße 18
18439 Stralsund

Tel.: 03831/696-0 
E-Mail: Poststelle@staluvp.mv-regierung.de

Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt
Westmecklenburg
Bleicherufer 13
19053 Schwerin

Tel.: 0385/59586 0 
E-Mail: Poststelle@staluwm.mv-regierung.de 

Großschutzgebietsverwaltung

Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe
Wittenburger Chaussee 13
19246 Zarrentin

Tel.: 038851/302-0
E-Mail: poststelle@bra-schelb.mvnet.de

Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen
Circus 1
18581 Putbus

Tel.: 038301/8829-0
E-Mail: poststelle@suedostruegen.mvnet.de

Nationalparkamt Müritz
Schloßplatz 3
17237 Hohenzieritz 

Tel.: 039824/252-0 
E-Mail: poststelle@npa-mueritz.mvnet.de 

Nationalparkamt Vorpommern
Im Forst 5
18375 Born

Tel.: 038234/502-0
E-Mail: poststelle@npa-vp.mvnet.de
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Untere Naturschutzbehörden - Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte

Landkreis Ludwigslust-Parchim
Der Landrat
Putlitzer Str. 25
19370 Parchim

Tel.: 03871/722-0 
E-Mail: info@kreis-lup.de

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat
Platanenstraße 43
17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/57087-0
E-Mail: info@lk-seenplatte.de 

Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Rostocker Straße 76
23970 Wismar

Tel.: 03841/3040-0
E-Mail: info@nordwestmecklenburg.de 

Landkreis Rostock
Der Landrat
Am Wall 3-5
18273 Güstrow 

Tel.: 03843/755-0
E-Mail: info@lkros.de 

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Die Landrätin
Feldstraße 85a
17489 Greifswald

Tel.: 03834/8760-0
E-Mail: posteingang@kreis-vg.de

Landkreis Vorpommern-Rügen
Der Landrat
Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund 

Tel.: 03831/357-1000 
E-Mail: poststelle@lk-vr.de

Hansestadt Rostock
Der Oberbürgermeister
Neuer Markt 1
18055 Rostock

Tel.: 0381/381-0
E-Mail: info@rostock.de

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2-6
19053 Schwerin

Tel.: 0385/545-0
E-Mail: info@schwerin.de 
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anerkannte Naturschutzvereinigungen in Mecklenburg-Vorpommern

Liste anerkannter Naturschutzvereinigungen in 
Mecklenburg-Vorpommern

Naturschutzbund Deutschland
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Wismarsche Str. 146
19053 Schwerin
Tel.: 03 85-59 38 98 0
E-Mail: LGS@NABU-MV.de

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Wismarsche Straße 152
19053 Schwerin
Tel.: 03 85/52 13 39 - 0
E-Mail: bund.mv@bund.net 

Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Forsthof 1
19374 Damm
Tel.: 03871 6312-0
E-Mail: info@ljv-mecklenburg-vorpommern.de

Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
Siedlung 18 a
19067 Leezen, OT Görslow
Tel.: 03860 56030
E-Mail: info@lav-mv.de

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
Gleviner Burg 1
18273 Güstrow
Tel.: 03843 - 8 55 99 03
E-Mail: sdw-mv@t-online.de
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